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Artikel 1 1) 

Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) 

Inhaltsübersicht 

ERSTER TEIL 

Grundlagen 

§ 1 Rechtsstellung der Hochschulen und Grundrechtsgewährleistungen 

§ 2 Hochschulen des Landes 

§ 3 Aufgaben aller Hochschulen 

§ 4 Aufgaben einzelner Hochschulen 

§ 5 Zusammenarbeit, Zusammenschlüsse 

§ 6 Gleichstellung 

§ 7 Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen 

§ 8 Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten 

§ 9 Entwicklungsplanung 

§ 10 Finanzwesen 

§ 11 Vermögensverwaltung, Grundstücks- und Bauangelegenheiten 

§ 12 Aufsicht 

§ 13 Genehmigung und Anzeigepflicht 

§ 14 Qualitätssicherung, Berichtswesen 

ZWEITER TEIL 

Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 15 Ziele des Studiums 

§ 16 Mittel zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre 

§ 17 Studienberatung 

§ 18 Studiengänge 

§ 19 Teilzeitstudium 

§ 20 Weiterbildung 

§ 21 Verwendung von Tieren 

§ 22 Prüfungen 
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§ 23 Elektronische Fernprüfungen 

§ 24 Regelstudienzeit 

§ 25 Studien- und Prüfungsordnungen 

§ 26 Hochschulgrade 

§ 27 Führung ausländischer Grade und Titel 

§ 28 Einstufungsprüfung 

§ 29 Promotion 

§ 30 Habilitation 

§ 31 Außerplanmäßige Professur 

§ 32 Entziehung von Graden und Bezeichnungen 

DRITTER TEIL 

Forschung 

§ 33 Forschung und Forschungsorganisation 

§ 34 Forschung mit Mitteln Dritter 

§ 35 Forschungsförderung 

VIERTER TEIL 

Organisation 

§ 36 Satzungsrecht 

§ 37 Mitglieder und Angehörige 

§ 38 Rechte und Pflichten im Rahmen der Selbstverwaltung 

§ 39 Öffentlichkeit der Sitzungen 

§ 40 Wahlen 

§ 41 Hochschulversammlung 

§ 42 Senat 

§ 43 Präsidium 

§ 44 Präsidentin oder Präsident 

§ 45 Wahl und Ernennung, Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten 

§ 46 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 

§ 47 Kanzlerin oder Kanzler 

§ 48 Hochschulrat 
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§ 49 Fachbereich 

§ 50 Fachbereichsrat 

§ 51 Dekanat 

§ 52 Dekanin oder Dekan 

§ 53 Organisationshoheit 

§ 54 Lehrerbildung 

§ 55 Informationsmanagement 

FÜNFTER TEIL 

Medizin 

§ 56 Fachbereich Medizin 

§ 57 Wissenschaftliche Einrichtungen 

§ 58 Dekanat des Fachbereichs Medizin 

§ 59 Ethikkommission 

SECHSTER TEIL 

Die Studierenden 

§ 60 Hochschulzugang 

§ 61 Immatrikulation, Gasthörerinnen und Gasthörer 

§ 62 Verwaltungskostenbeitrag 

§ 63 Versagung und Rücknahme der Immatrikulation 

§ 64 Rückmeldung, Beurlaubung und Studiengangwechsel 

§ 65 Exmatrikulation 

SIEBTER TEIL 

Personal 

§ 66 Allgemeine Vorschriften 

§ 67 Professorinnen und Professoren 

§ 68 Einstellungsvoraussetzungen 

§ 69 Berufungsverfahren 

§ 70 Entwicklungszusagen, Qualifikationsprofessur 

§ 71 Tandem-Professur 

§ 72 Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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§ 73 Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

§ 74 Befristete Beschäftigungsverhältnisse 

§ 75 Wahrnehmung der Dienstaufgaben 

§ 76 Lehrverpflichtung 

§ 77 Nebentätigkeit, Nutzungsentgelt 

§ 78 Lehrbeauftragte 

§ 79 Honorarprofessorinnen und -professoren 

§ 80 Professorinnen und Professoren ehrenhalber 

§ 81 Vorübergehende Wahrnehmung von wissenschaftlichen Aufgaben 

§ 82 Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 

ACHTER TEIL 

Studierendenschaft 

§ 83 Studierendenschaft 

§ 84 Aufgaben der Studierendenschaft 

§ 85 Organe der Studierendenschaft 

§ 86 Haushalt 

§ 87 Rechtsaufsicht 

NEUNTER TEIL 

Stiftungsuniversität Frankfurt am Main, Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, 

Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel 

§ 88 Stiftungsrechtsform und Sitz, Anwendung des Hessischen Stiftungsgesetzes 

§ 89 Stiftungszweck 

§ 90 Stiftungsvermögen, Vermögensübertragung 

§ 91 Selbstverwaltung 

§ 92 Organe der Stiftung 

§ 93 Hochschulrat 

§ 94 Stiftungskuratorium 

§ 95 Personal 

§ 96 Wirtschaftsplan und Wirtschaftsführung 

§ 97 Hochschule für Bildende Künste – Städelschule 
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§ 98 Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel 

ZEHNTER TEIL 

Nichtstaatliche Hochschulen 

§ 99 Staatliche Anerkennung 

§ 100 Anerkennungsverfahren und Akkreditierung 

§ 101 Lehrende an nichtstaatlichen Hochschulen 

§ 102 Außerplanmäßige Professur, Honorarprofessur 

§ 103 Staatliche Finanzhilfe 

§ 104 Ordnungswidrigkeiten 

ELFTER TEIL 

Schlussbestimmungen 

§ 105 Verträge mit den Kirchen und Rechtsstellung der kirchlichen theologischen Hochschulen 

§ 106 Verleihungsform 

§ 107 Gebührenfreiheit 

§ 108 Ministerium 

§ 109 Übergangsvorschriften 

§ 110 Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 111 Inkrafttreten 

 

ERSTER TEIL 
Grundlagen 

§ 1  

Rechtsstellung der Hochschulen und Grundrechtsgewährleistungen 

(1) Die Hochschulen des Landes Hessen sind mit Ausnahme der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main und der Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel rechtsfä-
hige Körperschaften des öffentlichen Rechts und mit Ausnahme der Technischen Universität 
Darmstadt und der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main zugleich staatliche 
Einrichtungen. 

(2) Das Land und die Hochschulen haben sicherzustellen, dass die Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschulen die durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte 
wahrnehmen können. Bei der Wahrnehmung dieser Grundrechte sind die Rechte anderer, die 
allgemein anerkannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sowie die Regelungen zu be-
achten, die das Zusammenleben in der Hochschule ordnen. 

(3) Alle an Forschung und Lehre beteiligten Mitglieder und Angehörigen der Hochschulen haben 
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im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft die Folgen wissenschaftlicher 
Erkenntnis und Forschung mitzubedenken. Werden ihnen Ergebnisse der Forschung, vor allem 
in ihrem Fachgebiet, bekannt, die bei verantwortungsloser Verwendung erhebliche Gefahr für die 
Gesundheit, das Leben oder das friedliche Zusammenleben der Menschen herbeiführen können, 
sollen sie den zuständigen Fachbereichsrat oder ein zentrales Organ der Hochschule (Senat oder 
Präsidium) davon unterrichten. 

§ 2  

Hochschulen des Landes 

(1) Hochschulen des Landes sind 

1. die Universitäten: 

a) Technische Universität Darmstadt, 

b) Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 

c) Justus-Liebig-Universität Gießen, 

d) Universität Kassel, 

e) Philipps-Universität Marburg; 

2. die Kunsthochschulen: 

a) Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, 

b) Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main,  

c) Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, 

d) Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel; 

3. die Hochschulen für angewandte Wissenschaften: 

a) Hochschule Darmstadt, 

b) Frankfurt University of Applied Sciences, 

c) Hochschule Fulda, 

d) Technische Hochschule Mittelhessen, 

e) Hochschule RheinMain, 

4. die Hochschule Geisenheim. 

(2) Der Senat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder und mit Zustimmung des 
Hochschulrats der Hochschule einen anderen Namen geben. 

§ 3  

Aufgaben aller Hochschulen 

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste sowie 
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der Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, 
Studium und Weiterbildung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. 

(2) Die Hochschulen bereiten auf berufliche Aufgaben vor, bei denen die Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung erfor-
derlich oder nützlich ist. Sie berücksichtigen dabei die besondere Bedeutung des lebenslangen 
Lernens zur Bewältigung sich verändernder beruflicher Anforderungen. 

(3) Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer und die praktische Nutzung 
ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse sowie digitaler Techniken und Arbeitsweisen. 

(4) Die Hochschulen legen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Natur, Umwelt und Menschen und einer 
bewussten Nutzung von Ressourcen zu Grunde; sie wirken an der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes mit. 

(5) Die Hochschulen tragen der Vielfalt ihrer Mitglieder Rechnung, indem Sie ein diskriminie-
rungsfreies Studium sowie eine diskriminierungsfreie berufliche und wissenschaftliche Tätigkeit 
unabhängig von der Herkunft und der ethnischen Zugehörigkeit, dem Geschlecht, dem Alter, der 
sexuellen Identität, einer Behinderung oder der Religion und Weltanschauung sicherstellen. Sie 
entwickeln Konzepte zum konstruktiven Umgang mit Verschiedenheit (Diversity Management). 
Sie erleichtern für ihre Mitglieder die Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Studium, wissenschaftli-
cher Qualifikation und Beruf. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden 
mit Kindern und solchen mit Migrationshintergrund. Sie wirken darauf hin, dass ihre Mitglieder 
und Angehörigen die Angebote der Hochschulen barrierefrei in Anspruch nehmen können und 
fördern die Integration. Sie gewährleisten, dass Studierende sowie Studienbewerberinnen 
und -bewerber mit Behinderungen nicht benachteiligt werden. Sie fördern die sportlichen und 
kulturellen Interessen ihrer Mitglieder und wirken an der sozialen Förderung der Studierenden in 
enger Kooperation mit den Studierendenwerken mit. 

(6) Die Hochschulen wirken darauf hin, dass ein möglichst hoher Anteil der Studierenden das 
Studium mit einer Prüfung erfolgreich abschließt. Sie berücksichtigen die Bedürfnisse von beruf-
lich qualifizierten Studierenden ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung bei der Studi-
engangsplanung und ergreifen Maßnahmen, um deren Studienerfolg zu fördern. 

(7) Die Hochschulen tragen den berechtigten Interessen ihres Personals an guten Beschäfti-
gungsbedingungen angemessen Rechnung und fördern dessen Weiterbildung. Dabei unterbrei-
ten sie den zur Lehre Verpflichteten ein Angebot zur Vermittlung didaktischer Fähigkeiten und 
bieten Führungskräften Angebote zur Stärkung der Führungskompetenz. 

(8) Die Hochschulen bleiben in Verbindung zu ihren Absolventinnen und Absolventen und fördern 
die Vereinigung Ehemaliger. 

(9) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit 
im Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen. 
Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender und Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler und fördern deren Integration in allen Bereichen der Hochschule. 

(10) Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander und mit ande-
ren Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie den Studierendenwerken zusammen. 

(11) Die Hochschulen können insbesondere zur Förderung des Wissens- und Technologietrans-
fers, zur Unterstützung von Existenzgründungen der Absolventinnen und Absolventen, zum Aus-
bau der Weiterbildungsangebote und zur Effizienzsteigerung der Hochschulverwaltung öffentlich-
rechtliche und privatrechtliche Rechtssubjekte gründen oder sich an solchen Rechtssubjekten 
beteiligen und hierfür Haushaltsmittel verwenden; das Ministerium und der Hessische Landes-
rechnungshof sind entsprechend § 102 der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. 
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Mai 2018 (GVBl. S. 82), zu unterrichten. Aus Haushaltsmitteln beschaffte Gesellschaften oder 
Gesellschaftsanteile sind Teil des Landesvermögens. § 92 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung bleibt unberührt. Die Beteiligungserfordernisse nach § 65 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung bleiben unberührt, soweit die eingesetzten Mittel 5 Prozent des Landeszuschusses der 
Hochschule übersteigen. 

(12) Die Hochschulen können zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers die berufliche 
Selbstständigkeit, insbesondere Unternehmensgründungen, ihrer Studierenden und befristet be-
schäftigten wissenschaftlichen Mitglieder sowie Absolventinnen, Absolventen und ehemaligen 
Beschäftigten für die Dauer von bis zu drei Jahren fördern, sofern der Studienabschluss oder das 
Beschäftigungsverhältnis nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Die Förderung kann insbeson-
dere durch die unentgeltliche oder verbilligte Bereitstellung von Räumen, Laboren und IT-Infra-
struktur für den Geschäftszweck sowie Zugangsmöglichkeit zu Hochschulbibliotheken auf der 
Basis einer vorher abzuschließenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Präsidium erfolgen. Die 
Förderung darf die Erfüllung der anderen in diesem Gesetz genannten Aufgaben insbesondere 
in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung nicht beeinträchtigen. 

§ 4  

Aufgaben einzelner Hochschulen 

(1) Der Universität obliegt die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die 
Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur 
selbstständigen Anwendung und Entwicklung von wissenschaftlichen Methoden und Erkennt-
nissen auch in der beruflichen Praxis. Die Universität bildet den wissenschaftlichen und künstle-
rischen Nachwuchs heran. Sie besitzt das Promotions- und das Habilitationsrecht. Die Universi-
tät gewährleistet die untrennbare Verknüpfung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
in der Universitätsmedizin durch Zusammenarbeit mit dem ihr zugeordneten Universitätsklini-
kum nach Maßgabe des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken vom 26. Juni 2000 
(GVBl. I S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Die Kunsthochschule hat die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und 
fortzuentwickeln. Sie vermittelt eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung. Sie bildet 
den künstlerischen und den künstlerisch-wissenschaftlichen Nachwuchs heran. Sie besitzt das 
Promotions- und das Habilitationsrecht für ihre wissenschaftlichen Fächer. 

(3) Die Hochschule für angewandte Wissenschaften ermöglicht durch anwendungsbezogene 
Lehre, Forschung und Entwicklung eine wissenschaftliche oder künstlerische Ausbildung, die zur 
selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden 
in der beruflichen Praxis befähigt. Ihr kann durch besonderen Verleihungsakt des Ministeriums 
ein befristetes und an Bedingungen geknüpftes Promotionsrecht für solche Fachrichtungen zuer-
kannt werden, in denen sie eine ausreichende Forschungsstärke nachgewiesen hat; die Befris-
tung kann nach erfolgreicher Evaluation entfallen. Sie beteiligt sich im Rahmen des ihr verliehe-
nen Promotionsrechts oder kooperativer Promotionen mit Universitäten und Kunsthochschulen 
an der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

(4) Die Hochschule Geisenheim vermittelt grundlegende und anwendungsorientierte Lehre und 
Forschung und bildet wissenschaftlichen Nachwuchs heran. Sie fördert die Erschließung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse für die Praxis, insbesondere durch Beratung. Sie besitzt das Promoti-
onsrecht. Dieses Recht darf nur in einem kooperativen Verfahren mit einer Universität ausgeübt 
werden; das Nähere regelt das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium durch Rechts-
verordnung. 

(5) Die Hochschulen können im Wege der Zusammenarbeit zusätzliche Aufgaben übernehmen. 
Die Hochschulen einer Region sollen ein abgestimmtes Studienangebot fördern. 
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§ 5  

Zusammenarbeit, Zusammenschlüsse 

(1) Die Hochschulen sind verpflichtet, bei der Wahrnehmung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
mit anderen staatlichen Hochschulen, dem Bund, den Ländern und Kommunen und ihren Ein-
richtungen, öffentlich-rechtlichen außeruniversitären Forschungs-, Kultur- und Bildungseinrich-
tungen sowie Einrichtungen der Forschungsförderung, den Studierendenwerken und anderen ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts mit dem Ziel der gemeinsamen Aufgabenerfüllung, 
die durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt ist, zusammenzuarbeiten, so-
weit dies sachlich geboten ist. Sachlich geboten ist die Zusammenarbeit auch, wenn sie zur ge-
meinsamen Nutzung staatlich finanzierter Ressourcen unter inhaltlichen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zweckmäßig ist. Das Nähere zur Zusammenarbeit, insbesondere die Kostenerstat-
tung, ist in einer Verwaltungsvereinbarung oder einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu regeln. 
Für die Zusammenarbeit der Hochschulen mit dem Ministerium gelten Satz 1 und 2 entsprechend. 

(2) Die Hochschulen können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zusammenschlüsse unter Erstat-
tung des jeweiligen Anteils an den gemeinsamen Kosten bilden. 

(3) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu den jeweiligen Leistungsbeziehungen, deren 
Voraussetzungen und den Anforderungen an die Ausgestaltung von entsprechenden Verwal-
tungsvereinbarungen oder öffentlich-rechtlichen Verträgen nach Abs. 1 Satz 3 oder Zusammen-
schlüssen nach Abs. 3 zu regeln. 

§ 6  

Gleichstellung 

(1) Die Hochschulen fördern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und Geschlechtsidentitäten und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu 
berücksichtigen. Bei Auswahlentscheidungen sind die Geschlechter mit dem Ziel einer ge-
schlechterparitätischen Besetzung angemessen zu berücksichtigen; dabei ist insbesondere einer 
bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen entgegenzuwirken. In Berufungsverfahren ist die 
aktive Suche nach geeigneten Wissenschaftlerinnen zu dokumentieren. Bei der Aufstellung von 
Listen und Kandidaturen für Wahlgremien soll auf die paritätische Repräsentanz geachtet wer-
den. 

(2) Die Hochschulen bestellen zur Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Studiums und ei-
ner diskriminierungsfreien beruflichen oder wissenschaftlichen Tätigkeit und zum Abbau beste-
hender Benachteiligungen für ihre Mitglieder und Angehörigen eine Ansprechperson für Antidis-
kriminierung, die nicht an Weisungen gebunden ist. § 3 Abs. 4, § 7 Abs. 1, § 12 Abs. 1 bis 4 sowie 
§ 13 Abs. 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I 
S. 1897), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610), gelten für Mitglieder 
und Angehörige der Hochschulen, die keine Beschäftigten der Hochschule sind, entsprechend. 

(3) Auf Vorschlag des Senats bestellt das Präsidium eine Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte; sie nimmt ihre Aufgaben und Befugnisse als dienstliche Tätigkeit wahr und ist frei von 
Weisungen. Mit ihrer Zustimmung kann die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte gleichzeitig 
als Ansprechperson für Antidiskriminierung nach Abs. 2 bestellt werden.  

(4) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sind über Angelegenheiten, die mit ihrer Aufga-
benstellung im Zusammenhang stehen, zu unterrichten. Sie wirken darauf hin, dass die Hoch-
schule bei Erfüllung ihrer Aufgaben Gesichtspunkte der Gleichstellung nach Abs. 1 beachtet. Für 
die Ansprechperson für Antidiskriminierung gelten Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle der Gleichstellung nach Abs. 1 die Antidiskriminierung nach Abs. 2 tritt. 
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(5) Im Übrigen findet das Hessische Gleichberechtigungsgesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 637) mit der Maßgabe Anwendung, dass über den Widerspruch nach § 19 Abs. 2 des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes die Präsidentin oder der Präsident entscheidet. Hilft sie oder 
er dem Widerspruch nicht ab, kann nach § 19 Abs. 3 des Hessischen Gleichberechtigungsgeset-
zes die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in Berufungsangelegenheiten eine Entscheidung 
des Senats, bei allen anderen Personalmaßnahmen eine Entscheidung des Präsidiums beantra-
gen. Der Frauenförder- und Gleichstellungsplan nach den §§ 5 bis 7 des Hessischen Gleichbe-
rechtigungsgesetzes wird von der Hochschule aufgestellt. 

§ 7  

Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen 

(1) Das Präsidium bestellt auf Vorschlag des Senats aus dem Kreis der Mitglieder nach § 37 Abs. 
3 Nr. 1, 3 und 4 eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Studierende mit Behinderungen 
oder chronischen Erkrankungen. Die Beauftragte oder der Beauftragte berät die Hochschule und 
wirkt darauf hin, dass den besonderen Bedürfnissen Studierender mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung Rechnung getragen wird, insbesondere bei der Organisation der Studienbe-
dingungen sowie in Fragen des Nachteilsausgleichs und der Barrierefreiheit. Sie oder er ist über 
alle geplanten Maßnahmen zu informieren, die die Belange behinderter Studierender besonders 
betreffen, und hat in den Gremien der Hochschule ein sachbezogenes Teilnahme-, Rede- und 
Antragsrecht.  

(2) Den Beauftragten nach Abs. 1 sind die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen 
Personal- und Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Sie sind von der dienstlichen Tätigkeit ohne 
Minderung der Bezüge freizustellen, soweit es ihre Aufgaben erfordern. 

§ 8  

Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten 

(1) Die Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen einer Einheitsverwaltung. Sie handeln 
sowohl im Bereich der Selbstverwaltung als auch bei staatlichen Angelegenheiten (Auftragsan-
gelegenheiten) im eigenen Namen. 

(2) Auftragsangelegenheiten der Hochschule sind: 

1. Gebührenerhebung nach dem Hessischen Verwaltungskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Juni 2018 (GVBl. S. 330), Verwaltung des der Hochschule zur Verfügung gestellten Vermö-
gens einschließlich der Pflege des damit verbundenen historischen Erbes und der Wahrneh-
mung landesbibliothekarischer Aufgaben, der Hochschule übertragene Bauangelegenheiten, 

2. Ermittlung der Ausbildungskapazität zur Festsetzung von Zulassungszahlen sowie die ent-
sprechende Vergabe von Studienplätzen, Hochschulstatistik, Festlegung der Vorlesungszei-
ten, 

3. die amtlich wahrzunehmenden Prüfungs-, Untersuchungs- und Begutachtungsaufgaben, 

4. Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), 

5. Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626). 
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§ 9  

Entwicklungsplanung 

(1) Die Struktur- und Entwicklungsplanung einschließlich der baulichen Entwicklungsplanung 
(Entwicklungsplanung) ist im Rahmen der Grundsatzentscheidungen der Landesregierung Auf-
gabe der Hochschulen und des Ministeriums. Sie soll ein fachlich ausreichendes und regional 
ausgewogenes Angebot in Lehre und Forschung sicherstellen und das gemeinschaftliche oder 
hochschulübergreifende Angebot von Einrichtungen und deren wirtschaftliche Nutzung gewähr-
leisten. 

(2) Die Hochschulen stellen eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der systematischen und 
regelmäßigen Qualitätsbewertungen nach § 14 Abs. 1 ihre Entwicklungsplanung auf und schrei-
ben diese fort. Zur Verwirklichung der Ziele der Entwicklungsplanung schließt das Ministerium mit 
den Hochschulen Zielvereinbarungen über die mehrjährige Entwicklung ab. Die Zielvereinbarun-
gen müssen fachliche Schwerpunktsetzungen im grundständigen Studienangebot, die Kennzah-
len nach § 14 Abs. 4 sowie die bereitzustellende Anzahl der Studienplätze und, soweit eine Über-
tragung nach § 11 Abs. 3 erfolgt ist, die Baumaßnahmen enthalten. Gegenstand von Zielverein-
barungen sollen darüber hinaus die fachlichen Schwerpunktsetzungen bei der Forschung, die 
Förderung der Qualität von Lehre und Forschung, die Konzepte für den Wissens- und Technolo-
gietransfer mit der Wirtschaft, die Entwicklung von Internationalisierung und interkultureller In-
tegration sowie die Förderung von Frauen und des wissenschaftlichen Nachwuchses sein. Die 
Zielvereinbarungen sollen auch festlegen, auf welche Weise und mit welchen möglichen Folgen 
die jeweilige Zielerreichung ermittelt werden kann. 

(3) Zur Umsetzung der Entwicklungsplanung schließt das Präsidium mit den Fachbereichen und 
den Einrichtungen Zielvereinbarungen ab. Die Zielvereinbarungen regeln auch Inhalt und zeitli-
chen Rahmen der Berichtspflicht über die erbrachten Leistungen und die Verfahren der Quali-
tätssicherung. 

(4) Soweit eine Zielvereinbarung zwischen Hochschule und Ministerium nicht zustande gekom-
men ist, kann das Ministerium Zielvorgaben für die Gegenstände der Zielvereinbarungen nach 
Abs. 2 Satz 3 erlassen. Diese sind mit den Präsidien der betroffenen Hochschulen zu erörtern. 

§ 10  

Finanzwesen 

(1) Das Land finanziert die Leistungen und die Entwicklung sowie die hierfür erforderlichen Inves-
titionen der Hochschulen im Rahmen der vom Landtag bewilligten Mittel, die das Ministerium den 
Hochschulen zuweist. Nicht zugewiesen werden Mittel, die in eine zentrale Reserve eingestellt 
werden. Darüber hinaus sind die Hochschulen verpflichtet, soweit wie möglich weitere Mittel von 
Dritten einzuwerben. 

(2) Die Hochschulen führen im Rahmen ihres Budgets den Haushaltsplan nach Teil III der Hes-
sischen Landeshaushaltsordnung in eigener Verantwortung aus; die §§ 37 und 38 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung bleiben unberührt. Die Einwilligung des Ministeriums der Finan-
zen ist erforderlich, wenn Maßnahmen voraussichtlich zu Gesamtausgaben von mehr als 5 Milli-
onen Euro in künftigen Haushaltsjahren führen. Bei der Veranschlagung von Baumaßnahmen ist 
§ 24 der Hessischen Landeshaushaltsordnung zu beachten. 

(3) Auf das Finanzwesen der Hochschulen wird Teil VI der Hessischen Landeshaushaltsordnung 
mit der Maßgabe angewendet, dass 

1. das Rechnungswesen die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage einschließlich des Eigenver-
mögens der Hochschule und des vom Land zur Nutzung überlassenen Vermögens einheitlich 
und vollständig abbildet, 
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2. die Hochschulen nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung nach § 110 
Satz 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung buchen und die Rechnungslegung neben 
der finanziellen Leistungsfähigkeit auch Auskunft über die Leistungserbringung und die Leis-
tungsfähigkeit der Hochschule insbesondere in Forschung und Lehre gibt, 

3. § 7a der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Weise Anwendung findet, dass die 
Planaufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung ausschließlich auf Basis der doppel-
ten Buchführung in Erträgen und Aufwendungen erfolgt. 

Das Nähere regelt die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zustän-
dige Minister im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen durch Rechts-
verordnung. 

(4) Ertragsüberschüsse verbleiben der Hochschule uneingeschränkt zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Der Landtag kann für das jeweilige Haushaltsjahr eine Erfolgsbeteiligung festlegen. Satz 1 und 2 
gelten auch für Ertragsüberschüsse aus der Nutzung von Landesvermögen. 

§ 11  

Vermögensverwaltung, Grundstücks- 

und Bauangelegenheiten 

(1) Das Eigenvermögen ist selbstverantwortlich zu verwalten. Ertragsüberschüsse aus der Ver-
waltung des Eigenvermögens verbleiben der Hochschule unbeschränkt zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben. Über die Verwaltung des Eigenvermögens der Körperschaft ist dem Hochschulrat jährlich 
zu berichten. Seiner Zustimmung bedarf die Verfügung über dingliche Rechte und die Annahme 
von Zuwendungen, die Aufwendungen zur Folge haben, für die der Ertrag der Zuwendung nicht 
ausreicht. 

(2) Die aus Mitteln des Landes zu beschaffenden Grundstücke und Gegenstände sind für das 
Land zu erwerben; in Grundstücksangelegenheiten vertritt die Hochschule das Land. Sie erhält, 
sofern kein Antrag nach Abs. 3 gestellt wird, für Instandsetzungen eine jährliche Zuweisung zum 
Wirtschaftsplan zur eigenen Verwaltung. 

(3) Auf Antrag kann der Hochschule die Zuständigkeit für Grundstücks- und Bauangelegenheiten 
übertragen werden. Sie erhält für Instandsetzungen und Investitionen nach Maßgabe der nach 
§ 9 Abs. 1 abgestimmten baulichen Entwicklungsplanung eine jährliche Zuweisung zum Wirt-
schaftsplan zur eigenen Verwaltung. Die Einzelheiten werden in einem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zwischen der Hochschule und dem Ministerium geregelt, der insbesondere auch die Interes-
sen der Studentenwerke berücksichtigt. 

(4) Die Hochschule hat geeignete Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung zu treffen. 

§ 12  

Aufsicht 

(1) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen beanstanden; es kann da-
bei eine Frist zur Abhilfe setzen. Beanstandete Beschlüsse und Maßnahmen dürfen nicht ausge-
führt werden; sind sie bereits ausgeführt, kann das Ministerium anordnen, dass sie rückgängig 
gemacht werden. 

(2) Erfüllen die zuständigen Stellen die ihnen obliegenden Pflichten nicht, kann das Ministerium 
anordnen, dass sie innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche veranlassen. 

(3) Die Aufsicht in Auftragsangelegenheiten wird durch Weisung ausgeübt. Vor einer Weisung 
soll der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
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(4) Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaßnahme nicht nach, kann das Ministerium 

1. im Fall des Abs. 1 die beanstandeten Beschlüsse und Maßnahmen aufheben, 

2. in den Fällen der Abs. 2 und 3 anstelle der Hochschule das Erforderliche veranlassen. 

§ 13  

Genehmigung und Anzeigepflicht 

(1) Der Genehmigung des Ministeriums bedürfen: 

1. Grundordnungen, soweit sie von der Ermächtigung des § 36 Abs. 2 Gebrauch machen, 

2. die Einstellung von grundständigen Studiengängen, soweit diese Einstellung nicht Gegen-
stand von Zielvereinbarungen ist. 

(2) Die Bildung und Aufhebung von Fachbereichen sowie die Einführung und Aufhebung von Stu-
diengängen ist dem Ministerium anzuzeigen. 

§ 14  

Qualitätssicherung, Berichtswesen 

(1) Die Hochschulen evaluieren regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in Stu-
dium und Lehre, Forschung, Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Internationali-
sierung und interkultureller Integration, Wissens- und Technologietransfer, Weiterbildung und 
Verwaltung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft und 
Berufswelt; sie untersuchen die Gründe, die bei Studierenden zum Abbruch des Studiums führen. 
Bei der Evaluation sind in regelmäßigen Abständen externe Sachverständige hinzuzuziehen. An 
der Evaluation von Studium und Lehre sind die Studierenden in den Gremien und durch Bewer-
tung der Lehrveranstaltungen zu beteiligen. Die Ergebnisse der Befragungen von Studierenden 
und ehemaligen Studierenden sind in anonymisierter Form zu veröffentlichen. Die Hochschulen 
vereinbaren mit dem Ministerium die Grundzüge des Bewertungsverfahrens. Das Nähere, insbe-
sondere das Verfahren, die Beteiligung der Mitglieder sowie die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, regelt die Hochschule durch Satzung. Die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation 
sind zu veröffentlichen. 

(2) Studiengänge, die mit einer Hochschulprüfung abschließen, sind nach Maßgabe des Satz 4 
bis 6 zu akkreditieren und zu reakkreditieren; bei neuen Studiengängen erfolgt die Akkreditierung 
vor Aufnahme des Studienbetriebs. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Hochschulrats. 
Soweit das Qualitätssicherungssystem einer Hochschule akkreditiert ist, ist eine Akkreditierung 
der einzelnen Studiengänge nicht erforderlich. Bei der Akkreditierung von Studiengängen wird 
neben der Berufsrelevanz der Abschlüsse die Einhaltung formaler sowie fachlicher und überfach-
licher Kriterien, die die Ziele des Studiums nach § 15 berücksichtigen, in einem einheitlichen Ver-
fahren geprüft. Die Akkreditierung wird befristet ausgesprochen und ist rechtzeitig vor Fristablauf 
erneut durch die Hochschule zu beantragen; sie kann unter Auflagen erfolgen. Das Nähere regelt 
die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister durch 
Rechtsverordnung. 

(3) Die Hochschulen stellen die systematische Erfassung und Bearbeitung von Beschwerden Stu-
dierender nach einheitlichen Maßstäben sicher. 

(4) Die Hochschulen erfassen die Grunddaten der Aufgaben nach geeigneten Kennzahlen und 
Verfahren, die das Ministerium im Benehmen mit den Hochschulen festlegt. 

(5) Die Hochschulen berichten dem Ministerium mindestens einmal jährlich und anlassbezogen 
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über ihre Tätigkeit insbesondere in Forschung und Lehre, bei der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses und der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags sowie über die Ergebnisse der 
Evaluation nach Abs. 1. Sie unterrichten das Ministerium über die dabei erbrachten Leistungen 
und über die Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit des Mitteleinsatzes auf der Grundlage der 
nach Abs. 4 erfassten Daten; das Ministerium übermittelt die Berichte an den Landtag. Berichte 
nach § 9 Abs. 3 Satz 2, § 34 Abs. 10, § 43 Abs. 1 Satz 2 und § 48 Abs. 4 Satz 6 können mit den 
Berichten nach Satz 2 verbunden werden. Die wesentlichen Ergebnisse sind der Öffentlichkeit 
auf einer Internetseite der Hochschule zugänglich zu machen. 

(6) Die Hochschulen unterrichten die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit in 
geeigneter Weise über ihre Forschungsaktivitäten, ihre Forschungsergebnisse und ihr künstleri-
sches Schaffen. Das Nähere, insbesondere die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, regelt die Hochschule durch Satzung. 

(7) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten ihrer ehemaligen Mitglieder und Angehö-
rigen nutzen und bei den staatlichen Prüfungsämtern erheben, soweit dies zum Zwecke der Be-
fragung im Rahmen der Qualitätssicherung, des Berichtswesens und von Evaluationen oder zur 
Pflege der Verbindung mit diesen Personen erforderlich ist und diese nicht widersprechen. Die 
Befragten sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben und die Möglichkeit zum Widerspruch der Nut-
zung hinzuweisen. Näheres kann die Hochschule durch Satzung regeln. 

(8) Die Hochschulen können für sich selbst oder übergreifend im Verbund mit weiteren Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Forschungsinformationssysteme auf-
bauen und betreiben. Sie können zu diesem Zweck auch personenbezogene Daten erheben und 
verarbeiten. Das Nähere zu Umfang und Inhalt regelt die für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Minister durch Rechtsverordnung. 

ZWEITER TEIL 
Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 15  

Ziele des Studiums 

(1) Lehre und Studium vermitteln wissenschaftlich-kritisches Denken und in entsprechenden Stu-
diengängen künstlerische Fähigkeiten mit fachübergreifenden Bezügen. Sie bereiten die Studie-
renden auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vor und vermitteln die entsprechenden fachlichen Kennt-
nisse und Methoden. Sie befähigen zu wissenschaftlicher und in entsprechenden Studiengängen 
zu künstlerischer Arbeit und fördern verantwortliches Handeln im freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat, die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement, die Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung. 

(2) Die Hochschulen streben einen möglichst hohen Anteil erfolgreicher Studienabschlüsse an. 
Sie geben sich ein Leitbild für die Lehre, das sich in den Curricula ihrer Studiengänge widerspie-
gelt. 

§ 16  

Mittel zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre 

(1) Den Hochschulen des Landes werden als Teil der Grundfinanzierung jährlich 100 Millionen 
Euro zweckgebunden zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre zur 
Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2023 steigen diese Mittel jährlich um die im Hessischen Hoch-
schulpakt 2021 - 2025 vom 11. März 2020 vereinbarte Rate. Die Höhe des Betrages, der auf die 
einzelne Hochschule entfällt, ergibt sich aus dem prozentualen Verteilungsschlüssel für die Mittel 
des Sockelbudgets im Hessischen Hochschulpakt 2021 - 2025.  
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(2) Die Hochschulen sind verpflichtet, die Mittel nach Abs. 1 zweckgebunden zur Verbesserung 
der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre zu verwenden, insbesondere zur Sicherstel-
lung des Lehrangebots und der Möglichkeit, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kom-
men, sowie zur Intensivierung von Beratung und Betreuung der Studierenden. Die Verteilung der 
Mittel innerhalb der Hochschule erfolgt nach Maßgabe von § 42 Abs. 2 Nr. 8 und § 43 Abs. 4. Auf 
zentraler Ebene und auf dezentraler Ebene (Fachbereiche und Zentrum für Lehrerbildung) sind 
jeweils mindestens 10 Prozent der Mittel als Projektmittel zu verwenden, insbesondere für inno-
vative, interdisziplinäre oder studentische Projekte sowie entsprechende längerfristige Angebote 
zur Verbesserung der Studienbedingungen und der Lehre. Die Verstetigung von Lehrangeboten 
aus Projektmitteln ist nur außerhalb der in Studien- und Prüfungsordnungen vorgesehenen Cur-
ricula möglich. 

(3) Die aus Mitteln nach Abs. 1 sowie aus anderen ausdrücklich der Verbesserung der Lehre 
gewidmeten öffentlichen Mitteln finanzierten Maßnahmen bleiben bei der Ermittlung der Aufnah-
mekapazität außer Betracht. 

(4) Die Projektmittel werden vom Präsidium auf Vorschlag von Kommissionen vergeben, die auf 
zentraler und auf dezentraler Ebene nach § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 2 gebildet werden. An Hoch-
schulen mit höchstens drei Fachbereichen kann durch Senatsbeschluss, der der Mehrheit der 
studentischen Mitglieder bedarf, auf dezentraler Ebene von der Vergabe von Projektmitteln ab-
gesehen und der Gesamtbetrag der Projektmittel auf zentraler Ebene verwendet werden.  

(5) Das Präsidium kann den Vorschlägen der Kommissionen zur Mittelvergabe widersprechen, 
wenn der Verwendungszweck nach Abs. 2 Satz 3 und 4 nicht erfüllt ist. Der Widerspruch ist 
schriftlich zu begründen und der Kommission zur erneuten Beratung vorzulegen. Kann kein Ein-
vernehmen erzielt werden, entscheidet das Präsidium abschließend. 

(6) Das Nähere regelt der Senat durch Satzung. 

§ 17  

Studienberatung 

(1) Die Studienberatung ist Aufgabe der Hochschule. Die Hochschule soll hierbei insbesondere 
mit den Stellen zusammenwirken, die für Berufsberatung, Beratung in den Schulen und staatliche 
Prüfungsordnungen zuständig sind. 

(2) Die Studienberatung unterrichtet insbesondere über Studienmöglichkeiten, Inhalte, Aufbau 
und Anforderungen eines Studiums sowie die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums; sie soll Studie-
rende persönlich beraten und dabei die Vielfalt der Studierenden, insbesondere die unterschied-
liche Situation von Frauen und Männern sowie die besonderen Belange von Studierenden mit 
Behinderungen berücksichtigen (allgemeine Studienberatung). 

(3) Die Studienberatung unterstützt die Studierenden durch eine kontinuierliche studienbeglei-
tende fachliche Beratung; sie soll Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie das gewählte Studium 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorkenntnisse der Studierenden, gegebenenfalls auch als 
Teilzeitstudium, sachgerecht durchgeführt und ohne Zeitverlust abgeschlossen werden kann oder 
welche Alternativen bestehen (Studienfachberatung). Die Studierenden sollen an der Studien-
fachberatung teilnehmen. Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber stellt die Studienfach-
beratung Beratungs- und Informationsangebote zur Orientierung vor der Aufnahme eines Studi-
ums zur Verfügung.  

(4) Die Studienberatung wirkt darauf hin, den Frauen- oder Männeranteil jeweils dort zu erhöhen, 
wo er gering ist. 

(5) Das Nähere, insbesondere zu den Zuständigkeiten für die allgemeine Studienberatung und 
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die Studienfachberatung, einer darüberhinausgehenden persönlichen Betreuung der Studieren-
den durch Mentorinnen oder Mentoren sowie der hierfür erforderlichen Verarbeitung personen-
bezogener Daten, regelt die Hochschule durch Satzung. 

§ 18  

Studiengänge 

(1) Studiengänge führen zu einem berufsqualifizierenden Abschluss und werden durch eine Prü-
fung nach § 22 abgeschlossen. Berufspraktika sollen nach Möglichkeit in den Studiengang ein-
geordnet werden. Studiengänge können eine zwischen den Lernorten Hochschule und Praxis 
wechselnde, aufeinander abgestimmte Ausbildung vorsehen (duales Studium). Sie können hin-
sichtlich der Prüfungen ganz oder teilweise und hinsichtlich der Lehre teilweise in digitalen For-
maten bestehen (digitales Studium). Die Hochschulen treffen mit dem Ministerium Vereinbarun-
gen über Modellversuche zu einem Orientierungsstudium in geeigneten Studiengängen, die auch 
Ergänzungskurse, individualisierte Regelstudienzeiten und Maßnahmen zur Verbesserung des 
Studienerfolgs vorsehen können; die Modellversuche sind zu evaluieren. Das Nähere zur Ausge-
staltung des Orientierungsstudiums, insbesondere zur Anerkennung vorheriger Leistungen und 
zum Erwerb des Bachelorabschlusses bei Aufnahme eines regulären Studiums nach Beendigung 
des Orientierungsstudiums, kann die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister durch Rechtsverordnung regeln. 

(2) Wird ein Studiengang eingestellt, wird den Studierenden die Möglichkeit eröffnet, das Studium 
innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen. Dies gilt nicht, wenn das Weiterstudium in einem 
vergleichbaren Studiengang einer anderen hessischen Hochschule aufgrund der räumlichen 
Nähe oder aus anderen Gründen zumutbar ist. 

(3) Durch Satzung des Senats kann vorgesehen werden, dass für Studienangebote mit beson-
derem Betreuungsaufwand für graduierte Bewerberinnen und Bewerber Gebühren für die Mehr-
kosten erhoben werden. 

§ 19  

Teilzeitstudium 

(1) Die Hochschulen sollen, soweit möglich, ihre Studiengänge so organisieren, dass sie auch in 
Teilzeit studiert werden können (informelles Teilzeitstudium). Darüber hinaus sollen die Hoch-
schulen gesonderte Teilzeitstudiengänge einrichten (formelles Teilzeitstudium). Die Hochschule 
stellt für das Teilzeitstudium nach Möglichkeit digitale Lehrformate zur Verfügung. 

(2) Zur Ermöglichung eines informellen Teilzeitstudiums oder einer flexiblen Studiengestaltung 
prüft die Hochschule, ob und inwieweit die von ihr angebotenen Studiengänge für ein Studium in 
Teilzeit grundsätzlich geeignet sind, und gestaltet die Studien- und Prüfungsordnungen dieser 
Studiengänge sowie deren Studienorganisation in einer Weise, die ein Teilzeitstudium nicht er-
schweren. Die für ein Studium in Teilzeit geeigneten Studiengänge sind in geeigneter Weise zu 
veröffentlichen; die Immatrikulation in diese Studiengänge kann als Teilzeitstudierende erfolgen. 

(3) Gesonderte Teilzeitstudiengänge nach Abs. 1 Satz 2 stellen ein besonderes organisatori-
sches Angebot dar, in dem insbesondere Lebensumstände von Studierenden mit Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen sowie von Berufstätigen, die im Durchschnitt nicht mehr als die 
Hälfte ihrer Arbeitszeit dem Studium widmen können, Berücksichtigung finden. Die Immatrikula-
tion in diese Studiengänge erfolgt als Teilzeitstudierende. 
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§ 20  

Weiterbildung 

(1) Die Hochschulen sollen Weiterbildungsangebote zur wissenschaftlichen Vertiefung und Er-
gänzung berufspraktischer Erfahrungen entwickeln und anbieten. In Studiengängen der hoch-
schulischen Weiterbildung verleiht die Hochschule in der Regel einen Master- oder Bachelorgrad, 
bei sonstigen Angeboten der hochschulischen Weiterbildung ist die Verleihung von Weiterbil-
dungszertifikaten vorzusehen. Das Lehrangebot der Studiengänge nach § 18 muss sichergestellt 
bleiben. 

(2) Ein weiterbildender Bachelorstudiengang ist ein grundständiger Studiengang, der sich in der 
Regel an Personen richtet, die bereits über eine im sekundären Bildungsbereich erworbene Be-
rufsausbildung verfügen, an in dieser Berufsausbildung erworbene Kenntnisse und Kompetenzen 
anknüpft, auf diese aufbaut, sie vertieft und erweitert und sich der Lernsituation dieses Personen-
kreises, insbesondere durch digitale Angebote, Fernstudienanteile oder Angebote in Randzeiten, 
anpasst 

(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist ein Studiengang, der neben der Hochschulzu-
gangsberechtigung in der Regel einen einschlägigen berufsqualifizierenden Studienabschluss 
und das besondere Eignungserfordernis einer einschlägigen Berufserfahrung voraussetzt. Zu 
weiterbildenden Masterstudiengängen können auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen 
werden, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben und über eine mehrjährige Berufser-
fahrung verfügen; Berufsausbildung und -erfahrung müssen einen fachlichen Bezug zum ange-
strebten Studium aufweisen. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen im Rahmen einer Eig-
nungsprüfung einen Kenntnisstand nachweisen, der dem eines für den angestrebten Studien-
gang einschlägigen ersten Hochschulabschlusses entspricht. § 60 bleibt unberührt. 

(4) Angebote der hochschulischen Weiterbildung, die mit einem Zertifikat abschließen, stehen 
Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und solchen Personen offen, die die für die 
Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. Wer an An-
geboten nach Satz 1 teilnimmt, ist Gaststudierende oder Gaststudierender. Die Hochschule kann 
Angebote nach Satz 1 auch auf privatrechtlicher Grundlage anbieten 

(5) Für die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten sind grundsätzlich insgesamt kostende-
ckende Gebühren oder Entgelte zu erheben; sie werden vom Präsidium festgelegt. Bei der Fest-
legung der Gebühren und Entgelte ist der Aufwand der Hochschule zu berücksichtigen. Bei einem 
öffentlichen oder einem bildungs- oder hochschulpolitischen Interesse kann eine Ermäßigung 
vorgenommen oder auf die Erhebung verzichtet werden. Mitgliedern der Hochschule, die zusätz-
lich zu ihren dienstlichen Verpflichtungen Aufgaben in der Weiterbildung oder besondere Aufga-
ben in dualen Studienangeboten übernehmen, kann dies vergütet werden, wenn die Vergütung 
ausschließlich aus den in den jeweiligen Studienangeboten erzielten Einnahmen finanziert wird. 
Entsprechendes gilt für zusätzliche Aufgaben im Technologietransfer. 

(6) Wissenschaftliches Personal, das ausschließlich aus Weiterbildungsentgelten finanziert wird, 
bleibt bei der Berechnung der Aufnahmekapazität für die grundständigen Studiengänge unbe-
rücksichtigt. 

§ 21  

Verwendung von Tieren 

(1) In der Lehre soll auf Tierversuche sowie auf die Verwendung von toten Tieren möglichst weit-
gehend verzichtet werden. 

(2) Die Hochschulen entwickeln Lehrmethoden und -materialien, um die Verwendung von Tieren 
weiter zu vermeiden und zu verringern. 
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(3) Studiengänge sind so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veran-
schaulichung von biologischen, chemischen und physikalischen Vorgängen nicht verwendet wer-
den, soweit wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur Verfügung stehen. Legen Studierende 
dar, dass diese Möglichkeit besteht, sind sie zur Abschlussprüfung ohne die Leistungsnachweise 
zuzulassen, bei denen entgegen Satz 1 Tiere verwendet werden. 

(4) An Hochschulen mit Lehrveranstaltungen nach Abs. 3 berichtet die Tierschutzbeauftragte o-
der der Tierschutzbeauftragte der Hochschule einmal jährlich dem Senat über den Stand der 
Entwicklung. 

(5) In der Forschung sind Tierversuche nur dann zulässig, wenn sie nicht durch alternative Ver-
fahren zur Vermeidung, Verringerung und Verfeinerung von Tierversuchen ersetzt werden kön-
nen. Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister re-
gelt durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der für Tierschutz zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister den Umfang der Dokumentations- und Berichtspflichten über 
die Umsetzung des nach Satz 1 geltenden Prinzips. Die auf dieser Grundlage erstellten Berichte 
werden dem Senat vorgelegt. 

§ 22  

Prüfungen 

(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen, die in der Regel studienbegleitend abgelegt wird. Studiengänge sind, 
soweit dem nicht bundes- oder landesrechtliche Regelungen entgegenstehen, in eigenständig zu 
prüfende Abschnitte (Module) zu gliedern, für deren erfolgreiche Absolvierung Punkte in Abhän-
gigkeit vom erforderlichen Arbeitsaufwand unter Berücksichtigung des Europäischen-Credit-
Transfer-Systems (ECTS) vergeben werden. 

(2) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Mitglieder der Professorengruppe, wissenschaft-
liche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der selbstständigen Wahrneh-
mung von Lehraufgaben beauftragt worden sind, Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, die von der Deka-
nin oder dem Dekan mit der Abnahme einer Prüfungsleistung beauftragt wurden, befugt. Prü-
fungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die 
Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Abschlussarbeiten und schriftliche Prüfungsleistungen, die nicht mehr wiederholt werden kön-
nen, sind von zwei Prüfenden zu bewerten. Mündliche Prüfungen sind von mehreren Prüfenden 
oder von einer Prüfenden oder einem Prüfenden in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin 
oder eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen; als Gruppenprüfungen sollen sie in Gruppen 
von höchstens fünf Studierenden stattfinden. 

(4) Die Hochschulen sollen Regelungen erlassen, die den Studierenden und Prüfenden Hinweise 
und Orientierung für ein den akademischen Anforderungen genügendes Prüfungsverhalten ge-
ben. Im Falle eines mehrfachen oder schwerwiegenden Täuschungsversuches können die Re-
gelungen vorsehen, dass die oder der zu Prüfende exmatrikuliert wird. § 65 Abs. 3 Satz 4 gilt 
entsprechend. 

(5) An einer anderen Hochschule oder staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden anerkannt, wenn gegenüber den durch sie zu 
ersetzenden Leistungen kein wesentlicher Unterschied besteht (Gleichwertigkeit). Über die 
Gleichwertigkeit entscheidet die in der Prüfungsordnung vorgesehene Stelle. Die Beweislast da-
für, dass keine Gleichwertigkeit besteht, liegt bei der zuständigen Stelle. Der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller obliegt es, die erforderlichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. 
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(6) Außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können auf ein Hoch-
schulstudium angerechnet werden, wenn die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 
Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind und die Kriterien für 
die Anrechnung im Rahmen der Akkreditierung nach § 14 Abs. 2 überprüft worden sind. Insge-
samt dürfen nicht mehr als 50 vom Hundert der in dem Studiengang erforderlichen Prüfungsleis-
tungen durch die Anrechnung ersetzt werden. Die §§ 28 und 60 bleiben unberührt. 

(7) Studierende desselben Studiengangs sind berechtigt, bei mündlichen Prüfungen zuzuhören. 
Dies gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. In künstlerischen 
Studiengängen, in denen die Prüfung in Form einer musikalischen Darbietung oder als Arbeit aus 
dem Bereich der darstellenden oder bildenden Kunst abgelegt wird, kann die Prüfung öffentlich 
sein. 

(8) Die §§ 24 und 25 gelten für staatliche Prüfungen entsprechend. 

§ 23  

Elektronische Fernprüfungen 

(1) Zur Erprobung neuer oder effizienterer Prüfungsmodelle können die Hochschulen vorsehen, 
dass Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet sind, in elektronischer Form und ohne die 
Verpflichtung durchgeführt werden können, persönlich in einem vorgegebenen Prüfungsraum an-
wesend zu sein (elektronische Fernprüfungen). Elektronische Fernprüfungen werden zusätzlich 
zu entsprechenden Präsenzprüfungen angeboten; die Studierenden sollen die Möglichkeit erhal-
ten, die Prüfungssituation in Bezug auf die Technik, die Ausstattung und die räumliche Umgebung 
im Vorfeld der Prüfung zu erproben. 

(2) Die Hochschulen treffen die zur Unterbindung von Täuschungshandlungen notwendigen Maß-
nahmen. Hierzu können sie insbesondere die Studierenden dazu verpflichten, 

1. die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten Kommunikationseinrichtun-
gen zu aktivieren und 

2. den Funktionsumfang ihrer elektronischen Kommunikationseinrichtungen während der Prü-
fung in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung und zur Unterbindung von Täuschungs-
handlungen erforderlichen Umfang einzuschränken. 

(3) Die Prüfungsaufsicht erfolgt grundsätzlich durch Personal der Hochschule; soweit dies not-
wendig ist; insbesondere, wenn hohe Teilnehmerzahlen eine zeitgleiche Aufsicht durch Hoch-
schulpersonal ausschließen, kann eine automatisierte Aufsicht erfolgen. Eine Videoaufsicht unter 
Zuhilfenahme einer automatisierten Auswertung von Bild- und Tondaten darf nur erfolgen, wenn 
besondere Umstände eine herkömmliche Videoaufsicht ausschließen; das Vorliegen derartiger 
Umstände und die Einbeziehung der oder des Datenschutzbeauftragten, der oder des Antidiskri-
minierungsbeauftragten und der oder des Beauftragten für Studierende mit Behinderung der 
Hochschule sind zu dokumentieren. Die Videoaufsicht ist so einzurichten, dass der Persönlich-
keitsschutz und die Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwe-
cken erforderlich eingeschränkt werden. 

(4) Im Rahmen elektronischer Fernprüfungen dürfen personenbezogene Daten zu Prüfungszwe-
cken verarbeitet werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung zwingend 
erforderlich ist. Die Hochschulen stellen die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen sicher, insbesondere die der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABI. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 
Nr. L 74 S. 35) in der jeweils geltenden Fassung. Weiter stellen sie sicher, dass die elektronische 
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Fernprüfung diskriminierungs- und barrierefrei ist. Die automatisierte Aufsicht bedarf der aus-
drücklichen schriftlichen Einwilligung der Studierenden; personenbezogene Daten, die bei einer 
automatisierten Videoaufsicht verarbeitet werden, dürfen nicht länger gespeichert werden, als 
dies zu Kontrollzwecken unbedingt erforderlich ist, und sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
löschen. Bei zur Durchführung elektronischer Fernprüfungen notwendigen Installationen, insbe-
sondere Programmen oder Browser-Add-Ons, auf den elektronischen Kommunikationseinrich-
tungen der Studierenden ist sicherzustellen, dass 

1. die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunikationseinrichtung ausschließlich wäh-
rend der Prüfung und nur in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung und zur Unterbin-
dung von Täuschungshandlungen erforderlichen Umfang beeinträchtigt wird, 

2. die Vertraulichkeit der auf der Kommunikationseinrichtung befindlichen Informationen sowie 
die Informationssicherheit der elektronischen Kommunikationseinrichtung nicht beeinträch-
tigt werden und 

 
3. eine vollständige Deinstallation nach der Fernprüfung möglich ist. 

(5) Die Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen erfolgt auf freiwilliger Basis. Eine freiwillige 
Teilnahme liegt vor, wenn eine termingleiche Präsenzprüfung als Alternative angeboten wird. 
Termingleich sind Prüfungen, die innerhalb desselben Prüfungszeitraums unter strenger Beach-
tung der Grundsätze der Chancengleichheit stattfinden. Die Studierenden sind bei der Festlegung 
der Möglichkeit einer elektronischen Fernprüfung über 

1. die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere den Verarbeitungszweck, 
die Löschungsfristen und die Betroffenenrechte, 

2. die technischen Anforderungen an die einzusetzenden Kommunikationseinrichtungen, die 
für eine ordnungsgemäße Durchführung der elektronischen Fernprüfung erfüllt sein müssen, 
sowie 

3. die organisatorischen Bedingungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der elektroni-

schen Fernprüfung  
 
zu informieren; sie sind vor Erteilung der Einwilligung nach den Vorschriften der Verordnung 

(EU) Nr. 2016/679 über die Wirkungsweise einer automatisierten Videoaufsicht und die be-
stehenden Möglichkeiten zur Ablegung einer Präsenzprüfung zu unterrichten.  

(6) Die Hochschulen regeln durch Satzung das Nähere, insbesondere 

1. zur Ausgestaltung der elektronischen Fernprüfung, 

2. zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie 

3. zum Umgang mit technischen Störungen und Täuschungsversuchen. 

§ 24  

Regelstudienzeit 

(1) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen in der Regel ein be-
rufsqualifizierender Abschluss erworben werden kann (allgemeine Regelstudienzeit). Für Teilzeit-
studien nach § 19 sowie für Modellversuche nach § 18 Abs. 1 Satz 3 kann eine individuelle Re-
gelstudienzeit vorgesehen werden. 

(2) Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die Gestaltung der Studiengänge, die Sicherstellung 
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des Lehrangebots, die Gestaltung des Prüfungsverfahrens sowie die Ermittlung der Ausbildungs-
kapazitäten. 

(3) Die allgemeine Regelstudienzeit bis zu einem berufsqualifizierenden Abschluss ist nach den 
ländergemeinsamen Empfehlungen festzulegen. Eine in den Studiengang eingeordnete berufs-
praktische Tätigkeit ist anzurechnen. 

§ 25  

Studien- und Prüfungsordnungen 

(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die als Satzungen 
erlassen und vom Präsidium genehmigt werden. Die für die jeweiligen Prüfungsverfahren über-
einstimmend geltenden Regelungen werden von den Hochschulen durch Satzung (allgemeine 
Bestimmungen für Prüfungsordnungen) festgelegt. 

(2) Studien- und Prüfungsordnungen regeln das Studium sowie das Prüfungsverfahren und die 
Prüfungsanforderungen, insbesondere 

1. das Ziel, den Inhalt und den Aufbau des Studiums sowie den zu verleihenden Hochschulgrad, 

2. das Qualifikationsziel, die Teilnahmevoraussetzungen und die Arbeitsbelastung der einzelnen 
Module, 

3. Bildung und Zusammensetzung der Prüfungsgremien, 

4. Prüfungsrücktritt aus wichtigem Grunde und Nachteilsausgleich nach Abs. 3, 

5. die Regelstudienzeit, 

6. die vor und während des Studiums nachzuweisenden Praktika, besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten, 

7. die zu beachtenden Fristen für die Anmeldung zu den Prüfungen, die Bearbeitungszeiten für 
die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten sowie deren Umfang, die Dauer der Aufsichts-
arbeiten und mündlichen Prüfungen, 

8. die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen und zu deren Wiederholung, 

9. Prüfungsteile, bei denen ein Freiversuch möglich ist, 

10. die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Leistungen nach § 22 Abs. 5 und 6, 

11. die Prüfungsfächer und ihre Gewichtung sowie die jeweils möglichen Prüfungsformen, 

12. die Grundsätze für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen einschließlich der 
Höchstfristen für die Mitteilung der Bewertung der Prüfung sowie die Ermittlung der Ergeb-
nisse, 

13. die Folgen von Verstößen gegen Bestimmungen der Studien- und Prüfungsordnung, 

14. das Recht zur Einsicht in die Prüfungsunterlagen nach abgeschlossenen Prüfungen und 

15. bei Masterstudiengängen die besonderen Zugangsvoraussetzungen. 

(3) Prüfungsordnungen enthalten Regelungen über den Nachteilsausgleich für Studierende, de-
nen aufgrund einer Behinderung oder einer schweren Krankheit die Ableistung einer Prüfung in 
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der in der Prüfungsordnung vorgesehenen Weise nicht oder nur erschwert möglich ist, und er-
möglichen die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Eltern-
zeit. Auch sind Erkrankungen von betreuungsbedürftigen Kindern und pflegebedürftigen Ange-
hörigen im Rahmen der Regelungen über den Nachteilsausgleich zu berücksichtigen. 

(4) Zur Wahrung von Art. 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes ist für Studierende, die einen fest-
gesetzten Prüfungstermin wegen eines religiös begründeten Arbeitsverbots an einem Feiertag 
nicht wahrnehmen können, die Möglichkeit zur Prüfungsteilnahme an einem Ersatztermin vorzu-
sehen. 

§ 26  

Hochschulgrade 

(1) Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben 
wird, verleiht die Hochschule den Bachelorgrad. Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein wei-
terer berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, verleiht die Hochschule den Mastergrad; 
§ 20 Abs. 3 bleibt unberührt. Die Grade können auch aufgrund einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verliehen werden. 

(2) Die Hochschule kann bei besonderen Studiengestaltungen oder aufgrund einer Vereinbarung 
mit einer ausländischen Hochschule in Prüfungsordnungen andere akademische Grade vorse-
hen. 

(3) Satzungen können vorsehen, dass das Recht zur Verleihung eines Hochschulgrades für Ab-
schlüsse in Studiengängen, die zusammen mit ausländischen Hochschulen betrieben werden, 
auf eine andere anerkannte Bildungseinrichtung des Hochschulwesens übertragen wird. 

§ 27  

Führung ausländischer Grade und Titel 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der aufgrund eines nach dem Recht des Herkunftslandes 
anerkannten Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlosse-
nen Studium verliehen worden und auch nach europäischem Rechtsverständnis ein Hochschul-
grad ist, kann in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule 
geführt werden. Dabei kann die verliehene Form aus anderen Alphabeten ins lateinische Alpha-
bet übertragen (transliteriert) werden und die im Herkunftsland zugelassene oder allgemein übli-
che Abkürzung geführt und eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Bei 
Graden aus der Europäischen Union und der Schweiz kann der Hinweis auf die verleihende 
Hochschule entfallen. 

(2) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes zur Verlei-
hung berechtigten Hochschule oder anderen Stelle verliehen wurde, kann nach Maßgabe der für 
die Verleihung geltenden Rechtsvorschriften in der verliehenen Form unter Angabe der verlei-
henden Stelle geführt werden. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Ausgeschlossen von der Führung 
sind Ehrengrade, wenn die ausländische Institution kein Recht zur Vergabe des entsprechenden 
Grades nach Abs. 1 besitzt. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Hochschultitel und Hochschultätigkeitsbezeichnun-
gen (Titel). 

(4) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staa-
ten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Länder der Bundesre-
publik Deutschland die Betroffenen gegenüber den Abs. 1 bis 3 begünstigen, gehen diese Rege-
lungen vor. 
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(5) Eine von den Abs. 1 bis 3 abweichende Grad- und Titelführung ist untersagt. Durch Kauf er-
worbene Grade, Titel oder Tätigkeitsbezeichnungen dürfen nicht geführt werden. Wer einen 
Grad, einen Titel oder eine Tätigkeitsbezeichnung führt, hat auf Verlangen einer Ordnungsbe-
hörde die Berechtigung hierzu urkundlich nachzuweisen. 

§ 28  

Einstufungsprüfung, Eignungsprüfung 

(1) Prüfungsordnungen können vorsehen, dass Bewerberinnen und Bewerbern mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung nach § 60, die auf andere Weise als durch ein Hochschulstudium be-
sondere Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben, die für die erfolgreiche Beendigung des 
Studiums erforderlich sind, Studien- und Prüfungsleistungen nach dem Ergebnis einer Einstu-
fungsprüfung erlassen werden können. Sie sind in einem dem Prüfungsergebnis entsprechenden 
Abschnitt des gewählten Studiengangs zuzulassen. 

(2) In künstlerischen Studiengängen kann die Aufnahme eines Masterstudiums Bewerberinnen 
und Bewerbern eröffnet werden, die im Rahmen einer Eignungsprüfung einen Kenntnis- und Leis-
tungsstand nachweisen, der dem eines für den angestrebten Studiengang einschlägigen ersten 
Hochschulabschlusses entspricht. § 60 bleibt unberührt. 

§ 29  

Promotion 

(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. 
Voraussetzung zur Promotion ist in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit einer 
Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern, ein Master-Abschluss oder ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium in Verbindung mit einer Eignungsfeststellung. Aufgrund der Promotion 
verleiht die Hochschule einen Doktorgrad. Wird der Doktorgrad nach der Promotionsordnung als 
„Doctor of Philosophy (Ph.D)“ verliehen, kann er alternativ als „Dr.“ geführt werden; das gleich-
zeitige Führen beider Bezeichnungen ist unzulässig. In der Promotionsordnung kann die Verlei-
hung eines Doktorgrades ehrenhalber vorgesehen werden. 

(2) Der Nachweis der besonderen wissenschaftlichen Qualifikation wird durch eine selbstständige 
wissenschaftliche Arbeit (Dissertation) und eine mündliche Prüfung in Form einer Disputation er-
bracht. Die Dissertation kann ganz oder teilweise veröffentlicht sein. In einer Promotionsordnung 
trifft die Hochschule nähere Regelungen, insbesondere über 

1. die zuständigen Organe und Personen wie den Promotionsausschuss, das Thesis- oder Pro-
motionskomitee, die Prüfungskommission, Betreuerinnen und Betreuer, Gutachterinnen und 
Gutachter, 

2. die Annahme als Doktorandin oder Doktorand durch den Promotionsausschuss einschließlich 
der Eignungsfeststellung, 

3. die Rechte und Pflichten von Promovierenden und Betreuenden sowie 

4. die Anfertigung der Dissertation, die Disputation und die Bewertung der Promotionsleistun-
gen. 

(3) Zur Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sollen die Hochschulen für Doktoran-
dinnen und Doktoranden forschungsorientierte Studien anbieten. Bei der Entwicklung und Durch-
führung von Promotionsstudien, in denen die Doktorandinnen und Doktoranden von Universitäten 
und Hochschulen für angewandte Wissenschaften gemeinsam betreut werden, arbeiten Univer-
sitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften zusammen. Die Promotionsordnungen 
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müssen in geeigneten Fächern Bestimmungen über kooperative Verfahren zwischen Universitä-
ten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Promotion besonders befähigter Ab-
solventinnen und Absolventen von Hochschulen für angewandte Wissenschaften enthalten. Zur 
Betreuung und Begutachtung der Dissertation können auch Professorinnen und Professoren von 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften bestellt werden. 

(4) Doktorandinnen und Doktoranden, die nicht an der Hochschule beschäftigt sind, können sich 
an der Hochschule immatrikulieren. Sie haben in diesem Fall die gleichen Rechte und Pflichten 
wie Studierende. 

§ 30  

Habilitation 

(1) Die Habilitation wird aufgrund eines Habilitationsverfahrens von dem zuständigen Fachbe-
reich zuerkannt. Statt einer Habilitationsschrift können wissenschaftliche Publikationen angenom-
men werden. Mit der Habilitation wird die Lehrbefugnis verliehen und die Befugnis eingeräumt, 
den Zusatz „habil.“ zum Doktorgrad zu führen. 

(2) Auf Antrag verleiht der Fachbereich Habilitierten die Bezeichnung „Privatdozentin“ oder „Pri-
vatdozent“. Privatdozentinnen und Privatdozenten sind zur Lehre berechtigt und verpflichtet. Sie 
haben keinen Anspruch auf einen Arbeitsplatz oder eine Vergütung. Wer ohne Zustimmung des 
Fachbereichs oder ohne wichtigen Grund zwei aufeinander folgende Semester keine Lehrtätigkeit 
ausübt, verliert das Recht, die akademische Bezeichnung zu führen. 

§ 31  

Außerplanmäßige Professur 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich nach der Promotion mindestens sechs 
Jahre in Forschung und Lehre bewährt haben und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im 
Sinne des § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erbracht haben, kann die Hochschulleitung auf Vorschlag des 
Fachbereichs und nach Anhörung des Senats die Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin“ 
oder „außerplanmäßiger Professor“ verleihen. § 30 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 32  

Entziehung von Graden und Bezeichnungen 

Aufgrund dieses Gesetzes verliehene Grade und Bezeichnungen sollen entzogen werden, 
wenn sie durch Täuschung erworben wurden oder nach ihrer Verleihung alte oder neue Tatsa-
chen bekannt werden, die ihre Verleihung ausgeschlossen hätten. Zuständig für die Entziehung 
ist das Gremium, welches über die Verleihung des Grades oder der Bezeichnung entschieden 
hat. Wenn das Gremium nicht mehr besteht, entscheidet die Hochschulleitung. 

DRITTER TEIL 
Forschung 

§ 33  

Forschung und Forschungsorganisation 

(1) Die Freiheit der Forschung nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes umfasst insbeson-
dere die Fragestellung, die Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine 
Verbreitung. Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der Forschung sind 
insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Forschungsbetriebes, die Förderung und 
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Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von Forschungsschwerpunkten be-
ziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die vorstehenden 
Grundsätze gelten für Künstlerinnen und Künstler, künstlerische Entwicklungsvorhaben und die 
Kunstausübung entsprechend. 

(2) Die Hochschulen streben die Bildung von Forschungsschwerpunkten an und stimmen sich 
hierbei untereinander ab. Zur Verwirklichung gemeinsamer Forschungsschwerpunkte und -vor-
haben wirken sie untereinander sowie mit anderen Einrichtungen zusammen und schließen öf-
fentlich-rechtliche Verträge ab oder bilden Zusammenschlüsse unter Erstattung des jeweiligen 
Anteils an den gemeinsamen Kosten. Sie fördern die Zusammenarbeit mit Personen und Einrich-
tungen der Berufspraxis. 

§ 34  

Forschung mit Mitteln Dritter 

(1) Die in der Forschung tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im 
Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht 
aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter 
finanziert werden; ihre Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. 

(2) Ein Forschungsvorhaben nach Abs. 1 kann in der Hochschule durchgeführt und gefördert 
werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule und die dienstlichen Pflichten der be-
teiligten Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden und entstehende Folgelasten angemes-
sen berücksichtigt sind. Die Forschungsergebnisse sollen veröffentlicht werden. 

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Abs. 1 ist über den Fachbereich oder das wissenschaftliche 
Zentrum dem Präsidium anzuzeigen. Der Fachbereich oder das wissenschaftliche Zentrum kann 
der Inanspruchnahme seines Personals, seiner Sachmittel und seiner Einrichtungen innerhalb 
einer Frist von höchstens zwei Monaten widersprechen, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 2 
Satz 1 nicht gegeben sind. Im Fall des Widerspruchs entscheidet das Präsidium nach Beratung 
mit dem Senat. 

(4) Forschungsvorhaben nach Abs. 1, die in der Hochschule durchgeführt werden, werden auf 
Antrag des Mitglieds, das das Vorhaben durchführen will, von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten in dienstrechtlicher und vom Präsidium in organisatorischer Hinsicht überprüft. 

(5) Bei Forschungsvorhaben nach Abs. 1 müssen die Drittmittel die der Hochschule unmittelbar 
entstehenden Kosten decken und zu den übrigen Kosten (Gemeinkosten) angemessen beitragen 
(Vollkostendeckung). Bei einem überwiegenden Interesse der Hochschule an dem Forschungs-
vorhaben kann von der Vollkostendeckung abgesehen werden. Soweit gegenüber dem Dritten 
Leistungen erbracht werden, die auch gewerblich angeboten werden, müssen die hierfür erhobe-
nen Entgelte den im gewerblichen Bereich üblichen entsprechen. 

(6) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen von 
der Hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind für den von Dritten bestimmten Zweck zu ver-
wenden und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen. Bei fehlenden Vorgaben gelten ergänzend die haushaltsrechtlichen Best-
immungen des Landes. Auf Antrag des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, soll 
von der Verwaltung der Mittel durch die Hochschule abgesehen werden, sofern dies mit den Be-
dingungen des Geldgebers vereinbar ist; Satz 3 gilt in diesem Falle nicht. 

(7) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Forschungs-
vorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen vorbehaltlich Satz 3 als Personal 
der Hochschule im Arbeitsvertragsverhältnis eingestellt werden. Die Einstellung setzt voraus, 
dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben durch-
führt, vorgeschlagen wurde. Sofern dies mit den Bedingungen des Drittmittelgebers vereinbar ist, 
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kann das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die Arbeitsverträge mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern abschließen. 

(8) Aus Mitteln Dritter bezahlte Personalstellen und Lehraufträge bleiben bei der Ermittlung der 
Aufnahmekapazität außer Betracht. 

(9) Von der Hochschule verwaltete Drittmittel Privater sind verzinslich anzulegen. Finanzielle Er-
träge der Hochschule aus Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, ins-
besondere aus Einnahmen, die der Hochschule als Entgelt für die Inanspruchnahme von Perso-
nal, Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben zur Verfügung; sie werden bei der Bemessung des Zuschussbedarfs der Hochschule nicht 
mindernd berücksichtigt. 

(10) Das Präsidium informiert die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über Mittel Dritter nach 
Abs. 1. Es stellt hierbei sicher, dass den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbe-
zogener Daten Rechnung getragen wird und keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offen-
bart werden, soweit die oder der Dritte nicht zugestimmt hat. § 14 Abs. 5 bleibt unberührt. Das 
Nähere regelt die Hochschule durch Satzung. 

(11) Die Abs. 1 bis 10 gelten für Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter Forschung so-
wie für künstlerische Entwicklungsvorhaben entsprechend. 

§ 35  

Forschungsförderung 

(1) Zur Unterstützung wissenschaftlicher und künstlerischer Publikationen, des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Nachwuchses und ausgewählter Forschungs- und künstlerischer Pro-
jekte können die Hochschulen Reinerlöse aus ihren Patenten oder sonstigen Schutzrechten so-
wie die Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Personal-, Sachmitteln und Einrichtungen 
bei der Ausübung von Nebentätigkeiten verwenden. 

(2) Die Hochschulen können ihre Mitglieder bei der Anmeldung von Patenten oder sonstigen 
Schutzrechten unterstützen, wenn sie an den Reinerlösen beteiligt werden. 

VIERTER TEIL 
Organisation 

§ 36  

Satzungsrecht 

(1) Der Senat gibt der Hochschule im Einvernehmen mit dem Präsidium mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder eine Grundordnung. Er beschließt die Regeln zur Einhaltung der allgemein anerkann-
ten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehl-
verhalten. 

(2) Die Grundordnung kann zur Erprobung neuartiger Organisationsmodelle und Steuerungssys-
teme, die insbesondere der Beschleunigung und Vereinfachung des Entscheidungsprozesses 
oder der Verbesserung der Strategie- und Entscheidungsfähigkeit, der Leistungsorientierung, der 
Professionalisierung der Verwaltung, der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder der Profilbil-
dung der Hochschule in Lehre, Studium und Forschung dienen, von diesem Abschnitt mit Aus-
nahme der §§ 37 bis 40 abweichende Regelungen vorsehen (Experimentierklausel). 

(3) Die übrigen Satzungen der Hochschulen werden vom Senat, dem Präsidium oder den Fach-
bereichsräten beschlossen. Die Satzungen müssen gleichwertige Studienbedingungen und -ab-
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schlüsse sowie die Erfüllung der Verpflichtungen des Landes gegenüber dem Bund und den an-
deren Ländern gewährleisten. 

(4) Die Satzungen der Hochschule sind nach Maßgabe einer besonderen im Staatsanzeiger für 
das Land Hessen zu veröffentlichenden Satzung bekannt zu machen. Die Hochschulen stellen 
alle für ihren Bereich geltenden Satzungen unverzüglich in einem zentralen Verzeichnis auf einer 
Internetseite der Hochschule zur Einsichtnahme durch die Öffentlichkeit bereit. 

§ 37  

Mitglieder und Angehörige 

(1) Mitglieder der Hochschule sind die Professorinnen und Professoren, die Studierenden, das 
wissenschaftliche, medizinische, administrative und technische Personal und die Präsidentin o-
der der Präsident. 

(2) Hauptberuflich Tätige, die nicht zum Personal der Hochschule gehören und mindestens ein 
Jahr in der Hochschule arbeiten sollen, sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
durch ein gemeinsames Berufungsverfahren mit der Hochschule verbunden sind, erhalten die 
Mitgliedschaft auf Antrag. 

(3) Für die Wahl ihrer Vertretung in den Gremien bilden 

1. die Professorinnen und Professoren (Professorengruppe), 

2. die Studierenden und die nach § 29 Abs. 4 immatrikulierten Doktorandinnen und Doktoranden 
(Studierende), 

3. die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben und die Beschäftigten nach § 82 Abs. 2 (wissenschaftliche Mitglieder), 

4. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung und Technik einschließlich 
der Angehörigen des Bibliotheksdienstes und der nichtärztlichen Fachberufe des Gesund-
heitswesens (administrativ-technische Mitglieder) 

je eine Gruppe. 

(4) Zur Professorengruppe gehören auch wissenschaftliche Mitglieder, die die Einstellungsvo-
raussetzungen nach § 68 erfüllen und mit der selbstständigen Wahrnehmung von Aufgaben in 
Forschung und Lehre in dem Fach beauftragt wurden, dem sie zugeordnet sind. Die Beauftragung 
erfolgt durch Arbeitsvertrag oder Beschluss des Fachbereichsrats mit Zustimmung des Senats. 
Die Beauftragung ist zu widerrufen, wenn dies zur Erbringung von Dienstpflichten erforderlich ist. 

(5) Zur Gruppe der wissenschaftlichen Mitglieder gehören auch an der Hochschule hauptberuflich 
tätige Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben, die sich in der Wei-
terbildung befinden. 

(6) Angehörige der Hochschule sind alle gastweise, nebenberuflich oder ehrenamtlich an ihr Tä-
tigen, Gasthörer, Teilnehmende an von der Hochschule veranstalteten Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie die zur Promotion oder Habilitation Zugelassenen und die entpflichteten und im Ruhe-
stand befindlichen Professorinnen und Professoren, soweit sie nicht Mitglieder sind. 

(7) Die Grundordnung kann für die nach § 29 Abs. 4 immatrikulierten Doktorandinnen und Dok-
toranden sowie die zur Promotion Zugelassenen eine abweichende Zuordnung vorsehen. 
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§ 38  

Rechte und Pflichten im Rahmen der Selbstverwaltung 

(1) Die Mitglieder haben das Recht und die Pflicht, nach Maßgabe dieses Gesetzes und der 
Grundordnung an der Selbstverwaltung mitzuwirken. Die Übernahme einer Funktion in der 
Selbstverwaltung kann nur abgelehnt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Mitglieder, die 
in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, erfüllen die Verpflichtungen nach Satz 1 zugleich 
als eine ihnen dienstlich obliegende Aufgabe. Mitglieder der Hochschule, die dem Personalrat 
angehören, können nicht Mitglieder des Fachbereichsrats oder des Senats sein. 

(2) Alle Mitglieder und Angehörige haben sich unbeschadet weitergehender Verpflichtungen aus 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis so zu verhalten, dass die Hochschule und ihre Organe ihre 
Aufgaben erfüllen können und niemand gehindert wird, seine Rechte und Pflichten an der Hoch-
schule wahrzunehmen. Mitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Die §§ 20, 83 und 84 des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes gelten entsprechend. 

(3) Das Nähere, insbesondere zur Rechtsstellung der Mitglieder und Angehörigen sowie zu den 
Gremien und deren Beschlussfassung, regelt die Grundordnung der Hochschule. Soweit dieses 
Gesetz oder Satzungen keine näheren Bestimmungen treffen, ist für das Verfahren in Sitzungen 
der Gremien die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I 
S. 628), zuletzt geändert durch Beschluss vom 18. Januar 2019 (GVBl. S. 18), sinngemäß anzu-
wenden. 

§ 39  

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Senat und Fachbereichsrat tagen hochschulöffentlich. Sie können in jeder Verfahrenslage 
durch Beschluss mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder die Öffentlichkeit 
für bestimmte Angelegenheiten herstellen oder die Hochschulöffentlichkeit ausschließen. Über 
einen solchen Antrag soll in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt werden; hierüber entscheidet 
die Sitzungsleitung. Die Hochschulen können in der Grundordnung von Satz 1 und 2 abwei-
chende Regelungen treffen. 

(2) Personalangelegenheiten und Entscheidungen in Prüfungssachen werden in nicht öffentlicher 
Sitzung behandelt. Entscheidungen über Personalangelegenheiten ergehen in geheimer Abstim-
mung. In Prüfungsangelegenheiten ist eine geheime Abstimmung nicht zulässig. Bei Berufungs-
angelegenheiten ist die Erörterung der wissenschaftlichen Qualifikation nicht als Personalange-
legenheit anzusehen. Beschlüsse über Berufungsvorschläge ergehen in geheimer Abstimmung. 

§ 40  

Wahlen 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen in Senat und Fachbereichsrat werden 
in freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl von den jeweiligen Mitgliedern nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Die Wahlordnungen der Hochschulen regeln das Nä-
here, insbesondere zu Wahlverfahren, Amtszeiten, der Stellvertretung vorzeitig ausgeschiedener 
und vorübergehend verhinderter Mitglieder sowie der Wahlanfechtung. 
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§ 41  

Hochschulversammlung 

(1) Die Grundordnung kann eine Hochschulversammlung mit bis zu 75 stimmberechtigten Mit-
gliedern vorsehen, die mindestens einmal im Jahr über Grundsatzfragen der Hochschulentwick-
lung sowie das Leitbild der Hochschule berät. 

(2) Der Hochschulversammlung gehören die Mitglieder des Präsidiums, die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Hochschulrats, die Dekaninnen und Dekane sowie die Mitglieder des Organs 
der Studierendenschaft nach § 85 Abs. 1 Satz 4, die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Personalrats, die Vertrauensperson der schwerbehinder-
ten Menschen sowie die Beauftragte oder der Beauftragte für Studierende mit Behinderungen 
oder chronischen Erkrankungen als beratende Mitglieder an, sofern sie nicht durch die Grund-
ordnung als stimmberechtigte Mitglieder vorgesehen oder als Mitglieder gewählt sind. 

(3) Das Nähere regelt die Grundordnung, die auch über den Personenkreis nach Abs. 2 hinaus 
weitere Mitglieder der Hochschule als stimmberechtigte oder beratende Mitglieder der Hochschul-
versammlung vorsehen kann. 

§ 42  

Senat 

(1) Der Senat berät in Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium, die die gesamte 
Hochschule betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. Er überwacht die Geschäftsfüh-
rung des Präsidiums. 

(2) Der Senat ist zuständig für die 

1. Beschlussfassung über die Grundordnung im Einvernehmen mit dem Präsidium und die Wahl-
ordnung, 

2. Beschlussfassung über die allgemeinen Bestimmungen für Studien- und Prüfungsordnungen 
nach Anhörung des Organs der Studierendenschaft nach § 85 Abs. 1 Satz 4, über allgemeine 
Bestimmungen für Promotions- und Habilitationsordnungen sowie über andere Forschung, 
Lehre oder Studium betreffende Satzungen, soweit dieses Gesetz keine andere Zuständigkeit 
vorsieht, 

3. Entscheidung über die Schwerpunkte in Lehre und Forschung im Einvernehmen mit dem Prä-
sidium, 

4. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

5. Zustimmung zu den Ordnungen der Fachbereiche und den Beschlüssen nach § 37 Abs. 4 
Satz 2, 

6. Zustimmung zur Entwicklungsplanung der Hochschule nach Maßgabe von § 43 Abs. 4 Satz 
2 und § 48 Abs. 1 Satz 3 und 4; 

7. Stellungnahme zur Einführung und Aufhebung von Studiengängen, 

8. Stellungnahme zum Budgetplan nach Maßgabe des § 48 Abs. 3 und den Zielvereinbarungen 
nach § 9 Abs. 2, 

9. Stellungnahme zur Gliederung der Hochschule in Fachbereiche, 

10. Stellungnahme zur Einrichtung und Aufhebung zentraler wissenschaftlicher und technischer 
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Einrichtungen, 

11. Stellungnahme zu den Berufungsvorschlägen und Verleihungsvorschlägen für Honorarpro-
fessuren und außerplanmäßige Professuren der Fachbereiche, 

12. Stellungnahme zum Frauenförder- und Gleichstellungsplan und Entscheidung über Wider-
sprüche der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bei Berufungsvorschlägen, 

13. Mitwirkung bei der Bestellung und Abwahl der Mitglieder des Präsidiums, 

14. Mitwirkung bei der Bestellung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten nach § 6 Abs. 3, 

15. Entgegennahme und Beratung des Rechenschaftsberichts des Präsidiums nach § 43 Abs. 1 
Satz 2. 

(3) Der Senat bildet zur Vorbereitung der Vergabe der auf zentraler Ebene zu verteilenden Pro-
jektmittel nach § 16 Abs. 4 eine Studienkommission, deren Mitglieder zur Hälfte aus Vertreterin-
nen und Vertretern der Studierenden bestehen, die von den studentischen Mitgliedern des Senats 
benannt werden. Der Senat beschließt die Zahl der Mitglieder der Kommission und die Verteilung 
der übrigen Sitze auf die Gruppen nach § 37 Abs. 3 sowie das Verfahren zu deren Benennung. 
Das nach § 43 Abs. 3 Satz 3 für Studium und Lehre zuständige Mitglied des Präsidiums gehört 
der Kommission mindestens als beratendes Mitglied an. Der Vorsitz der Studienkommission wird 
aus ihrer Mitte gewählt. Das Organ der Studierendenschaft nach § 85 Abs. 1 Satz 4 kann Initiati-
ven in die Studienkommission sowie in den Senat einbringen, welche die Studienbedingungen 
betreffen. Diese Initiativen sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen, wenn sie 
mindestens 14 Tage zuvor eingehen.  

(4) Der Senat kann für die Kriterien der Gewährung von Leistungsbezügen der Professorinnen 
und Professoren der Besoldungsordnung W für besondere Leistungen in Forschung, Lehre und 
Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung sowie für die Ermittlung dieser Leistungen 
Grundsätze beschließen. 

(5) Mitglieder des Senats sind: 

1. neun Mitglieder der Professorengruppe, 

2. drei Studierende an Universitäten und der Hochschule Geisenheim, fünf Studierende an 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen, 

3. drei wissenschaftliche Mitglieder an Universitäten und der Hochschule Geisenheim, ein wis-
senschaftliches Mitglied an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthoch-
schulen, 

4. zwei administrativ-technische Mitglieder. 

Für die Durchführung einer Wahl oder Abwahl nach den §§ 45 und § 46 gehören dem Senat 
auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter stimmberechtigt an. Die Zahl der Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter darf die Zahl der Mitglieder der jeweiligen Gruppe nach Satz 1 nicht überstei-
gen. 

(6) Die Mitglieder des Präsidiums, die Gleichstellungsbeauftragte, die Vorsitzende oder der Vor-
sitzende des Personalrats sowie die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gehö-
ren dem Senat mit beratender Stimme an. Der Senat kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
beschließen, dass weitere Personen dem Senat mit beratender Stimme angehören. 

(7) Den Vorsitz im Senat hat die Präsidentin oder der Präsident. 
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§ 43  

Präsidium 

(1) Das Präsidium (Hochschulleitung) ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht durch das 
Gesetz einem anderen Organ übertragen sind. Es leitet die Hochschule, fördert unter Beteiligung 
des Hochschulrats mit den anderen Organen, den Fachbereichen, den Mitgliedern und Angehö-
rigen ihre zeitgerechte innere und äußere Entwicklung und legt jährlich vor dem Senat Rechen-
schaft über die Geschäftsführung ab. 

(2) Dem Präsidium gehören die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten und die Kanzlerin oder der Kanzler an. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident führt den Vorsitz und verfügt über die Richtlinienkompe-
tenz. Bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag. Über die Geschäftsver-
teilung und Vertretung entscheidet das Präsidium auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsi-
denten. 

(4) Das Präsidium entscheidet über die Entwicklungsplanung der Hochschule, schließt Zielver-
einbarungen ab, weist die Budgets zu und stellt die Wirtschaftsplanung auf. Sofern der Senat der 
Entwicklungsplanung nicht zustimmt, entscheidet das Präsidium, ob und gegebenenfalls mit wel-
chem Inhalt die Vorlage an den Hochschulrat erfolgt. 

(5) Das Präsidium genehmigt die Prüfungsordnungen und entscheidet nach Anhörung oder auf 
Vorschlag der Fachbereiche und nach Stellungnahme des Senats über die Einführung und Auf-
hebung von Studiengängen. Es entscheidet nach Stellungnahme des Senats über die Einrichtung 
und Aufhebung der Fachbereiche sowie über die Einrichtung und Aufhebung der wissenschaftli-
chen und technischen Einrichtungen im Benehmen mit den betroffenen Fachbereichen, bei zent-
ralen Einrichtungen nach Stellungnahme des Senats. 

(6) Das Präsidium beteiligt den Hochschulrat nach Maßgabe des § 48 an den Planungs-, Struk-
tur- und Organisationsentscheidungen. 

(7) Das Präsidium entscheidet über die Leistungsbezüge der Professorinnen und Professoren. 
Über Leistungsbezüge aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen entscheidet das 
Präsidium im Einvernehmen mit dem Dekanat, wenn das Budget des Fachbereichs zusätzlich 
belastet wird. 

(8) Das Präsidium erlässt die Geschäftsordnung für die Gremien, die Benutzungsordnungen und 
die Satzungen, für die keine andere Zuständigkeit gegeben ist. 

(9) Das Präsidium und die Dekane erörtern mindestens einmal im Semester gemeinsame Ange-
legenheiten in den Bereichen Haushalt, Personal, Organisation und Verwaltung von grundsätzli-
cher Bedeutung mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, der Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen sowie den Vorsitzenden des Organs der Studierendenschaft nach 
§ 85 Abs. 1 Satz 4 und des Personalrats. 

§ 44  

Präsidentin oder Präsident 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Hochschule nach außen. Sie oder er ist Dienst-
vorgesetzte oder -vorgesetzter des Personals der Hochschule und wird insoweit von der Kanzle-
rin oder dem Kanzler vertreten. Das Aufsichts- und Weisungsrecht schließt die ordnungsgemäße 
Wahrnehmung der vom Fachbereich übertragenen Lehr- und Prüfungsaufgaben ein. Sie oder er 
wahrt die Ordnung an der Hochschule und entscheidet über die Ausübung des Hausrechts. 
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(2) Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet über Widersprüche nach der Verwaltungsge-
richtsordnung, die gegen Entscheidungen der Kollegialorgane oder gegen Entscheidungen in 
Prüfungsangelegenheiten eingelegt worden sind. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird von den Sitzungsterminen und Tagesordnungen der 
Fachbereichsräte unterrichtet und kann in dringenden Fällen ihre Einberufung verlangen. Sie o-
der er hat das Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen der Fachbereichsräte teilzuneh-
men. 

(4) Ist eine Angelegenheit, für die eine andere Zuständigkeit begründet ist, unaufschiebbar zu 
erledigen und kann das zuständige Organ trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht sofort tätig wer-
den, kann die Präsidentin oder der Präsident vorläufige Maßnahmen treffen. Die Mitglieder des 
zuständigen Organs sind unverzüglich zu unterrichten. 

(5) Hält die Präsidentin oder der Präsident Beschlüsse oder Maßnahmen für rechtswidrig, hat sie 
oder er diese zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen. Wird der Beanstandung nicht abgehol-
fen, ist das Ministerium zu unterrichten. 

§ 45  

Wahl und Ernennung, Abwahl 

der Präsidentin oder des Präsidenten 

(1) Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann gewählt werden, wer eine abgeschlossene Hoch-
schulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, 
insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, 
dass sie oder er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist, sowie zu Beginn der Amtszeit die 
Altersgrenze nach § 33 Abs. 3 des Hessischen Beamtengesetzes nicht überschritten hat. 

(2) Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben. Der Senat wählt die Präsidentin oder den Präsiden-
ten mit der Mehrheit seiner Mitglieder in geheimer Wahl. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre; die 
Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Das Ministerium oder die Hochschule begründet mit der gewählten Person ein Beamtenver-
hältnis auf Zeit oder ein Arbeitsverhältnis. Befindet sie sich in einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit des Landes oder einer Hochschule des Landes, ruhen die Rechte und Pflichten aus 
diesem Amt für die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit. 

(4) Befindet sich die Präsidentin oder der Präsident nicht in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit des Landes oder einer Hochschule des Landes, tritt sie oder er nach Ablauf der Amtszeit 
oder mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand, wenn eine Dienstzeit von mindestens 
zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt ist oder die Ernennung 
aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit erfolgt war. 
Befindet sich die Präsidentin oder der Präsident in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit des 
Landes oder einer Hochschule des Landes und tritt sie oder er wegen Erreichens der gesetzlichen 
Altersgrenze in den Ruhestand, berechnet sich das Ruhegehalt aus dem Beamtenverhältnis auf 
Zeit, wenn ihr oder ihm das Amt mindestens fünf Jahre übertragen war. Auf Professorinnen und 
Professoren, die als Präsidentin oder Präsident amtieren, findet § 33 Abs. 2 des Hessischen Be-
amtengesetzes keine Anwendung. Im Übrigen ist die Präsidentin oder der Präsident mit Ablauf 
der Amtszeit oder mit Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit aus dem Beamten-
verhältnis auf Zeit entlassen. 

(5) Ist bei Erreichen der Altersgrenze nach § 33 Abs. 3 des Hessischen Beamtengesetzes die 
Amtszeit nicht beendet, wird sie zu Ende geführt. § 35 des Hessischen Beamtengesetzes bleibt 
unberührt. In diesem Fall wird, wenn sich die Präsidentin oder der Präsident in einem Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit des Landes befindet, der Eintritt in den Ruhestand auch insoweit bis 
zur Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Zeit hinausgeschoben. 
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(6) Soweit nach Ablauf der Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten die Neuwahl einer 
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers nicht rechtzeitig erfolgt, kann das Ministerium im Benehmen 
mit dem Senat eine Person, bei der die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, mit der vo-
rübergehenden Wahrnehmung der Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten beauftragen. 

(7) Die Präsidentin oder der Präsident kann auf Antrag des Hochschulrats vom Senat mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abgewählt werden. Eine Abwahl kann auch auf einen 
Antrag aus der Mitte des Senats hin erfolgen, wenn der Hochschulrat diesem Antrag vor Durch-
führung der Beschlussfassung über die Abwahl zugestimmt hat; auch in diesem Fall bedarf der 
Beschluss der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Senats. Mit Wirksamkeit des Be-
schlusses gilt die Amtszeit als abgelaufen und das Beamtenverhältnis auf Zeit ist beendet. 

§ 46  

Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 

(1) Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten werden auf Vorschlag der Präsidentin oder des 
Präsidenten durch den Senat für mindestens drei Jahre gewählt; die Amtszeit hauptberuflicher 
Vizepräsidenten beträgt sechs Jahre. Für hauptberufliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsiden-
ten gilt § 45 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3, 4 und 7 entsprechend. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Steht eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident in einem befristeten Beschäftigungsverhält-
nis, wird dieses auf Antrag um die Dauer der Amtszeit verlängert. 

§ 47  

Kanzlerin oder Kanzler 

(1) Die Kanzlerin oder der Kanzler leitet die Hochschulverwaltung nach den Richtlinien des Prä-
sidiums. Die Kanzlerin oder der Kanzler ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt und 
nimmt nach Maßgabe der Beschlussfassung des Präsidiums die Haushalts-, Personal- und 
Rechtsangelegenheiten wahr. 

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler muss eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzen und 
über mehrjährige berufliche Erfahrungen in verantwortlicher Tätigkeit verfügen, die erwarten las-
sen, dass sie oder er den Anforderungen des Amtes gewachsen ist. Die Kanzlerin oder der Kanz-
ler wird nach Zustimmung des Senats auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten der 
Hochschule für die Dauer von sechs Jahren in der Regel in ein Beamtenverhältnis auf Zeit beru-
fen. 

(3) Wer vor der Ernennung im öffentlichen Dienst tätig war und nicht wiederbestellt wird, ist auf 
Antrag in den Landesdienst zu übernehmen. Die Position muss der früheren vergleichbar sein. 
§ 45 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 48  

Hochschulrat 

(1) Der Hochschulrat hat die Aufgabe, die Hochschule bei ihrer Entwicklung zu begleiten, die in 
der Berufswelt an die Hochschule bestehenden Erwartungen zu artikulieren und die Nutzung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und künstlerischer Leistungen zu fördern. Er hat ein Initiativrecht zu 
grundsätzlichen Angelegenheiten und wirkt nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 bei der Verteilung der 
der Hochschule zur Verfügung stehenden Ressourcen und bei Berufungsverfahren mit. Die Ent-
wicklungsplanung der Hochschule bedarf seiner Zustimmung. Sofern der Senat der Entwick-
lungsplanung nicht zugestimmt hat, wird die Vorlage des Präsidiums zur Entwicklungsplanung 
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vor der Beschlussfassung des Hochschulrats mit einer Vertreterin oder einem Vertreter des Se-
nats erörtert. 

(2) Der Hochschulrat gibt Empfehlungen 

1. zur Studiengangsplanung, 

2. zu den Evaluationsverfahren, 

3. zu den Zielvereinbarungen, 

4. für eine aufgabengerechte und effiziente Administration und Mittelverwendung, 

5. zum Wissens- und Technologietransfer. 

(3) Der Hochschulrat nimmt Stellung 

1. zum Entwurf der Grundordnung, 

2. zum Rechenschaftsbericht des Präsidiums und zu den Lehr- und Forschungsberichten, 

3. zum Budgetplan, 

4. zur Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen, 

5. zur Gliederung der Hochschule in Fachbereiche. 

Der Budgetplan ist abgelehnt, wenn sowohl der Senat als auch der Hochschulrat zum Budget-
plan eine ablehnende Stellungnahme abgegeben haben. Gibt der Senat bei erstmaliger Befas-
sung nach einer zustimmenden Stellungnahme des Hochschulrats keine zustimmende Stellung-
nahme ab, ist der Hochschulrat vor der endgültigen Beschlussfassung des Präsidiums erneut zu 
befassen und der Senat erneut zu hören. Wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ab-
lehnung oder im Fall des Satz 3 nach der erstmaligen Gelegenheit zur Stellungnahme durch den 
Senat ein Budgetplan die Zustimmung entweder des Hochschulrats oder des Senats findet, ent-
scheidet das Ministerium. 

(4) Der Hochschulrat beteiligt sich nach § 11 Abs. 1 an der Verwaltung des Eigenvermögens der 
Hochschule und nach § 69 Abs. 2 und 7 an Berufungsverfahren. Empfehlungen und Stellungnah-
men werden in den zuständigen Gremien beraten; der Hochschulrat kann zur Erläuterung seiner 
Empfehlungen und Stellungnahmen Mitglieder zu den Sitzungen entsenden. Die Präsidentin oder 
der Präsident berichtet dem Hochschulrat über die getroffenen Maßnahmen und gibt ihm unter 
Darlegung der Gründe Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn die Hochschule einer Empfehlung 
des Hochschulrats nicht entsprechen will. Der Hochschulrat gibt die Tagesordnung seiner Sitzun-
gen und seine Beschlüsse in geeigneter Weise hochschulöffentlich bekannt. Er gibt den Vertre-
terinnen oder Vertretern des Senats, des Organs der Studierendenschaft nach § 85 Abs. 1 
Satz 4, des Personalrats, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, der Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Menschen sowie der Beauftragten oder dem Beauftragten für Studie-
rende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen mindestens einmal im Jahr Gelegen-
heit zur Information und Beratung. Er legt dem Ministerium auf dessen Verlangen, mindestens 
jedoch einmal jährlich Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben ab. Der Rechenschafts-
bericht ist zu veröffentlichen 

(5) Der Hochschulrat wirkt an der Bestellung der Mitglieder des Präsidiums mit. Für die Wahl der 
Präsidentin oder des Präsidenten bildet er gemeinsam mit dem Senat eine paritätisch besetzte 
Findungskommission. Die Findungskommission erstellt einen Wahlvorschlag; dieser soll mehrere 
Namen enthalten. Der Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten zur Wahl der weiteren 
Mitglieder des Präsidiums bedarf der Zustimmung des Hochschulrates. 
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(6) Dem Hochschulrat gehören bis zu zehn Persönlichkeiten aus dem Bereich der Wirtschaft, der 
beruflichen Praxis und dem Bereich der Wissenschaft oder Kunst an. Eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des Ministeriums nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Im Hochschulrat 
der Hochschule Geisenheim nimmt darüber hinaus eine Vertreterin oder ein Vertreter des für 
Weinbau zuständigen Ministeriums mit beratender Stimme teil. 

(7) Die Mitglieder des Hochschulrates werden vom Ministerium im Regelfall für einen Zeitraum 
von vier Jahren bestellt; sie sollen dem Hochschulrat nicht länger als acht Jahre angehören. Ein 
Mitglied des Hochschulrats kann aus wichtigem Grund vom Ministerium abberufen werden. Die 
Mitglieder werden jeweils zur Hälfte vom Präsidium im Benehmen mit dem Senat und vom Minis-
terium im Benehmen mit der Hochschule benannt. Mitglieder und Angehörige der Hochschule 
dürfen nicht benannt werden. Es soll ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen neu hinzutretenden 
und im Hochschulrat verbleibenden Mitgliedern angestrebt werden. Frauen sind mit mindestens 
40 Prozent der Sitze vertreten, § 13 des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes bleibt unbe-
rührt. Das Verfahren wird im Übrigen in der Geschäftsordnung für die Gremien geregelt. 

(8) Benachbarte Hochschulen können einen gemeinsamen Hochschulrat bilden. 

(9) Der Hochschulrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 49  

Fachbereich 

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Hochschule; er erfüllt unbeschadet 
der Gesamtverantwortung der Hochschule und der Zuständigkeit der zentralen Organe für sein 
Gebiet die Aufgaben der Hochschule. 

(2) Einem Fachbereich gehören in der Regel 20 oder mehr Professuren, an Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen zwölf oder mehr Professuren an. 

§ 50  

Fachbereichsrat 

(1) Der Fachbereichsrat berät Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung des Fachbe-
reichs. Er ist zuständig für: 

1. Erlass der Studien- und Prüfungsordnungen nach Anhörung des Organs der Fachschaft 
(Fachschaftsrat), Erlass der Promotions- und Habilitationsordnungen, 

2. Vorschläge für die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen, 

3. Abstimmung der Forschungsvorhaben, 

4. Vorschläge für die Entwicklungsplanung, 

5. Stellungnahme zu den Zielvereinbarungen nach § 9 Abs. 3, 

6. Entscheidung über den Berufungsvorschlag der Berufungskommission, 

7. Entscheidungen nach § 30, Vorschläge nach § 31 sowie Beauftragungen nach § 37 Abs. 4, 

8. Vorschläge für die Einrichtung und Aufhebung von wissenschaftlichen und technischen Ein-
richtungen, 

9. Entscheidung über die Einrichtung und Aufhebung von Arbeitsgruppen, 
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10. Regelung der Benutzung der Fachbereichseinrichtungen im Rahmen der Benutzungsord-
nung. 

(2) Der Fachbereichsrat bildet zur Vorbereitung der Entscheidungen, die Studium, Lehre oder 
Studienbedingungen einschließlich des Vorschlags zur Vergabe der auf dezentraler Ebene zu 
verteilenden Projektmittel nach § 16 Abs. 4 betreffen, eine Fachbereichskommission für Studium 
und Lehre, deren Mitglieder zur Hälfte aus Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden beste-
hen, die von den studentischen Mitgliedern des Fachbereichsrats benannt werden. Der Fachbe-
reichsrat beschließt die Zahl der Mitglieder der Kommission und die Verteilung der übrigen Sitze 
auf die Gruppen nach § 37 Abs. 3 sowie das Verfahren zu deren Benennung. Die Studiendekanin 
oder der Studiendekan gehört der Kommission mindestens als beratendes Mitglied an. Der Vor-
sitz der Fachbereichskommission für Studium und Lehre wird aus ihrer Mitte gewählt. Der Fach-
schaftsrat kann Initiativen, welche die Studienbedingungen betreffen, in die Fachbereichskom-
mission sowie den Fachbereichsrat einbringen. Diese Initiativen sind auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen, wenn sie mindestens 14 Tage zuvor eingehen. 

(3) Dem Fachbereichsrat gehören sieben Mitglieder der Professorengruppe, drei Studierende, 
zwei wissenschaftliche Mitglieder und ein administrativ-technisches Mitglied an, an einer Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften sechs Mitglieder der Professorengruppe, vier Studie-
rende und ein wissenschaftliches oder ein administrativ-technisches Mitglied. Die Mitglieder des 
Dekanats gehören dem Fachbereichsrat mit beratender Stimme an. Die Grundordnung einer 
Hochschule für angewandte Wissenschaften kann vorsehen, dass dem Fachbereichsrat sieben 
Mitglieder der Professorengruppe, vier Studierende, ein wissenschaftliches und ein administrativ-
technisches Mitglied angehören können. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan hat den Vorsitz im Fachbereichsrat. 

(5) Nach der Bildung und Zusammenlegung von Fachbereichen setzt der Senat bis zur Wahl der 
Mitglieder nach Abs. 3 einen Fachbereichsrat ein. 

§ 51  

Dekanat 

(1) Das Dekanat leitet den Fachbereich und ist für alle Aufgaben zuständig, für die nicht die Zu-
ständigkeit des Fachbereichsrats gegeben ist. Das Dekanat bereitet die Beschlüsse des Fachbe-
reichsrats vor und führt sie aus. Es schließt Zielvereinbarungen mit dem Präsidium und entschei-
det im Rahmen der Struktur- und Entwicklungsplanung und der Zusagen über die Ausstattung 
eines Fachgebiets über die Verwendung der Personal- und Sachmittel. Das Dekanat ist für die 
Studien- und Prüfungsorganisation verantwortlich und gibt den Evaluationsverfahren administra-
tive Hilfestellung. 

(2) Dem Dekanat gehören die Dekanin oder der Dekan, die Vertreterin oder der Vertreter der 
Dekanin oder des Dekans und die Studiendekanin oder der Studiendekan an. Über die Ge-
schäftsverteilung und Vertretung entscheidet die Dekanin oder der Dekan, im Übrigen gilt § 44 
Abs. 4 entsprechend. In Fachbereichen mit geringerem Verwaltungsaufwand kann das Präsidium 
auf Antrag des Fachbereichsrats bestimmen, dass das Dekanat aus der Dekanin oder dem De-
kan und der Studiendekanin oder dem Studiendekan besteht. 

(3) Die Dekanin oder der Dekan und die Vertreterin oder der Vertreter der Dekanin oder des De-
kans werden vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden Profes-
sorinnen und Professoren gewählt. Der Wahlvorschlag für die Dekanin oder den Dekan bedarf 
der Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten. Das Präsidium kann im Einvernehmen 
mit dem Fachbereichsrat eine hauptberufliche Wahrnehmung dieser Funktion vorsehen. In die-
sem Fall soll die Stelle öffentlich ausgeschrieben und eine Amtszeit von nicht weniger als sechs 
Jahren vorgesehen werden. Der Fachbereichsrat kann die Dekanin oder den Dekan mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen, wenn die Präsidentin oder der Präsident 
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diesem Antrag vor Durchführung der Beschlussfassung über die Abwahl zugestimmt hat. 

(4) Der Fachbereichsrat wählt die übrigen Mitglieder des Dekanats auf Vorschlag der Dekanin 
oder des Dekans. Der Wahlvorschlag für die Studiendekanin oder den Studiendekan wird im Be-
nehmen mit der Fachschaft aufgestellt. Zum Geschäftsbereich der Studiendekanin oder des Stu-
diendekans gehören die mit Lehre und Studium zusammenhängenden Aufgaben, die ihr oder 
ihm zur ständigen Wahrnehmung übertragen sind. Die Studiendekanin oder der Studiendekan 
hat insbesondere auf ein ordnungsgemäßes und vollständiges Lehrangebot in Übereinstimmung 
mit den Studien- und Prüfungsordnungen hinzuwirken. Sie oder er bereitet die Beschlussfassung 
über die Studien- und Prüfungsordnungen vor und nimmt Stellung zu den Berufungsvorschlägen. 
Sie oder er koordiniert die Studienfachberatung, geht den Hinweisen von Studierenden auf Män-
gel im Studien- und Prüfungsbetrieb oder der Nichteinhaltung von Vorschriften der Studien- und 
Prüfungsordnung nach und legt die Hinweise gegebenenfalls der Fachbereichskommission für 
Studium und Lehre zur Beratung vor. Petentinnen und Petenten sind über das Ergebnis der Be-
ratungen zu unterrichten. 

(5) Der Fachbereichsrat wählt die Mitglieder des Dekanats mit der Mehrheit der Stimmen seiner 
Mitglieder in geheimer Wahl für in der Regel vier Jahre, soweit die Grundordnung keine längere 
Amtszeit vorsieht. 

§ 52  

Dekanin oder Dekan 

(1) Die Dekanin oder der Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule. Die Dekanin 
oder der Dekan wirkt unbeschadet der Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten darauf 
hin, dass die zur Lehre verpflichteten Personen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ordnungs-
gemäß erfüllen; ihr oder ihm steht insoweit ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu. Die Dekanin 
oder der Dekan übt die Vorgesetztenfunktion über die Mitglieder nach § 37 Abs. 3 Nr. 3 und 4 
aus, die nicht einer Einrichtung des Fachbereichs zugeordnet sind; § 44 Abs. 4 gilt entsprechend. 
Die Dekanin oder der Dekan schlägt dem Präsidium für das Personal des Fachbereichs die Per-
sonalmaßnahmen nach § 77 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes vom 24. März 1988 
(GVBl. I S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), vor; die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, denen das Personal zugeordnet ist oder die von Einstel-
lungsmaßnahmen betroffen werden, sind zu beteiligen. 

(2) Im Zusammenwirken mit den Leitungen der wissenschaftlichen Einrichtungen fördert und ko-
ordiniert die Dekanin oder der Dekan die Durchführung der Forschungsvorhaben. 

§ 53  

Organisationshoheit 

Die Hochschulen legen ihre Organisationsstruktur eigenständig fest, soweit Vorschriften die-
ses Gesetzes nicht entgegenstehen. Fachbereiche, Organisationseinheiten und Einrichtungen 
können auch hochschulübergreifend gebildet werden. Das Nähere ist durch eine Vereinbarung 
zu regeln, die der Zustimmung des Präsidiums und des Senats der beteiligten hessischen Hoch-
schulen bedarf. In der Vereinbarung sind insbesondere Aufgabe, Struktur, Organisation, Leitung 
und Selbstverwaltung der gemeinsamen Einrichtung festzulegen. Die Zuständigkeit des Leitungs- 
und des Selbstverwaltungsorgans ist bei hochschulübergreifenden Fachbereichen entsprechend 
den §§ 50 und 51 auszugestalten; dem Leitungsorgan können Zuständigkeiten des Präsidiums, 
dem Selbstverwaltungsorgan Zuständigkeiten des Senats übertragen werden. 
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§ 54  

Lehrerbildung 

(1) An jeder Universität wird ein Zentrum für Lehrerbildung gebildet. 

(2) Das Zentrum für Lehrerbildung 

1. beschließt die Lehramtsstudienordnungen im Benehmen mit den Fachbereichen, koordiniert 
und fördert das Lehrangebot im Lehramtsbereich; es ist für die Evaluation dieses Lehrange-
botes verantwortlich; es erarbeitet im Zusammenwirken mit den Fachbereichen für die Lehr-
amtsstudiengänge Strukturpläne, die angeben, in welcher Weise das Lehrangebot gesichert 
wird und welche Personal- und Sachmittel zur Verfügung stehen; es vergewissert sich zu Be-
ginn der Vorlesungszeit, in welcher Weise das Lehrangebot gesichert wird, und berichtet dem 
Präsidium, 

2. ist zuständig für die Planung und Koordinierung der schulpraktischen Studien sowie für den 
Erlass der Praktikumsordnung, 

3. ist zuständig für die Studienberatung der Lehramtsstudierenden, 

4. ist an einem Berufungsverfahren zur Besetzung einer Professur mit Aufgaben in der Lehrer-
bildung zu beteiligen, wobei es mit zwei Mitgliedern in der Berufungskommission vertreten ist, 

5. fördert die Forschung über Lehren und Lernen, insbesondere die Schul- und Unterrichtsfor-
schung sowie die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in diesen Bereichen in 
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, 

6. fördert die Verbindung der universitären Lehrerbildung mit den anderen Phasen der Lehrer-
bildung; es berät und beschließt über die universitären Angebote zur Lehrerfort- und -weiter-
bildung. 

(3) Die Mitglieder des Zentrums werden von den Fachbereichsräten aus dem Kreis der vom Amt 
für Lehrerbildung bestellten Prüferinnen und Prüfer für die Erste Staatsprüfung gewählt. Die Er-
ziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, die Fachdidaktiken und Fachwissenschaften sollen 
gleichmäßig vertreten sein. Die Mitglieder des Zentrums unterbreiten dem Präsidium Nominie-
rungsvorschläge für das Direktorium des Zentrums. 

(4) Entscheidungsorgan des Zentrums ist das Direktorium. Es besteht aus sechs für die Dauer 
von vier Jahren bestellten Mitgliedern, deren wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte in den Er-
ziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, den Fachdidaktiken und den Fachwissenschaften 
liegen sollen. Das Präsidium bestellt die Mitglieder des Direktoriums im Einvernehmen mit dem 
Ministerium und dem für Lehrerbildung zuständigen Ministerium. 

(5) In der Zielvereinbarung zwischen Ministerium und Universität werden die Ausbildungsver-
pflichtungen der Universität in der Lehrerbildung festgelegt, das Präsidium schließt mit dem Zent-
rum Zielvereinbarungen über die in der Lehrerbildung einzusetzenden Ressourcen ab. Über die 
Bewirtschaftung der Ressourcen entscheidet das Direktorium des Zentrums; dieses schließt Ziel-
vereinbarungen mit den einzelnen Fachbereichen über die in Lehre und Forschung abzugelten-
den Leistungen. Das Präsidium berichtet dem Ministerium jährlich über die Durchführung der 
Lehrerbildung und die dafür eingesetzten Ressourcen; § 14 bleibt davon unberührt. 

(6) Das Präsidium regelt die Ordnung des Zentrums durch Satzung. 
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§ 55  

Informationsmanagement 

(1) Die Versorgung mit Literatur und anderen Medien sowie die Grundversorgung mit Einrichtun-
gen zur Kommunikation und zur Informationsverarbeitung sind nach den Grundsätzen der funkti-
onalen Einschichtigkeit zu gestalten. Die Wahrnehmung regionaler und überregionaler Aufgaben 
der Informationsversorgung wird in Zielvereinbarungen geregelt. 

(2) Die Hochschule bildet für die Aufgaben nach Abs. 1 zentrale technische Einrichtungen, deren 
Leitungen dem Präsidium direkt unterstehen. Den Umfang der Zuständigkeit sowie die organisa-
torische Ausgestaltung der dem Informationsmanagement dienenden Einrichtungen regelt das 
Präsidium durch Satzung. 

FÜNFTER TEIL 
Medizin 

§ 56  

Fachbereich Medizin 

(1) Der Fachbereich Medizin ist verpflichtet, seine Aufgaben in Forschung und Lehre in Zusam-
menarbeit mit dem Universitätsklinikum zu erfüllen. Der Fachbereich Medizin gewährleistet mit 
dem Universitätsklinikum die Verbindung der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre. Zur 
Vorbereitung von Strukturentscheidungen des Fachbereichs Medizin der Johann-Wolfgang-Goe-
the-Universität Frankfurt am Main sowie der Fachbereiche Medizin der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und der Philipps-Universität Marburg nach § 58 Abs. 2 Satz 3 wird am Standort Frankfurt 
am Main und gemeinsam für die Standorte Gießen und Marburg jeweils eine Strukturkommission 
gebildet. Der jeweiligen Strukturkommission gehören mindestens jeweils eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des Dekanats und des Präsidiums sowie für den Bereich der klinischen Medizin eine 
beratende Vertreterin oder ein beratender Vertreter des Universitätsklinikums an. In der für die 
Standorte Gießen und Marburg gebildeten Strukturkommission sind beide Dekanate und beide 
Präsidien vertreten. Nach Behandlung durch die zuständigen Hochschulgremien wird das Uni-
versitätsklinikum in Angelegenheiten der klinischen Medizin um Zustimmung gebeten. Das Er-
gebnis der Abstimmung zwischen Universität und Universitätsklinikum wird in der Entwicklungs-
planung nach § 9 berücksichtigt unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung gesichert werden 
kann. Kommt ein Einvernehmen mit einem Universitätsklinikum in privater Rechtsform nicht zu-
stande, kann das Verfahren nach § 25a Abs. 4 des Gesetzes für die hessischen Universitätskli-
niken durchgeführt werden. Satz 6 gilt entsprechend. Bei der Bildung klinischer Zentren nach § 24 
Abs. 4 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken sind die Festlegungen der Struktur-
planung zu berücksichtigen. 

(2) Bei Berufungsverfahren für klinische Professuren wird eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Universitätsklinikums beteiligt. Das Universitätsklinikum kann einem Berufungsvorschlag wider-
sprechen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber für die Wahrnehmung der Aufgaben in der 
Krankenversorgung nicht geeignet ist. Der Widerspruch ist gegenüber der Präsidentin oder dem 
Präsidenten der Universität schriftlich zu begründen. Im Falle des Widerspruchs entscheidet das 
Ministerium nach Anhörung der Berufungskommission. 

(3) Abs. 2 gilt auch für ein Universitätsklinikum in privater Rechtsform mit der Maßgabe, dass in 
Konfliktfällen das Verfahren nach § 25a Abs. 4 des Gesetzes für die hessischen Universitätskli-
niken durchzuführen ist. Die Letztentscheidungskompetenz des Ministeriums bleibt in Berufungs-
verfahren gegeben. 

(4) Für den Fachbereich Medizin gelten die Bestimmungen über den Fachbereich. Im Übrigen 
gelten für die Zusammenarbeit des Fachbereichs Medizin mit dem Universitätsklinikum die Re-
gelungen des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken. 
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§ 57  

Fachbereichsrat Medizin 

Der Fachbereichsrat Medizin nimmt außer den Angelegenheiten nach § 50 folgende Aufga-
ben wahr: 

1. Entscheidung über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Zentren und sonstigen wis-
senschaftlichen Einrichtungen im Einvernehmen mit dem Präsidium; das Einvernehmen kann 
versagt werden, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit der Entwicklungsplanung der 
Hochschule steht, 

2. Stellungnahme zur Strukturplanung. 

§ 58  

Dekanat des Fachbereichs Medizin 

(1) Das Dekanat leitet den Fachbereich Medizin. Dem Dekanat gehört neben den Mitgliedern 
nach § 51 Abs. 2 Satz 1 die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor mit beratender Stimme 
an. 

(2) Für das Dekanat gilt § 51. Es ist darüber hinaus zuständig für die Zusammenarbeit des Fach-
bereichs mit dem Universitätsklinikum in Angelegenheiten von Forschung und Lehre nach den 
§§ 5 und 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken. Es beschließt über Strukturent-
scheidungen. 

(3) Auf Beschluss des Dekanats können nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärzte vom 
27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2020 (BGBl. I 
S. 497), mit geeigneten Krankenhäusern Verträge für die Ausbildung von Studierenden geschlos-
sen werden. Das Universitätsklinikum ist dazu zu hören. 

§ 59  

Ethikkommission 

(1) Der Fachbereich Medizin setzt eine Kommission ein zur Beurteilung berufsethischer und be-
rufsrechtlicher Fragen bei der Durchführung klinischer Versuche am Menschen oder von epide-
miologischen Forschungen mit personenbezogenen Daten (Ethikkommission). Die Ethikkommis-
sion soll auf Antrag Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Beurteilung ethischer und 
berufsrechtlicher Aspekte medizinischer Forschung am Menschen beraten. Sie kann Aufgaben 
nach Maßgabe der §§ 40 bis 42a des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2870), und der §§ 20 bis 24 des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), wahrnehmen. 

(2) Einzelheiten zu den Aufgaben der Ethikkommission, des Verfahrens und der Zusammenset-
zung der Ethikkommission, insbesondere die Bestellung ihrer Mitglieder und ihre Vertretung, die 
Erhebung von Entgelten sowie die Gewährung von Vergütungen an die Mitglieder und Gutachter 
werden in einer Ordnung geregelt, die das Dekanat erlässt. Soweit es sich um eine nach § 41a 
des Arzneimittelgesetzes registrierte Ethikkommission handelt, die Aufgaben nach § 40 Abs. 1 
Satz 2 des Arzneimittelgesetzes wahrnimmt, gelten die Vorgaben der §§ 40 bis 42a des Arznei-
mittelgesetzes. 

SECHSTER TEIL 
Die Studierenden 
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§ 60  

Hochschulzugang 

(1) Zum Studium in einem grundständigen Studiengang ist berechtigt, wer die dafür erforderliche 
Qualifikation nachweist (Hochschulzugangsberechtigung) und nicht nach § 63 an der Immatriku-
lation gehindert ist. 

(2) Die Hochschulzugangsberechtigung wird nachgewiesen durch: 

1. die allgemeine Hochschulreife, 

2. die fachgebundene Hochschulreife, 

3. die Fachhochschulreife, 

4. eine Meisterprüfung oder einen vergleichbaren Fort- oder Weiterbildungsabschluss nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach Abs. 6, 

5. einen sonstigen durch die Rechtsverordnung nach Abs. 6 geregelten Zugang. 

Der Nachweis nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 4 berechtigt zum Studium aller Fachrichtungen, der 
Nachweis nach Satz 1 Nr. 2 in der entsprechenden Fachrichtung an allen Hochschulen, der Nach-
weis nach Satz 1 Nr. 3 zu einem Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften 
oder in einem gestuften Studiengang an einer Universität oder der Hochschule Geisenheim. An-
dere Bildungsnachweise berechtigen zum Studium, wenn sie gleichwertig sind. Hierüber ent-
scheidet bei inländischen Nachweisen das für das Schulwesen zuständige Ministerium, im Übri-
gen das Ministerium; das Ministerium kann die Zuständigkeit auf die Hochschulen oder eine zent-
rale Anerkennungsstelle übertragen.  

(3) Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende Qualifikation hat auch, wer ein Hoch-
schulstudium oder einen akkreditierten Bachelorstudiengang an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademie erfolgreich abgeschlossen hat. Eine der fachgebundenen Hoch-
schulreife entsprechende Qualifikation hat auch, wer das Grundstudium in einem Diplomstudien-
gang an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, einem gestuften Diplom-Studiengang 
an einer Universität oder einen vergleichbaren Studienabschnitt abgeschlossen hat. 

(4) Durch Satzung kann festgelegt werden, welche studiengangspezifischen Fähigkeiten und 
Kenntnisse neben der Hochschulzugangsberechtigung zu Beginn des Studiums nachgewiesen 
werden müssen und in welchem Verfahren der Nachweis erfolgt. Die Hochschule kann Studien-
bewerberinnen und -bewerber mit dem Vorbehalt einschreiben, dass innerhalb der ersten beiden 
Semester der Nachweis nach Satz 1 geführt oder ein in der Studien- oder Prüfungsordnung vor-
gesehener Leistungsnachweis erbracht wird. Bei nachgewiesener hervorragender wissenschaft-
licher oder künstlerischer Begabung kann auf eine Hochschulzugangsberechtigung für den be-
treffenden Studiengang verzichtet werden, sofern er mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen 
wird. 

(5) Die Hochschule kann besonders begabten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen gestatten. Die Studienzeiten und dabei erbrachte Prüfungsleis-
tungen werden auf Antrag anerkannt. 

(6) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister regelt 
durch Rechtsverordnung den Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Be-
werber. Darin können zur Erprobung neuer Wege des Hochschulzugangs für beruflich Qualifi-
zierte Modellversuche an den Hochschulen des Landes geregelt werden. 
 
(7) Die Hochschulen stellen ein koordiniertes Angebot zur Vorbereitung ausländischer Studieren-
der an den Studienkollegs sicher. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorbereitungskurse 
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an den Studienkollegs sind Studierende. Der Besuch der Studienkollegs ist kostenfrei; § 62 sowie 
die Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen zur Studierendenschaft und für die Studenten-
werke bleiben unberührt.  
 
(8) Durch Satzung kann eine Zugangsprüfung für Studienbewerberinnen und -bewerber, die nicht 
über die Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 2 und 3 verfügen, aber nach dem erfolg-
reichen Besuch einer Bildungseinrichtung im Ausland dort zum Studium berechtigt sind, vorge-
sehen werden. Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob die fachliche Eignung und die me-
thodischen Fähigkeiten für das Studium in einem Studiengang oder für das Studium in bestimm-
ten fachlich verwandten Studiengängen bestehen. Die Hochschulen dürfen sich bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der Zugangsprüfung der Unterstützung durch Dritte bedienen. Die 
Hochschulen können für Personen, die die Zugangsprüfung bestanden haben, Ergänzungskurse 
anbieten. Das Nähere regelt die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister durch Rechtsverordnung. 

§ 61  

Immatrikulation, Gasthörerinnen und Gasthörer 

(1) Die Studierenden werden durch Immatrikulation Mitglieder einer Hochschule. Die Immatriku-
lation kann sich auf einen bestimmten Studienabschnitt beschränken, wenn Bewerberinnen und 
Bewerber nur während eines bestimmten Abschnitts ihres Studiums an einer Hochschule des 
Landes studieren. Die Immatrikulation an einer weiteren Hochschule ist möglich, sofern ein Stu-
dium im selben Semester dies erfordert. In diesem Fall ist an der weiteren Hochschule kein Ver-
waltungskostenbeitrag zu erheben. Die Satzungen der Studierendenschaften und Studenten-
werke gewährleisten, dass Beiträge und die Kosten für ein Semesterticket im Fall einer für das 
Studium erforderlichen Einschreibung an mehreren Hochschulen des Landes in einem Semester 
nur einmal erhoben werden. Im Fall der notwendigen Einschreibung an einer Hochschule des 
Landes und einer außerhessischen Hochschule müssen die Satzungen den Verzicht auf die voll-
ständige Erhebung der Beiträge und die Kosten für ein Semesterticket ermöglichen. 

(2) Gasthörerinnen und Gasthörer werden von der Hochschule im Rahmen der vorhandenen Stu-
dienmöglichkeiten zugelassen. Der Nachweis der Qualifikation nach § 60 ist nicht erforderlich. 
Die Hochschule erhebt je nach Inanspruchnahme von Lehrveranstaltungen Gebühren in Höhe 
von 50 bis 500 Euro für jedes Semester. § 17 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes gilt 
entsprechend. 

(3) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister regelt 
durch Rechtsverordnung das Nähere zu Voraussetzungen, Inhalt und Verfahren der Immatriku-
lation, Rückmeldung, Beurlaubung, Exmatrikulation und der Zulassung als Gasthörerin oder 
Gasthörer und Teilzeitstudierende oder Teilzeitstudierender einschließlich der Fristen und der 
Aufbewahrungszeiten für die Unterlagen, die für den Nachweis eines Studiums oder einer Prü-
fung von Bedeutung sind. 

(4) Die Hochschule verarbeitet zur Erfüllung ihrer Aufgabe und der damit jeweils verbundenen 
Zwecke die erforderlichen personenbezogenen Daten der Bewerberinnen und Bewerber, Studie-
renden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungen, Gasthörerinnen 
und -hörer, Doktorandinnen und Doktoranden und Prüfungskandidatinnen und -kandidaten. 
Diese sind verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen vorzulegen. Die 
für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung Umfang und Einzelheiten der personenbezogenen Datenverarbei-
tung einschließlich der Übermittlung an Dritte zu regeln. 
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§ 62  

Verwaltungskostenbeitrag 

(1) Die Hochschulen des Landes nach § 2 erheben für die Leistungen bei der Immatrikulation, 
Beurlaubung, Rückmeldung und Exmatrikulation, bei der allgemeinen Studienberatung sowie für 
die Leistungen der Auslandsämter und bei der Vermittlung von Praktika einen Verwaltungskos-
tenbeitrag in Höhe von insgesamt 50 Euro für jedes Semester. 

(2) Der Nachweis der Zahlung des Beitrags ist bei der Erstimmatrikulation und bei jeder folgenden 
Rückmeldung zu führen. 

(3) Der Beitrag kann ganz oder teilweise zurückgezahlt werden, wenn während des Semesters 
die Hochschule gewechselt wird. 

(4) Ausländischen Studierenden kann der Beitrag erlassen werden, wenn durch Vereinbarungen 
die Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

(5) Im Übrigen findet das Hessische Verwaltungskostengesetz entsprechende Anwendung. 

§ 63  

Versagung und Rücknahme der Immatrikulation 

(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die erforderliche 
Hochschulzugangsberechtigung nicht besitzt oder in einem zulassungsbeschränkten Studien-
gang keinen Studienplatz erhalten hat. 

(2) Die Immatrikulation kann insbesondere versagt werden, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber 

1. die für den angestrebten Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse nicht nachweist, 

2. Form und Frist des Immatrikulationsantrags nicht beachtet, 

3. den Nachweis über die Bezahlung fälliger Beiträge und Gebühren nicht erbringt, 

4. eine andere Hochschule verlassen hat, weil diese die Immatrikulation widerrufen oder zurück-
genommen hat, 

5. Berufspraxis oder besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach der Satzung zu Beginn 
des Studiums vorhanden sein müssen, nicht nachweist, 

6. in demselben oder einem inhaltlich vergleichbaren Studiengang eine Leistung endgültig nicht 
erbracht hat, die an der Hochschule für den Abschluss des angestrebten Studiengangs erfor-
derlich wäre, oder 

7. für einen grundständigen Studiengang den Nachweis über die Teilnahme an einem durch 
Satzung der Hochschule näher bestimmten Studienorientierungsverfahren nicht erbringt. 

(3) Die Immatrikulation ist mit Wirkung vom Zeitpunkt der Aufnahme zurückzunehmen, wenn 

1. sie durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung herbeigeführt wurde, 

2. sich nachträglich ergibt, dass Versagungsgründe nach Abs. 1 vorgelegen haben. 
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§ 64  

Rückmeldung, Beurlaubung und Studiengangwechsel 

(1) Studierende, die nach Ablauf eines Semesters das Studium fortsetzen wollen, haben sich bei 
der Hochschule zurückzumelden. 

(2) Auf Antrag können Studierende vom Studium beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund 
nachgewiesen wird. 

(3) Die Hochschule kann den Wechsel des Studiengangs von der Teilnahme an einer Studienbe-
ratung abhängig machen. 

§ 65  

Exmatrikulation 

(1) Mit Ablauf des Semesters, in dem das Zeugnis über die den Studiengang beendende Ab-
schlussprüfung ausgehändigt wurde, erfolgt die Exmatrikulation, es sei denn, die Studierenden 
sind noch für einen anderen Studiengang immatrikuliert oder zur Promotion zugelassen. Mit der 
Exmatrikulation endet die Mitgliedschaft der Studierenden in der Hochschule. 

(2) Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn sie 

1. dies beantragen, 

2. sich nicht ordnungsgemäß zurückgemeldet haben, ohne beurlaubt zu sein, 

3. aufgrund eines fehlerhaften Zulassungsbescheids immatrikuliert worden sind und die Rück-
nahme des Zulassungsbescheids unanfechtbar geworden oder sofort vollziehbar ist, 

4. bei der Rückmeldung den Nachweis über die bezahlten Beiträge für die Hochschule, das Stu-
dierendenwerk, die Studierendenschaft oder die Zahlung fälliger Gebühren nicht erbringen, 

5. bei der Rückmeldung die Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Fünften Buch Sozialgesetz-
buch gegenüber der zuständigen Krankenkasse nicht nachweisen, 

6. eine für die Fortsetzung des Studiums erforderliche Studien- oder Prüfungsleistung endgültig 
nicht erbracht haben. 

(3) Studierende können exmatrikuliert werden, wenn sie durch Anwendung von Gewalt, durch 
Aufforderung zur Gewalt oder Bedrohung mit Gewalt 

1. den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hoch-
schulorgans oder die Durchführung einer Hochschulveranstaltung behindern oder 

2. ein Mitglied einer Hochschule von der Ausübung seiner Rechte und Pflichten abhalten oder 
abzuhalten versuchen. 

Gleiches gilt, wenn Studierende an den in Satz 1 genannten Handlungen teilnehmen oder 
schwerwiegend oder wiederholt nicht nur geringfügig gegen das Hausrecht verstoßen, die Ord-
nung der Hochschule oder ihrer Veranstaltungen stören oder die Mitglieder der Hochschule hin-
dern, ihre Rechte, Aufgaben oder Pflichten wahrzunehmen. Über die Exmatrikulation entscheidet 
das Präsidium im förmlichen Verwaltungsverfahren nach den §§ 63 bis 70 des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes. Mit der Exmatrikulation ist je nach Schwere des Falles eine Frist 
bis zu einer Dauer von zwei Jahren festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Einschreibung an 
der Hochschule ausgeschlossen ist. Für weniger schwerwiegende Ordnungsverstöße können 
durch Satzung der Hochschule Ordnungsmaßnahmen vorgesehen werden. 
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(4) Wer innerhalb von zwei Jahren keinen in einer Prüfungs- oder Studienordnung vorgesehenen 
Leistungsnachweis erbringt, kann exmatrikuliert werden. 

SIEBTER TEIL 
Personal 

§ 66  

Allgemeine Vorschriften 

(1) Das Personal der Hochschule steht im Dienst des Landes, Personalentscheidungen sind 
staatliche Angelegenheiten. 

(2) Die Hochschulen nehmen die Aufgaben der obersten Dienstbehörde und die entsprechenden 
Aufgaben für das nicht verbeamtete Hochschulpersonal mit Ausnahme der hauptamtlichen Mit-
glieder des Präsidiums wahr; § 12 bleibt unberührt. Die Hochschulen sind auch zuständig, soweit 
die oberste Dienstbehörde bei beamtenrechtlichen Ausnahmeregelungen als das für die Dienst-
aufsicht zuständige Ministerium das Einvernehmen erklären muss. Die für das Hochschulwesen 
zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
der für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen 
Minister und der jeweiligen Hochschule Zuständigkeiten einschließlich der Entscheidung über 
Widersprüche in Angelegenheiten der Beihilfe, Besoldung und Versorgung auf eine andere Stelle 
zu übertragen. 

(3) Auf das beamtete wissenschaftliche und künstlerische Personal an den Hochschulen des Lan-
des Hessen werden die für Beamtinnen und Beamte allgemein geltenden Vorschriften des Hes-
sischen Beamtengesetzes und des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), mit Ausnahme der 
Vorschriften über die Beurteilung angewandt, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Hessischen Laufbahnverordnung vom 17. Februar 2014 
(GVBl. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2016 (GVBl. S. 30), gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass bei der Einstellung von Professorinnen und Professoren ein be-
sonderes dienstliches Interesse vorliegt, wenn die einzustellende Bewerberin oder der einzustel-
lende Bewerber gegenüber der oder dem für eine Berufung tatsächlich zur Verfügung stehenden 
auf der Berufungsliste Nächstplatzierten einen herausragenden Eignungsvorsprung aufweist o-
der andere Bewerberinnen und Bewerber in die Berufungsliste nicht aufgenommen worden sind. 
Die Einstellung bedarf der Zustimmung des Ministeriums im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium. 

(4) Die beamtenrechtlichen Bestimmungen über die Laufbahnen und den einstweiligen Ruhe-
stand sind auf Professorinnen und Professoren nicht anzuwenden, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschriften über die Arbeitszeit mit Ausnahme des § 68 Abs. 2 
des Hessischen Beamtengesetzes sind auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht an-
zuwenden. Erfordert jedoch der Aufgabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige 
oder planmäßige Anwesenheit, kann die Arbeitszeit nach den §§ 60 und 61 des Hessischen Be-
amtengesetzes geregelt werden. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer können nur mit ihrer 
Zustimmung abgeordnet oder versetzt werden. Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges 
Amt an einer anderen Hochschule innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes sind auch 
ohne ihre Zustimmung zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der sie 
tätig sind, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird, oder wenn 
die Studien- oder Fachrichtung, in der sie tätig sind, ganz oder teilweise aufgegeben oder an eine 
andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der aufneh-
menden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern auf eine Anhörung. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit 
ist bei Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern im Beamtenverhältnis auf Zeit ausgeschlos-
sen. 
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(5) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nur in-
soweit verpflichtet, als die Nebentätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Lehr- und 
Forschungstätigkeit steht. 

(6) Die Vorschriften des Hessischen Beamtengesetzes über die Laufbahnen und den einstweili-
gen Ruhestand sind auf wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
einem Beamtenverhältnis auf Zeit nicht anzuwenden. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der 
Dienstzeit ist für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem 
Beamtenverhältnis auf Zeit ausgeschlossen. 

§ 67  

Professorinnen und Professoren 

(1) Professorinnen und Professoren nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben 
in Wissenschaft, Kunst, künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Forschung, Lehre und Weiterbil-
dung nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbstständig wahr; zu ihren Aufga-
ben gehören insbesondere: 

1. die Durchführung von Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben, 

2. die Förderung und Betreuung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, 

3. das Abhalten von Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen Studiengängen und sonstigen 
Studienangeboten, 

4. die Verwirklichung der zur Sicherstellung des Lehrangebots gefassten Beschlüsse der 
Hochschulorgane, 

5. die Mitwirkung an Eignungsfeststellungs- und Auswahlverfahren beim Hochschulzugang und 
bei der Zulassung der Studienbewerber und Studienbewerberinnen, 

6. die fachliche Betreuung Studierender auch außerhalb der Lehrveranstaltungen, 

7. die Beteiligung an der Studienreform und an der Studienfachberatung, 

8. die Mitwirkung an Prüfungen und 

9. die Beteiligung an der Selbstverwaltung der Hochschule. 

Zu den Aufgaben der Professorinnen und Professoren kann es gehören, in medizinischen und 
anderen Einrichtungen, die mittelbar Forschung und Lehre dienen, mitzuwirken. 

(2) Professorinnen und Professoren an Universitäten und Kunsthochschulen können, soweit die 
Stellenbeschreibung dies vorsieht, überwiegend Lehraufgaben oder ausschließlich oder überwie-
gend Forschungsaufgaben übertragen werden. 

(3) Die in Forschung und Lehre erbrachten Leistungen sind in Abständen von fünf Jahren in ei-
nem Bericht an das Präsidium darzustellen; dieses kann eine kürzere Frist festlegen. Zusagen 
über die Ausstattung sind zu befristen. Sie können auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft 
werden. 

(4) Professorinnen und Professoren werden in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis beschäf-
tigt. Mit der Begründung des Arbeitsverhältnisses ist die Bezeichnung „Professorin“ oder „Profes-
sor“ verliehen. Die Bezeichnung kann nach Beendigung der Beschäftigung weitergeführt werden, 
wenn die Dienstzeit mindestens fünf Jahre betrug. Für den Verlust der Bezeichnung gelten die 
beamtenrechtlichen Bestimmungen über die Amtsbezeichnung. 
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(5) Das Arbeitsverhältnis kann unbefristet oder befristet, das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder auf Zeit begründet werden. Die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit beträgt drei bis 
sechs Jahre. Das befristete Beamtenverhältnis kann einmal verlängert werden; die Gesamtdauer 
des Beamtenverhältnisses auf Zeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend für befristete Arbeitsverhältnisse. 

(6) Die Entfristung eines befristeten Arbeitsverhältnisses und die Umwandlung eines Beamten-
verhältnisses auf Zeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist möglich, wenn in der Ausschrei-
bung der Stelle auf die Umwandlungs- oder Entfristungsmöglichkeit hingewiesen worden ist und 
entweder vor Ende der Beschäftigung die Leistungen begutachtet worden sind oder eine andere 
Hochschule einen Ruf erteilt hat. Die Hochschulen regeln das Verfahren der Entfristung durch 
Satzung. 

(7) Bei der ersten Verleihung eines Professorenamtes sollen Professorinnen und Professoren in 
ein Beamtenverhältnis auf Probe berufen werden. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Die Hoch-
schulen regeln das Verfahren zur Feststellung der Bewährung nach § 20 Abs. 2 des Hessischen 
Beamtengesetzes durch Satzung. Abweichend von Satz 1 und 2 ist eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit insbesondere möglich, wenn eine andere Hochschule einen Ruf er-
teilt hat. Bei einer Beschäftigung im Arbeitsverhältnis gelten Satz 1 bis 4 entsprechend. 

(8) Eine Teilzeitprofessur kann vorgesehen werden, wenn im Interesse der Aktualität des Lehr-
angebots oder des Wissenstransfers die Verbindung zur Berufs- oder Wirtschaftswelt aufrecht-
erhalten bleiben soll. Sie kann im Arbeits- oder Beamtenverhältnis wahrgenommen werden und 
umfasst mindestens die Hälfte des Umfangs einer Vollzeitprofessur; eine Ausgestaltung in Block-
form ist zulässig. An künstlerischen Fachbereichen sowie in begründeten Ausnahmefällen kann 
sie geringeren Umfang haben und nebenberuflich, auch in Form einer selbstständigen Tätigkeit, 
wahrgenommen werden. 

(9) Professorinnen und Professoren stehen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst die 
mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und zur Be-
teiligung an Prüfungsverfahren zu. Sie führen die Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“; 
Abs. 4 Satz 3 und 4 findet Anwendung. 

§ 68  

Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Mindestvoraussetzungen für die Einstellung als Professorin oder Professor sind neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die für 
die Erfüllung der Aufgaben nach § 67 Abs. 1 erforderliche Befähigung zu wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Arbeit und die dafür erforderliche pädagogische Eignung. 

(2) Als Nachweis der Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit gilt in der Regel die Qualität der 
Promotion; darüber hinaus werden nach den Anforderungen der Stelle verlangt: 

1. zusätzliche wissenschaftliche Leistungen oder 

2. besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei 
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen. 

Die erforderliche Befähigung zu künstlerischer Arbeit wird durch besondere künstlerische 
Leistungen während einer mehrjährigen, den Aufgaben einer Professur förderlichen und erfolg-
reichen beruflichen Tätigkeit nachgewiesen; je nach den Anforderungen der Stelle sind darüber 
hinaus zusätzliche künstlerische Leistungen nachzuweisen. Bei der Bewertung der wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Leistungen dürfen Elternzeiten nach § 15 des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), 



- 49 - 
 

/ 50 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 239), sowie sonstige auf famili-
ären Gründen beruhende Zeiten der Nichtbeschäftigung, Beurlaubung, Verringerung der Arbeits-
zeit oder Teilzeitbeschäftigung nicht nachteilig bewertet werden. Pädagogische Eignung wird in 
der Regel durch selbstständige Lehre nachgewiesen, deren Qualität durch Evaluation oder auf 
andere Weise festgestellt ist; der Nachweis kann auch durch Erfahrung in der Ausbildung oder 
durch Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen in Hochschuldidaktik erfolgen. 

(3) An die Stelle einer Promotion kann ein gleichwertiger wissenschaftlicher Qualifikationsnach-
weis treten, wenn in der entsprechenden Fachrichtung eine Promotion nicht üblich ist. 

(4) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung schulpädagogischer, fach-
didaktischer oder erziehungswissenschaftlicher Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur 
berufen werden, wer nach der Ausbildung eine dreijährige Schulpraxis nachweist. 

(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann, soweit es der Eigenart des Fachgebiets und den Anfor-
derungen der Stelle entspricht, als Professorin oder Professor auch eingestellt werden, wer her-
vorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nachweist. Die 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein. 

(6) In medizinischen Fachbereichen müssen die Bewerberinnen und Bewerber die für das Fach-
gebiet vorgesehene Weiterbildung nachweisen. 

§ 69  

Berufungsverfahren 

(1) Freie und frei werdende Professuren werden von der Hochschulleitung unter Angabe der Art 
und des Umfangs der zu erfüllenden Aufgaben, der Qualifikationsmerkmale und des Zeitpunkts 
der Besetzung öffentlich und im Regelfall international ausgeschrieben, nachdem geprüft wurde, 
ob deren Funktionsbeschreibung geändert, die Stelle einem anderen Aufgabenbereich zugewie-
sen oder nicht wieder besetzt werden soll; der Fachbereichsrat ist vor der Entscheidung zu hören. 
Bei der Festlegung des Aufgabenbereichs ist eine angemessene fachliche Breite vorzusehen. 
Von der Ausschreibung kann im begründeten Einzelfall abgesehen werden, insbesondere wenn 

1. eine Professorin oder ein Professor der Hochschule einen Ruf einer anderen Hochschule auf 
eine höherwertige Professur erhalten hat und ein besonderes Interesse am Verbleib an der 
Hochschule besteht, 

2. für die Besetzung einer Professur eine in besonders herausragender Weise qualifizierte Per-
sönlichkeit zur Verfügung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stärkung der Qualität 
und Profilbildung insbesondere der Forschung im besonderen Interesse der Hochschule liegt, 

3. eine Professorin oder ein Professor einer anderen Hochschule zur Präsidentin oder zum Prä-
sidenten gewählt wurde, 

4. Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler berufen werden sollen, die der Univer-
sität in besonderer Weise verbunden sind und die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, 
für dessen Begründung das Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen des § 68 Abs. 1 und 
die Durchführung eines einem Verfahren nach § 69 vergleichbaren wissenschaftsgeleiteten 
Auswahlverfahrens erforderlich waren, oder 

5. die Professur, auf die berufen werden soll, aus einem hochschulübergreifenden Förderpro-
gramm finanziert wird, dessen Vergabebestimmungen eine Ausschreibung und ein einem 
Verfahren nach § 69 vergleichbares wissenschaftsgeleitetes Auswahlverfahren vorsehen. 

(2) Die Entscheidung über das Absehen von einer Ausschreibung obliegt dem Präsidium im Be-
nehmen mit dem Fachbereich und mit Zustimmung des Hochschulrates. 
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(3) Zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags setzt das Dekanat im Einvernehmen mit der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten eine Berufungskommission ein, der entsprechend der Aufgaben-
stellung der zu besetzenden Professur auch Mitglieder aus anderen Fachbereichen oder auswär-
tige Mitglieder angehören, und bestimmt deren Vorsitzende oder deren Vorsitzenden. Der Beru-
fungskommission gehören an einer Universität, Kunsthochschule oder der Hochschule Geisen-
heim fünf Mitglieder der Professorengruppe, zwei Studierende und zwei wissenschaftliche Mit-
glieder, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften drei Mitglieder der Professoren-
gruppe und zwei Studierende an. Sofern die Hochschule eine Gleichstellungsbeauftragte des 
Fachbereichs bestellt hat, ist diese an dem gesamten Berufungsverfahren zu beteiligen. Die 
Hochschulen regeln das Nähere durch eine Berufungsordnung. Die Berufungsordnung kann die 
Benennung Berufungsbeauftragter durch die Hochschulleitung vorsehen, die an den Sitzungen 
der Berufungskommission beratend teilnehmen. Die Berufungsordnung einer Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften kann vorsehen, dass der Berufungskommission vier Mitglieder der 
Professorengruppe, zwei Studierende und ein wissenschaftliches Mitglied angehören können. 

(4) Der Fachbereich stellt aus dem Kreis der Bewerberinnen und Bewerber die Berufungsliste 
auf; im begründeten Ausnahmefall kann eine Person vorgeschlagen werden, die sich nicht be-
worben hat. Der Berufungsvorschlag ist zu begründen; er soll drei Namen enthalten und ihm 
sollen zwei vergleichende Gutachten auswärtiger Fachleute beigefügt sein. Soweit von der Aus-
schreibung nach Abs. 1 Satz 3 abgesehen wird, müssen dem Berufungsvorschlag Gutachten 
zweier auswärtiger Fachleute beigefügt sein. Den Ruf erteilt die Präsidentin oder der Präsident. 
Die Präsidentin oder der Präsident ist bei der Ruferteilung an die in der Berufungsliste angege-
bene Reihenfolge nicht gebunden. 

(5) Berufungskommission und Fachbereich bemühen sich um eine möglichst geschlechterparitä-
tische Aufstellung der Berufungsliste; sie dokumentieren ihre aktive Suche nach geeigneten Wis-
senschaftlerinnen oder Künstlerinnen. 

(6) Bei der Berufung können Mitglieder der eigenen Hochschule in begründeten Ausnahmefällen 
berücksichtigt werden. 

(7) Die Hochschulen können in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Hochschulrats 
von einzelnen Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 abweichen. 

(8) Die Hochschulen können zur Besetzung von Professuren gemeinsame Berufungsverfahren 
mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die keiner Hochschule zugehören, durchführen; das Nä-
here regelt die Hochschule durch Satzung. 

§ 70  

Entwicklungszusagen, Qualifikationsprofessur 

(1) Soweit dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, kann im Rahmen der Einstellung die dau-
erhafte Übertragung einer Professur einer höheren Besoldungsgruppe für den Fall zugesagt wer-
den, dass sich die Professorin oder der Professor in einer höchstens sechsjährigen Beschäfti-
gungsphase für die zugesagte Professur bewährt hat (Entwicklungszusage). Die Anforderungen 
an die Bewährung werden in einer Ziel- und Leistungsvereinbarung festgelegt. Abs. 4 Satz 2 und 
6 sowie § 74 bleiben unberührt. 

(2) Die Bewährung in Forschung und Lehre sowie die Erreichung der in der Vereinbarung nach 
Abs. 1 Satz 2 festgelegten Ziele sind in einem Evaluationsverfahren unter Beteiligung externer 
und international ausgewiesener Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler festzustellen. Von 
einem Evaluationsverfahren nach Satz 1 kann in begründetem Einzelfall abgesehen werden, 
wenn eine andere Hochschule einen gleichwertigen Ruf erteilt hat. Das Nähere regelt die Hoch-
schule durch Satzung. 
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(3) Das Ziel einer Entwicklungszusage kann an Universitäten, Kunst- und Musikhochschulen so-
wie der Hochschule Geisenheim im Fall der erstmaligen Verleihung einer Professur auch in der 
Erbringung der zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach § 68 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit der Zusage der dauerhaften Übertragung einer Professur derselben oder einer höheren Be-
soldungsgruppe bestehen (Qualifikationsprofessur). Die Bewerberin oder der Bewerber soll an 
einer anderen als der berufenden Hochschule promoviert haben oder nach der Promotion min-
destens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig gewesen sein. 
Die Dauer der wissenschaftlichen Tätigkeit nach der Promotion soll vier Jahre, im Fall einer er-
folgreichen Weiterbildung nach § 68 Abs. 6 oder der Einwerbung eines ERC Starting Grant sie-
ben Jahre, nicht übersteigen. Die Aufgaben der Qualifikationsprofessorinnen und -professoren in 
der Lehre sind zugunsten der eigenverantwortlichen Forschung entsprechend zu verringern. 

(4) Während der Bewährungsphase erfolgt die Beschäftigung in einem Beamtenverhältnis auf 
Zeit von einer insgesamt höchstens sechsjährigen Dauer oder in einem entsprechend befristeten 
Arbeitsverhältnis. Bei Geburt oder Annahme eines Kindes oder seiner Aufnahme in den Haushalt 
mit dem Ziel seiner Annahme als Kind während der Bewährungsphase wird die höchstzulässige 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses um ein Jahr pro Kind verlängert, höchstens jedoch um 
insgesamt zwei Jahre. Nach der erfolgreichen Evaluation wird das Beamtenverhältnis auf Zeit in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt, soweit die beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen hierfür vorliegen. Zudem kann die Übernahme in ein höheres Amt erfolgen. Entsprechen-
des gilt für die Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses in ein unbefristetes. Konnte in 
dem Evaluationsverfahren nach Abs. 2 die erforderliche Bewährung in Forschung und Lehre nicht 
festgestellt werden, kann das Beamtenverhältnis auf Zeit oder das Arbeitsverhältnis um bis zu 
ein Jahr verlängert werden. 

(5) Qualifikationsprofessuren können ausnahmsweise auch ohne Entwicklungszusage begründet 
werden. Abs. 3 Satz 2 bis 4 sowie Abs. 4 Satz 1 und 2 gelten entsprechend. 

(6) Die Befristungsregelungen des Abs. 4 Satz 1 gelten für nichtstaatliche Hochschulen entspre-
chend. 

§ 71  

Tandem-Professur 

(1) Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, bei denen die Einstellungsvorausset-
zungen des § 68 Abs. 1 vorliegen, können die für die Übertragung einer Professur erforderliche 
dreijährige außerhochschulische Berufspraxis nach § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 im Rahmen einer 
Tandem-Professur erwerben. 

(2) Tandem-Professorinnen und -Professoren werden in einem auf höchstes vier Jahre befriste-
ten Arbeitsverhältnis mit dem hälftigen Umfang einer Vollzeitprofessur beschäftigt. Die Vergütung 
orientiert sich an der Besoldungsgruppe W1 der Anlage II des Hessischen Besoldungsgesetzes 
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 
(GVBl. S. 430). Sie führen die hochschulrechtliche Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“. 

(3) Die Hochschule für angewandte Wissenschaften schließt mit der Einrichtung außerhalb des 
Hochschulbereichs, in der die dreijährige außerhochschulische Berufspraxis erworben werden 
soll, eine Vereinbarung, die mindestens Regelungen über 

1. die Verteilung der Arbeitszeit und die Gewährleistung eines hälftigen Beschäftigungsumfangs 
an der Einrichtung, 

2. die Sicherung der Anbindung an die Hochschule und 

3. unterstützende Personalentwicklungsmaßnahmen 
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enthält. 

(4) Soweit dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, kann die Hochschule im Rahmen der Ein-
stellung die dauerhafte Übertragung einer Professur für den Fall zusagen, dass die Stelleninha-
berin oder der Stelleninhaber während der Beschäftigung die nach § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 er-
forderliche mindestens dreijährige außerhochschulische Berufspraxis erwirbt. Die Zusage erfolgt 
unter dem Vorbehalt des Vorliegens der allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen im Zeit-
punkt der dauerhaften Übertragung. 

§ 72  

Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen wissenschaftliche Dienstleistun-
gen in Forschung und Lehre, in der Betreuung wissenschaftlicher Sammlungen und Geräte und 
im Betrieb wissenschaftlicher und der Krankenversorgung dienender Einrichtungen. Zu den wis-
senschaftlichen Dienstleistungen gehört auch, Studierenden Fachwissen und praktische Fertig-
keiten zu vermitteln und sie in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen, so-
weit dies zur Gewährleistung des erforderlichen Lehrangebots notwendig ist. In begründeten Fäl-
len kann wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die selbstständige Wahrneh-
mung von Aufgaben in Forschung und Lehre übertragen werden. Im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten soll den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Forschung und zu hochschuldidaktischer Qualifizierung gegeben werden. Ihre 
Verpflichtung zur Erbringung der vollen, vertraglich oder in anderer Weise festgelegten Dienst-
leistung bleibt hiervon unberührt. Soweit sie dem Aufgabenbereich von Mitgliedern der Professo-
rengruppe zugewiesen sind, sind diese weisungsberechtigt. 

(2) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in einem befristeten oder unbefris-
teten Arbeitsverhältnis sowie als Beamte auf Zeit oder Lebenszeit beschäftigt werden. Die Ge-
samtdauer der Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Beamtenverhältnis auf Zeit darf zwölf Jahre nicht überschreiten; sie verringert sich um 
Zeiten der Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem befristeten 
oder unbefristeten Arbeitsverhältnis; sie verlängert sich bei Betreuung eines oder mehrerer Kin-
der unter 18 Jahren um zwei Jahre je Kind. Soweit die Erbringung der Dienstleistungen nach 
Abs. 1 in einem befristeten Arbeitsverhältnis oder einem Beamtenverhältnis auf Zeit zugleich der 
eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dient, gilt Abs. 1 Satz 5 mit der Maßgabe, dass auch 
während der Dienstzeit Gelegenheit zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit eingeräumt wird. 
Hierfür steht ein Drittel der Arbeitszeit zur Verfügung. 

(3) Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis oder ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit kann zur Wahr-
nehmung von Daueraufgaben sowie zur selbstständigen Wahrnehmung von forschungs- und wis-
senschaftsbasierter Lehre begründet werden. 

(4) Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, neben 
den im Fall der Begründung eines Beamtenverhältnisses erforderlichen allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen, ein abgeschlossenes Hochschulstudium und, soweit es die Anforderun-
gen der Stelle erfordern, eine qualifizierte Promotion. Soll eine Einstellung in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis oder in ein Beamtenverhältnis erfolgen, ist regelmäßig eine qualifizierte Promo-
tion erforderlich. An die Stelle der Promotion können in begründeten Ausnahmefällen gleichwer-
tige wissenschaftliche Leistungen und, soweit es die Anforderungen der Stelle gestatten, eine 
qualifizierte zweite Staatsprüfung treten. 

(5) Soweit dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, kann Bewerberinnen und Bewerbern, die 
die Einstellungsvoraussetzungen nach Abs. 4 Satz 2 erfüllen, im Rahmen der Einstellung die 
Begründung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses oder eines Beamtenverhältnisses auf Le-
benszeit zur selbstständigen Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre für den Fall 



- 53 - 
 

/ 54 

zugesagt werden, dass sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin oder der wissenschaftliche Mitar-
beiter in Forschung und Lehre bewährt hat. Während der Bewährungsphase erfolgt die Beschäf-
tigung in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Arbeitsverhältnis von höchs-
tens dreijähriger Dauer. Die Entscheidung über die Bewährung erfolgt auf der Grundlage einer 
wissenschaftsgeleiteten Evaluation. Bei festgestellter Bewährung berechtigt die Entscheidung 
nach Satz 3 zum Führen der Bezeichnung „Hochschuldozentin" oder „Hochschuldozent". 

(6) Für künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die vorstehenden Bestimmungen 
entsprechend. 

§ 73  

Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

Die Vermittlung praktischer Fertigkeiten und auf wissenschaftlicher Grundlage beruhender 
Kenntnisse, deren Vermittlung nicht die Einstellungsvoraussetzungen nach § 68 erfordert, kann 
Lehrkräften für besondere Aufgaben übertragen werden. 

§ 74  

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 

(1) Dem künstlerischen und wissenschaftlichen Personal in einem Beamtenverhältnis auf Zeit ist 
das Dienstverhältnis auf Antrag um Zeiten 

1. einer Beurlaubung oder Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel der regelmä-
ßigen Arbeitszeit nach den §§ 63, 64, 64a und 64b des Hessischen Beamtengesetzes oder 
wegen einer Schwerbehinderung, 

2. einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb 
des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder 
berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

3. einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 7 Abs. 1 der Hessischen Mutterschutz- und El-
ternzeitverordnung vom 8. Dezember 2011 (GVBl. I S. 758, 2012 S. 10, 340), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. Juni 2018 (GVBl. S. 278), 

4. eines Beschäftigungsverbots nach § 1 Satz 1 Nr. 2 der Hessischen Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung, 

5. eines während des Bestehens des Dienstverhältnisses absolvierten Grundwehr- oder Ersatz-
dienstes, 

6. einer Freistellung im Umfang von mindestens einem Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit zur 
Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenvertretung oder zur 
Wahrnehmung von Aufgaben als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule, 

7. des Ruhens der Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis nach § 30 des Hessischen 
Abgeordnetengesetzes vom 18. Oktober 1989 (GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Mai 2020 (GVBl. S. 362), 

zu verlängern. Die Höchstdauer der Verlängerung nach Satz 1 Nr. 1, 2 und 6 darf jeweils zwei 
Jahre nicht überschreiten. Die Verlängerung erfolgt höchstens in dem Umfang, in dem die Ar-
beitszeit nach Satz 1 reduziert wurde. Eine Verlängerung nach Satz 1 wird nicht auf die zulässige 
Befristungsdauer nach § 70 Abs. 4 Satz 2 oder § 72 Abs. 2 Satz 2 angerechnet. 

(2) Soweit ein befristetes Arbeitsverhältnis begründet worden ist, gilt Abs. 1 außer in den in den 
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§§ 63, 64, 64a und 64b des Hessischen Beamtengesetzes geregelten Fällen der Beurlaubung 
und Teilzeitbeschäftigung entsprechend. 

(3) Befindet sich eine Person, die in ein Beamtenverhältnis auf Zeit an einer Hochschule des 
Landes berufen wird, in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit des Landes oder einer Hoch-
schule des Landes, ruhen die Rechte und Pflichten aus diesem Amt für die Dauer des Beamten-
verhältnisses auf Zeit; § 33 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes findet keine Anwendung. 

§ 75  

Wahrnehmung der Dienstaufgaben 

(1) Art und Umfang der Aufgaben, die Angehörige des wissenschaftlichen Personals nach den 
§§ 67 bis 74 wahrnehmen, richten sich nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses sowie 
nach der Funktionsbeschreibung der Stelle. Die Festlegung steht unter dem Vorbehalt einer Über-
prüfung in angemessenen Abständen. Der Vorbehalt ist bei Angehörigen des beamteten Perso-
nals in die Einweisungsverfügung in die Stelle, bei Angehörigen des angestellten Personals in 
den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Bei Professorinnen und Professoren kann in Ausnahmefällen, 
insbesondere nach einer mehrjährigen und umfangreichen Wahrnehmung von Aufgaben in der 
Hochschulselbstverwaltung, für begrenzte Zeit die ausschließliche oder überwiegende Wahrneh-
mung von Aufgaben der Forschung in dem betreffenden Fach oder der Selbstverwaltung gestat-
tet werden. Die Wahrnehmung von Aufgaben für Einrichtungen der Wissenschaftsförderung und 
der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finan-
ziert werden, soll auf Antrag von der Hochschulleitung zur dienstlichen Aufgabe erklärt werden, 
wenn dies mit der Erfüllung der übrigen Aufgaben vereinbar ist. 

(2) Angehörige des wissenschaftlichen Personals mit Lehraufgaben können verpflichtet werden, 
ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen an einer weiteren Hochschule zu erbringen, wenn dies 
zur Gewährleistung eines gemeinsam veranstalteten Lehrangebots an dieser Hochschule erfor-
derlich ist oder an ihrer Hochschule ein ihrer Lehrverpflichtung entsprechender Lehrbedarf nicht 
besteht. 

(3) Angehörige des wissenschaftlichen Personals können für ein Semester von ihren dienstlichen 
Verpflichtungen freigestellt werden, wenn sie zuvor zusätzliche Aufgaben übernommen haben. 
Hierüber ist mit der Dekanin oder dem Dekan eine Vereinbarung zu treffen, die der Zustimmung 
der Hochschulleitung bedarf. Sie soll nicht erteilt werden, wenn die Freistellung die Erfüllung der 
Aufgaben in der Einrichtung, in der das Mitglied tätig ist, mehr als geringfügig beeinträchtigt. 

(4) Mitglieder der Professorengruppe, die mindestens sieben Semester in der Lehre tätig gewe-
sen sind, kann die Hochschulleitung nach Stellungnahme der Dekanin oder des Dekans für For-
schungs- oder Entwicklungsvorhaben von ihren Lehr- und Prüfungsverpflichtungen für ein Se-
mester befreien, wenn dies den Lehrbetrieb und die Prüfungsverfahren nicht beeinträchtigt; der 
Antrag auf Befreiung soll darlegen, wie dies gewährleistet werden kann. Die Hochschule regelt 
durch Satzung das Nähere, insbesondere das Verfahren sowie die angestrebte Verbreitung der 
Ergebnisse des Forschungs- oder Entwicklungsvorhabens. 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident sowie die Dekaninnen und Dekane tragen für die ord-
nungsgemäße Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben in Lehre, Betreuung und Prüfung in der 
Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit Sorge. 

(6) Für das künstlerische Personal gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
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§ 76  

Lehrverpflichtung 

Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird 
ermächtigt, den Umfang der dienstlichen Lehrverpflichtung des künstlerischen und wissenschaft-
lichen Personals unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgaben durch Rechtsverordnung fest-
zulegen. Bei der Festlegung der Lehrverpflichtung sind die Beanspruchung durch sonstige dienst-
liche Aufgaben sowie der unterschiedliche Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung 
der verschiedenen Arten von Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll vor-
gesehen werden, dass Lehrende 

1. ihre Lehrverpflichtung im Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Semester erfüllen kön-
nen, 

2. einer Lehreinheit mit der gleichen Lehrverpflichtung ihre Lehrverpflichtungen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums untereinander ausgleichen können. 

§ 77  

Nebentätigkeit, Nutzungsentgelt 

Werden bei der Ausübung einer Nebentätigkeit gegen Entgelt Personal, Sachmittel oder Ein-
richtungen der Hochschule in Anspruch genommen, ist ein angemessenes Nutzungsentgelt an 
die Hochschule zu entrichten. Das Nähere hierzu kann die für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Minister durch Rechtsverordnung regeln. Im Übrigen blei-
ben die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften für Nebentätigkeiten, insbesondere die 
Hessische Nebentätigkeitsverordnung vom 31. Mai 2015 (GVBl. S. 234), unberührt. 

§ 78  

Lehrbeauftragte 

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge erteilt werden. 

(2) Voraussetzung für die Erteilung eines Lehrauftrages sind ein Hochschulabschluss oder bei 
entsprechenden Anforderungen des Lehrgebiets hervorragende fachbezogene Leistungen in der 
beruflichen Praxis sowie pädagogische Eignung. Hochschuldidaktische Kenntnisse sind nachzu-
weisen oder während des Lehrauftrags zu erwerben; die Hochschule stellt ein strukturiertes An-
gebot zum Erwerb hochschuldidaktischer Kompetenzen für erstmalig Lehrbeauftragte sicher. 

(3) Die Lehrbeauftragten sind nebenberuflich tätig. Sie nehmen die ihnen übertragenen Lehrauf-
gaben selbstständig wahr. 

(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn die durch den Lehrauftrag entstehende 
Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben berücksichtigt wird. 

(5) Lehraufträge können in künstlerischen Studiengängen zur Ergänzung und Sicherstellung des 
Lehrangebots im Umfang bis zu acht Wochenstunden von der Hochschulleitung erteilt werden. 

§ 79  

Honorarprofessorinnen und -professoren 

(1) Die Hochschulleitung kann auf Vorschlag des Fachbereichs nach Anhörung des Senats Per-
sonen, die besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden in der Berufspraxis oder besondere künstlerische Leistungen erbracht 
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haben, eine Honorarprofessur übertragen; sie führen die akademische Bezeichnung „Professo-
rin“ oder „Professor“. 

(2) Honorarprofessorinnen und -professoren sind berechtigt und verpflichtet, an der Hochschule 
zu lehren; § 30 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 

§ 80  

Professorinnen und Professoren ehrenhalber 

Die Landesregierung kann Personen, die sich in besonderer Weise um Wissenschaft oder 
Kunst verdient gemacht haben, auf Vorschlag des Ministeriums den Ehrentitel „Professorin“ oder 
„Professor“ verleihen. 

§ 81  

Vorübergehende Wahrnehmung von wissenschaftlichen Aufgaben 

Vertretungs- und Gastprofessorinnen und -professoren sowie Gastwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler können von der Hochschule bestellt werden. Die Bestellung von Vertre-
tungsprofessorinnen und -professoren soll zwei Jahre nicht überschreiten. 

§ 82  

Studentische Hilfskräfte 

(1) Studierende, die an einer Hochschule in einem Studiengang immatrikuliert sind, der zu einem 
ersten oder weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss führt, können nebenberuflich bis 
zur Dauer von insgesamt sechs Jahren beschäftigt werden. Die Beschäftigungsverhältnisse wer-
den in der Regel für mindestens ein Semester begründet. Innerhalb der zulässigen Befristungs-
dauer sind auch Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages möglich. Studentische Hilfs-
kräfte unterstützen Studierende durch Tutorien in ihrem Studium und erbringen Dienstleistungen 
in Forschung und Lehre sowie studiennahe Dienstleistungen, die zugleich der eigenen Weiterbil-
dung dienen. 

(2) Die Befristung von Arbeitsverträgen mit Personen, die ihr Studium abgeschlossen haben, ist 
im Rahmen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073), und der allgemeinen arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen möglich. 

ACHTER TEIL 
Studierendenschaft 

§ 83  

Studierendenschaft 

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine rechtsfähige 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und als solche Glied der Hochschule. Bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben wird sie durch die Hochschule angemessen unterstützt. 

(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studierendenparlament mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder, be-
schlossen wird. Die Satzung trifft insbesondere nähere Bestimmungen über 
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1. die Wahl, Zusammensetzung, Befugnisse und Beschlussfähigkeit der Organe der Studieren-
denschaft, 

2. die Amtszeit der Mitglieder von Organen der Studierendenschaft, ihre Aufwandsentschädi-
gung und den Verlust der Mitgliedschaft, 

3. die Art der Beschlussfassung sowie Form und Bekanntgabe der Organbeschlüsse, 

4. die Bildung von Fachschaften und die Wahl, Zusammensetzung und Befugnisse von deren 
Organen. 

(3) Die Studierendenschaft erhebt Beiträge von ihren Mitgliedern. Sie sind so zu bemessen, dass 
die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Studierendenschaft unter Beachtung der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gewährleistet ist und die sozialen Verhältnisse der Studie-
renden angemessen berücksichtigt werden. Betragen die Rücklagen mehr als 30 Prozent des frei 
verfügbaren jährlichen Verwaltungsetats, ist eine angemessene Beitragsreduzierung vorzuse-
hen; bei der Bemessung der Rücklagen bleiben Rückstellungen zur Erfüllung rechtlicher Ver-
pflichtungen sowie die aus den Einnahmen gewerblicher Betätigung gebildeten und für diese be-
stimmten Rücklagen unberücksichtigt. Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder Rückmel-
dung fällig und werden von der für die Hochschule zuständigen Kasse gebührenfrei eingezogen.  

(4) Der vom Studierendenparlament festgesetzte Betrag wird von der für die Hochschule zustän-
digen Kasse in voller Höhe eingezogen, wenn sich bei der vorausgegangenen Wahl zu der Stu-
dierendenschaft mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt haben. Bei einer geringe-
ren Wahlbeteiligung werden zunächst die Aufwendungen für das Semesterticket bei der Bemes-
sung des Beitrags berücksichtigt. Der verbleibende Teil der festgesetzten Beiträge verringert sich 
um 75 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von nicht mehr als 10 Prozent. Er erhöht sich um 5 
Prozent mit jedem Prozentpunkt einer höheren Wahlbeteiligung. Die Studierendenschaft kann 
von Satz 1 bis 3 abweichende Regelungen in der Satzung nach Abs. 2 vorsehen. 

§ 84  

Aufgaben der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie wirkt an der Selbstverwal-
tung der Hochschule mit. 

(2) Die Studierendenschaft hat folgende Aufgaben: 

1. Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse, 

2. Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange ihrer Mitglieder, 

3. Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden, soweit sie nicht 
dem Studierendenwerk oder anderen Trägern übertragen sind, 

4. Pflege überregionaler und internationaler Studierendenbeziehungen, 

5. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins 
der Studierenden, 

6. Unterstützung kultureller und musischer Interessen der Studierenden, 

7. Förderung des freiwilligen Studierendensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig 
ist. 
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§ 85  

Organe der Studierendenschaft 

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste beschlussfassende Organ der Studierenden-
schaft. Seine Mitglieder werden in freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Es beschließt die 
Satzung der Studierendenschaft, in der auch weitere Organe vorgesehen werden können. Vor-
zusehen ist ein Organ, welches die Studierendenschaft nach außen vertritt, die laufenden Ge-
schäfte führt und die Beschlüsse des Studierendenparlaments ausführt. Dieses Organ wird durch 
das Studierendenparlament gewählt und ist diesem gegenüber rechenschaftspflichtig. Vorzuse-
hen ist auch ein Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) Das Studierendenparlament beschließt über grundsätzliche Angelegenheiten der Studieren-
denschaft, die Satzung, den Haushaltsplan, die Anträge der Studierendenschaft zum Budgetplan 
der Hochschule und die Festsetzung der Beiträge. 

(3) Die Satzung der Studierendenschaft muss in Universitäten und Fachhochschulen eine Glie-
derung in Fachschaften vorsehen. Fachschaften vertreten die fachlichen Belange der ihnen an-
gehörenden Studierenden. 

(4) Die Beschlüsse nach Abs. 2 sowie der Rechenschaftsbericht nach Abs. 1 Satz 5, der auch 
die Namen der Mitglieder des Organs nach Abs. 1 Satz 4 enthalten muss, sind auf einer Internet-
seite der Hochschule der Hochschulöffentlichkeit bekannt zu machen. 

§ 86  

Haushalt 

Das geschäftsführende Organ der Studierendenschaft legt dem Studierendenparlament nach 
dem Ende des Haushaltsjahres unverzüglich das Rechnungsergebnis vor. Die Buchführung und 
die Erstellung des Rechnungsabschlusses müssen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. 
Bei Hochschulen mit mehr als 6 000 Studierenden ist darüber hinaus mit der Feststellung des 
Rechnungsergebnisses eine externe Wirtschaftsprüfung zu beauftragen. Der Haushaltsplan ein-
schließlich der Beiträge der Studierendenschaft und die Entlastung des Organs nach § 85 Abs. 1 
Satz 4 durch das Studierendenparlament bedürfen der Zustimmung der Hochschulleitung. Die 
Zustimmung zum Haushaltsplan und zur Entlastung darf nur versagt werden, wenn die Grunds-
ätze einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt sind. Die Haushalts-, Wirtschafts- und 
Kassenführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Hessischen Rechnungs-
hof. Dieser kann das Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs mit der Prüfung beauftragen. 

§ 87  

Rechtsaufsicht 

Die Präsidentin oder der Präsident übt die Rechtsaufsicht aus und genehmigt die Satzungen 
und Ordnungen; § 12 gilt entsprechend. Kommt die Studierendenschaft einer Anordnung der Auf-
sichtsbehörde nicht nach, kann sie zu der von ihr geforderten Handlung oder Unterlassung durch 
Ordnungsgeld angehalten werden. Das Ordnungsgeld muss für den Fall der Zuwiderhandlung 
vor der Festsetzung schriftlich in bestimmter Höhe angedroht werden. Es kann wiederholt fest-
gesetzt und vollstreckt werden. Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass die Kasse das fest-
gesetzte Ordnungsgeld aus den von ihr eingezogenen Beiträgen der Studierendenschaft einbe-
hält. Verwenden Organe der Studierendenschaft oder der Fachschaften Beiträge rechtswidrig, 
kann die Aufsichtsbehörde befristet die von der Kasse eingezogenen Beiträge ganz oder teilweise 
sperren und weitere Verfügungen dieser Organe über die Mittel der Studierendenschaft untersa-
gen. 
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NEUNTER TEIL 
Stiftungsuniversität Frankfurt am Main,  Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, 

Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel 

§ 88  

Stiftungsrechtsform und Sitz, Anwendung des Hessischen Stiftungsgesetzes 

(1) Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main ist als Hochschule des Landes 
eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main (Stiftungsuniver-
sität). 

(2) Soweit in den §§ 89 bis 96 nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Stiftung das Hessische 
Stiftungsgesetz vom 4. April 1966 (GVBl. I S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2020 (GVBl. S. 430). 

§ 89  

Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist es, 

1. die Stiftungsuniversität als Hochschule des Landes zu betreiben, 

2. die Qualität von Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung an der Stiftungsuniversität zu 
steigern. 

(2) Zur Verwirklichung dieser Zwecke kann die Stiftung 

1. private und öffentliche Finanzmittel für die Weiterentwicklung der Stiftungsuniversität einwer-
ben, 

2. rechtsfähige Stiftungen verwalten und die Treuhänderschaft für nicht rechtsfähige Stiftungen 
übernehmen, soweit deren Zwecke mit dem Zweck der Stiftung vereinbar sind, und 

3. Gesellschaften des Privatrechts errichten und sich an solchen Gesellschaften beteiligen und 
neue Formen der Zusammenarbeit mit Dritten erproben, wenn deren Zwecke mit dem Zweck 
der Stiftung vereinbar sind. 

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 
der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866, 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154). Die 
Mittel dürfen nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden. 

§ 90  

Stiftungsvermögen, Vermögensübertragung 

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus den in den Abs. 4 bis 6 und 7 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten 
Vermögenswerten und Forderungen; zusätzlich kann ein Grundstockvermögen gebildet werden. 

(2) Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert in seinem Bestand zu erhalten, es ist von ande-
rem Vermögen getrennt zu halten. Umschichtungen des Grundstockvermögens sind nach den 
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Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung zulässig, wenn sie der dauernden und nachhaltigen Ver-
wirklichung des Stiftungszwecks oder einer Steigerung der Stiftungsleistung dienen. 

(3) Zustiftungen des Landes und Dritter, durch die das Grundstockvermögen gebildet oder erhöht 
wird, müssen dafür ausdrücklich bestimmt sein. 

(4) Mit Errichtung der Stiftung gehen auf die Stiftung über: 

1. die in der Anlage aufgeführten Grundstücke des Landes, 

2. das im Eigentum des Landes stehende, der Universität gewidmete bewegliche Vermögen ein-
schließlich entsprechender Rechte. 

(5) Das Land überträgt im Wege der Zustiftung weitere Grundstücke jeweils dann, wenn ihre Be-
bauung im Rahmen der Standorterneuerung der Stiftungsuniversität abgeschlossen ist. Die für 
das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, 
die Übertragung der Grundstücke durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der Ministerin 
oder dem Minister der Finanzen zu regeln. Neubauten des Landes für die Zwecke der Stiftungs-
universität können vor der Eigentumsübertragung durch eine vorläufige Besitzeinweisung unent-
geltlich zur Nutzung überlassen werden. 

(6) Soweit der Betrieb der Stiftungsuniversität auf Grundstücken des Landes stattfindet, die der 
Stiftungsuniversität nicht übertragen worden sind, stellt das Land diese der Stiftungsuniversität 
unentgeltlich für die noch zu vereinbarende Dauer der Nutzung zur Verfügung. 

(7) Das Land unterhält die Stiftung nach § 26 Abs. 3 Nr. 1 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung sowie nach Maßgabe dieses Gesetzes und vertraglicher Regelungen. Die Stiftung erhält 
insbesondere 

1. einen jährlichen Beitrag zum Unterhalt, der sich nach denselben Verteilungsgrößen richtet, 
die für die übrigen Hochschulen des Landes gelten, 

2. Zuweisungen für Bau- und Geräteinvestitionen sowie für Bauunterhaltung nach Maßgabe ei-
ner vertraglichen Regelung sowie 

3. sonstige Mittel, die nach Maßgabe einer vertraglichen Regelung, eines Hochschulpaktes und 
der Zielvereinbarungen vergeben werden. 

Die vertraglichen Regelungen bedürfen der Zustimmung des Hessischen Landtags. 

§ 91  

Selbstverwaltung 

(1) Die Stiftungsuniversität hat das Recht der Selbstverwaltung nach § 8 Abs. 1. Sie kann durch 
Satzung auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes Gebühren erheben. 

(2) Das Ministerium übt die Stiftungsaufsicht sowie die Aufsicht nach § 12 aus. Die Zuständigkeit 
des Ministeriums nach § 13 geht auf das Präsidium über; dies gilt nicht für die Grundordnung, der 
der Hochschulrat nach § 93 Abs. 4 Nr. 1 zuzustimmen hat. 

(3) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes können vom Senat im Einvernehmen mit dem Prä-
sidium für folgende Bereiche abweichende Regelungen getroffen werden: 

1. von der Organisationsstruktur nach den §§ 36 bis 55, mit Ausnahme der §§ 37 bis 40, durch 
die Grundordnung, 

2. von dem Berufungsverfahren nach § 69 durch Satzung, 
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3. von der aufgrund des § 76 erlassenen Rechtsverordnung durch Satzung, 

4. von der Qualitätssicherung nach § 14 Abs. 1 durch Satzung. 

(4) Die Bestimmungen des Vierten Abschnitts über Mitglieder im Sinne des § 37 Abs. 1 gelten 
entsprechend. 

(5) Die Mitwirkung des Ministeriums nach § 3 Abs. 11 dieses Gesetzes, nach § 9 der Hochschul-
Leistungsbezügeverordnung vom 15. Dezember 2015 (GVBl. S. 652), geändert durch Verord-
nung vom 25. Juli 2020 (GVBl. S. 534), und nach § 12 Abs. 2 der Kapazitätsverordnung vom 10. 
Januar 1994 (GVBl. I S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. April 2021 (GVBl. S. 230), 
entfällt. Die Zuständigkeiten des Ministeriums nach § 13 Abs. 3 Satz 1 der Kapazitätsverordnung 
werden auf die Stiftung übertragen. 

§ 92  

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Hochschulrat, das Stiftungskuratorium, der Senat und das Prä-
sidium als Vorstand. Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten vertreten. 

§ 93  

Hochschulrat 

(1) Dem Hochschulrat gehören elf Mitglieder an. Zehn Mitglieder, bei denen es sich um Persön-
lichkeiten aus dem Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft, der beruflichen Praxis oder der Kul-
tur handelt, werden vom Ministerium für einen Zeitraum von vier Jahren bestellt; die erneute Be-
stellung ist möglich. Ein Mitglied des Hochschulrats kann aus wichtigem Grund vom Ministerium 
abberufen werden. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden. Eine Aufwandsentschädigung wird durch das Ministerium festgesetzt. Fünf Mitglieder 
werden vom Senat, vier vom Präsidium und eines vom Stiftungskuratorium vorgeschlagen. Mit-
glieder der Stiftungsuniversität und der Landesregierung sowie Angehörige oberster Landesbe-
hörden können insoweit nicht bestellt werden. Hinzu kommt eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Ministeriums. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Senats nimmt an den Sitzungen des 
Hochschulrats mit beratender Stimme teil. Über den Vorsitz entscheidet der Hochschulrat. Bei 
Abstimmung mit Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 
Das Nähere regelt der Hochschulrat in einer Geschäftsordnung. 

(2) Der Hochschulrat wirkt an der Bestellung der Mitglieder des Präsidiums mit. Für die Wahl der 
Präsidentin oder des Präsidenten bildet er gemeinsam mit dem Senat eine paritätisch besetzte 
Findungskommission. Diese erstellt einen Wahlvorschlag, der mehrere Namen enthalten soll. Der 
Wahlvorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten zur Wahl der weiteren Mitglieder des Präsi-
diums bedarf der Bestätigung des Hochschulrats. Der Hochschulrat ernennt die Präsidentin oder 
den Präsidenten. 

(3) Der Hochschulrat hat ein Initiativrecht zu grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere zu 
Fragen der Hochschulentwicklung, und übt Kontrollfunktionen in akademischen und wirtschaftli-
chen Angelegenheiten nach Maßgabe der Abs. 4 bis 6 aus. 

(4) Der Zustimmung des Hochschulrats bedürfen: 

1. die Satzungen nach § 91 Abs. 3, 

2. die Entwicklungsplanung, 
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3. ein Antrag auf Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten. 

(5) Er ist ferner zuständig für 

1. die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Präsidiums, 

2. die Entlastung des Präsidiums, 

3. die Berufung der Mitglieder des Stiftungskuratoriums auf Vorschlag des Präsidiums. 

(6) Der Hochschulrat bildet aus seinen Reihen einen Wirtschafts- und Finanzausschuss. Neben 
der oder dem Vorsitzenden des Hochschulrats und der Vertreterin oder dem Vertreter des Minis-
teriums besteht er aus weiteren drei in Wirtschafts- und Finanzfragen besonders erfahrenen Mit-
gliedern, die auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden vom Ministerium bestellt werden. Hinzu 
kommt eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen. Der Wirtschafts- und 
Finanzausschuss nimmt die Kontrollfunktion des Hochschulrats in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten wahr. Seiner Zustimmung bedürfen: 

1. der Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten für die Ernennung der Kanzlerin oder des 
Kanzlers unter Vorbehalt der Zustimmung der Vertreterin oder des Vertreters des Ministeri-
ums, 

2. Veränderungen oder Belastungen des Grundstockvermögens sowie Aufnahme von Krediten, 

3. Investitionsplanungen, 

4. der Wirtschaftsplan, 

5. die Wahrnehmung von Aufgaben der Stiftungsuniversität in privatrechtlicher Form, insbeson-
dere zur Gründung von Unternehmen oder zur Beteiligung an Unternehmen durch die Stif-
tungsuniversität, 

6. Grundsätze über die Vergütung der Professorinnen und Professoren, 

7. Tarifverträge der Stiftungsuniversität. 

Er ist ferner zuständig für: 

8. den Abschluss der Vergütungsvereinbarungen mit den hauptamtlichen Mitgliedern des Präsi-
diums unter Vorbehalt der Zustimmung der Vertreterin oder des Vertreters des Ministeriums, 

9. die Feststellung des Jahresabschlusses. 

§ 94  

Stiftungskuratorium 

(1) Das Stiftungskuratorium berät die Stiftungsuniversität in wichtigen Fragen ihrer Entwicklung. 
Mitglieder des Stiftungskuratoriums sind die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister 
der Stadt Frankfurt am Main sowie Freunde und Förderer der Stiftungsuniversität, die sich be-
sondere Verdienste um sie erworben haben. Sie werden auf Vorschlag des Präsidiums vom 
Hochschulrat in das Stiftungskuratorium berufen. Das Stiftungskuratorium schlägt aus seiner 
Mitte ein Mitglied für den Hochschulrat vor. 

(2) Das Stiftungskuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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§ 95  

Personal 

(1) Die Stiftungsuniversität besitzt Dienstherrnfähigkeit im Sinne des § 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes. Die Beamtinnen und Beamten werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
ernannt. Professorinnen und Professoren sowie die hauptberuflichen Mitglieder des Präsidiums 
werden in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis beschäftigt. Die sich aus vor dem 31. Dezem-
ber 2015 begründeten Arbeitsverhältnissen ergebenden zusätzlichen Kosten werden vom Land 
nach Maßgabe einer vertraglichen Regelung erstattet. 

(2) Die Stiftungsuniversität hat das Recht, eigene Tarifverträge abzuschließen. 

(3) Die an der Stiftungsuniversität und dem Universitätsklinikum Frankfurt tätigen Beamtinnen 
und Beamten des Landes mit Ausnahme der dorthin abgeordneten sind mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2008 Beamtinnen und Beamte der Stiftungsuniversität. 

(4) Die Arbeits- und Auszubildendenverhältnisse der an der Stiftungsuniversität und dem Univer-
sitätsklinikum Frankfurt tätigen Beschäftigten im Landesdienst gehen mit Wirkung vom 1. Januar 
2008 mit allen Rechten und Pflichten auf die Stiftungsuniversität über. § 22 des Gesetzes für die 
hessischen Universitätskliniken bleibt unberührt. Die Arbeits- und Auszubildendenverhältnisse 
werden unter Anerkennung der beim Land erworbenen arbeits- und tarifvertraglichen Rechte fort-
geführt, soweit nicht künftiges Tarifrecht der Stiftung dem entgegensteht. Betriebsbedingte Kün-
digungen aus Anlass des Formwechsels der Universität in eine Stiftung sind ausgeschlossen. 
Dienstvereinbarungen gelten fort. 

(5) Für neu einzustellende Beschäftigte gelten bis zum Abschluss eigener kollektiver arbeitsrecht-
licher Regelungen die arbeits- und tarifvertraglichen Bestimmungen des Landes. 

(6) Die beim Land in einem Beamten-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegten Zeiten 
werden bei einem Wechsel zur Stiftungsuniversität bis zum 31. Dezember 2017 von der Stiftungs-
universität so angerechnet, als ob sie bei ihr zurückgelegt worden wären. Entsprechendes gilt für 
die Anrechnung der bei der Stiftungsuniversität zurückgelegten Zeiten bei einem Wechsel in den 
Landesdienst. Die Beschäftigten der Stiftungsuniversität dürfen Einrichtungen und Angebote des 
Landes im gleichen Umfang und zu gleichen Bedingungen in Anspruch nehmen wie Bedienstete 
der anderen Hochschulen des Landes. 

(7) Die Stiftungsuniversität gewährleistet zur Sicherung der Ansprüche auf eine zusätzliche Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung der Beschäftigten, dass die für eine Beteiligungsvereinba-
rung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder aufgrund deren Satzung geforderten 
tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden und erhalten bleiben. 

(8) Die Kosten der Versorgungsleistungen der ab 1. Januar 2008 aus dem Dienst der Stiftungs-
universität ausscheidenden Beamtinnen und Beamten, der Beiträge zur Nachversicherung und 
der Beihilfeleistungen übernimmt das Land solange und in dem Umfang, wie das bei anderen 
Hochschulen des Landes erfolgt. Soweit der Umfang des bestehenden Stellenplans ausgeweitet 
wird, sind kostendeckende Zahlungen an das Land zu leisten. 

(9) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Präsidentin oder des Präsidenten ist die Vor-
sitzende oder der Vorsitzende des Hochschulrates. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
des übrigen Hochschulpersonals ist die Präsidentin oder der Präsident. 

(10) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit der für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Minis-
terin oder dem hierfür zuständigen Minister und der Stiftungsuniversität Zuständigkeiten ein-
schließlich der Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten der Beihilfe, Besoldung und 
Versorgung auf eine andere Stelle zu übertragen. 
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§ 96  

Wirtschaftsplan und Wirtschaftsführung 

(1) Die Stiftungsuniversität hat rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirt-
schaftsplan nach den Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung aufzustellen. Dem Wirtschaftsplan 
ist als Anlage ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sowie eine Übersicht über die 
vorhandenen Arbeitnehmer und ihre Eingruppierung beizufügen. 

(2) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich nach kaufmännischen Grunds-
ätzen. Auf den Jahresabschluss sind die Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbu-
ches über große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs sowie 
des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (RGBl. I S. 437), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.08.2020 (BGBl. I S. 1874), sinngemäß anzuwenden. Auf die Prü-
fung des Jahresabschlusses sind die Prüfungsgrundsätze des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), entsprechend anzuwenden. Das Rechnungswesen muss 
eine Kosten- und Leistungsrechnung umfassen, die die Bildung von Kennzahlen für die Budget-
berechnung und hochschulübergreifende Zwecke ermöglicht. 

(3) Ertragsüberschüsse verbleiben der Stiftungsuniversität uneingeschränkt zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Zu den Erträgen gehören auch die Leistungen des Landes. 

(4) Kredite dürfen über einen Betrag in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro nur mit Zustimmung 
des Ministeriums aufgenommen werden. 

(5) Der Stiftungsuniversität stehen sämtliche Einnahmen, die ihr von Dritten zufließen, insbeson-
dere Entgelte, Gebühren, Beiträge, Drittmittel, unentgeltliche Zuwendungen und Versicherungs-
leistungen sowie deren Erträge, zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung und dürfen bei der 
Bemessung der jährlichen Finanzhilfe oder sonstiger Leistungen des Landes nicht angerechnet 
werden. Die daraus finanzierten Maßnahmen bleiben bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität 
außer Betracht. 

(6) § 10 findet keine Anwendung. Die Hessische Landeshaushaltsordnung findet mit Ausnahme 
der § 26 Abs. 3, § 37, § 38 Abs. 1, der §§ 41 und 111 keine Anwendung, soweit in sonstigen 
Gesetzen nichts anderes geregelt ist. Die Genehmigungen nach § 108 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung erteilt der Wirtschafts- und Finanzausschuss. 

(7) Für Verbindlichkeiten der Stiftungsuniversität haftet neben dieser auch das Land unbe-
schränkt, wenn und soweit die Befriedigung aus dem Vermögen der Stiftungsuniversität nicht 
erlangt werden konnte (Gewährträgerschaft). 

§ 97  

Hochschule für Bildende Künste – Städelschule 

(1) Die Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse der an der Hochschule für Bildende Künste – Stä-
delschule (nachfolgend als Städelschule bezeichnet) als Anstalt des öffentlichen Rechts tätigen 
Beschäftigten werden ab dem 1. Januar 2019 von der Städelschule als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts unverändert fortgeführt. Betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass des Formwech-
sels der Städelschule in eine Körperschaft sind ausgeschlossen, Dienstvereinbarungen gelten 
fort. Für neu einzustellende Beschäftigte gelten die arbeits- und tarifvertraglichen Bestimmungen 
des Landes mit Ausnahme des § 25 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes 
Hessen (TV-H). Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung, die derjenigen nach § 25 TV-H im Wesentlichen gleichwertig ist. Die Beschäftig-
ten der Städelschule dürfen Angebote und Einrichtungen des Landes im gleichen Umfang und zu 
gleichen Bedingungen in Anspruch nehmen wie Bedienstete der anderen Hochschulen des Lan-
des. 
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(2) Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Präsidentin oder des Präsidenten ist die oder der Vorsit-
zende des Hochschulrats. Vorgesetzte oder Vorgesetzter des übrigen Hochschulpersonals ist die 
Präsidentin oder der Präsident. Zur Begründung des Arbeitsverhältnisses mit der Präsidentin o-
der dem Präsidenten wird die Städelschule durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Hochschulrats vertreten. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Ministeri-
ums. 

(3) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes können vom Senat im Einvernehmen mit dem Prä-
sidium für folgende Bereiche abweichende Regelungen getroffen werden: 

1. von der Organisationsstruktur und den Bezeichnungen der Organe nach den §§ 36 bis 55, mit 
Ausnahme der §§ 37 bis 40, durch die Grundordnung, die der Genehmigung des Ministeriums 
bedarf, 

2. von dem Berufungsverfahren nach § 69 durch Satzung, 

3. von der aufgrund des § 76 erlassenen Rechtsverordnung durch Satzung, 

4. von der Qualitätssicherung nach § 14 Abs. 1 durch Satzung. 

Die Satzungen nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 bedürfen der Genehmigung des Hochschulrats. 

(4) Die Studierenden der Städelschule sind verpflichtet, Beiträge zur Finanzierung des Verpfle-
gungsbetriebs der Städelschule und sonstiger der Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, ge-
sundheitlichen, sportlichen und kulturellen Belange der Studierenden dienender Einrichtungen 
und Maßnahmen der Städelschule zu leisten. Die Beiträge werden aufgrund einer Satzung des 
Senats der Städelschule erhoben, die der Genehmigung des Hochschulrats bedarf. Sie sollen die 
Beiträge der Studierenden der anderen Hochschulen des Landes zu den Studentenwerken nicht 
wesentlich übersteigen. 

(5) Von den §§ 83 bis 87 können durch Satzung des Senats der Städelschule, die der Genehmi-
gung des Hochschulrats bedarf, abweichende Regelungen getroffen werden. Für den Satzungs-
beschluss ist zusätzlich die Stimmenmehrheit der Senatsmitglieder nach § 42 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 
erforderlich. 

§ 98  

Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel 

(1) Die Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel (nachfolgend als Kunsthochschule 
Kassel bezeichnet) nimmt die Aufgaben nach § 4 Abs. 2 im Rahmen der Universität Kassel wahr. 
Ihr werden die für sie vorgesehenen Sachmittel zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Forschung 
und Lehre durch die Universität Kassel zur Bewirtschaftung übertragen; die Gesamtverantwor-
tung der Universität Kassel nach § 10 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 

(2) Organe der Kunsthochschule Kassel sind der Kunsthochschulrat, das Rektorat und die Rek-
torin oder der Rektor. Diese Organe werden gebildet mit dem Ziel der teilautonomen Wahrneh-
mung von Aufgaben nach § 4 Abs. 2 einer Kunsthochschule im Rahmen der Universität Kassel. 

(3) Der Kunsthochschulrat nimmt für die Kunsthochschule die Aufgaben nach § 50 wahr, die 
Bestimmungen über den Fachbereichsrat gelten entsprechend. Dem Kunsthochschulrat gehören 
abweichend von § 50 zehn Mitglieder der Professorengruppe, fünf Studierende, drei wissen-
schaftlich-künstlerische Mitglieder und ein administrativ-technisches Mitglied an. 

(4) Das Rektorat leitet die Kunsthochschule und nimmt die Aufgaben nach § 51 wahr. Dem Rek-
torat gehören die Rektorin oder der Rektor sowie zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Rektorin 
oder des Rektors, die aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren der Kunsthochschule 
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gewählt werden, an; für die Amtszeit der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gilt § 51 Abs. 4 
entsprechend. Über die Geschäftsverteilung und Vertretung entscheidet die Rektorin oder der 
Rektor, im Übrigen gilt § 44 Abs. 4 entsprechend. 

(5) Die Rektorin oder der Rektor nimmt für den Bereich der Kunsthochschule die Aufgaben nach 
§ 52 wahr, führt den Vorsitz im Kunsthochschulrat und vertritt die Kunsthochschule in allen künst-
lerischen, gestalterischen, kunstpädagogischen und kunstwissenschaftlichen Belangen gegen-
über dem Ministerium und nach außen. Sie oder er wird aus dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren der Kunsthochschule für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und nimmt die Auf-
gaben im Rahmen des Dienstverhältnisses als Professorin oder Professor wahr. Der Wahlvor-
schlag bedarf der Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten der Universität Kassel. 

(6) Abweichend von Abs. 5 kann der Kunsthochschulrat im Einvernehmen mit dem Präsidium der 
Universität Kassel eine hauptberufliche Wahrnehmung der Funktion der Rektorin oder des Rek-
tors beschließen. Die Präsidentin oder der Präsident schreibt die Stelle rechtzeitig öffentlich aus. 
Gewählt werden kann, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt, eine mehrjährige 
verantwortliche Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Kultur mit Führungserfahrung nachweisen 
kann sowie künstlerische, gestalterische, kunstpädagogische oder kunstwissenschaftliche Aus-
bildungsbereiche aus eigener Anschauung kennt. Die Rektorin oder der Rektor wird in der Regel 
in ein Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von vier Jahren mit der Möglichkeit der Verlänge-
rung im Falle einer Wiederwahl berufen; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis nicht vorliegen, kann ein Arbeitsverhältnis begründet werden. Bei 
Erfüllen der Einstellungsvoraussetzungen nach § 68 wird für die Rektorin oder den Rektor eine 
an die Amtszeit gebundene Professur auf Zeit eingerichtet, deren Gesamtdauer abweichend von 
§ 67 Abs. 5 acht Jahre nicht überschreiten darf. Die Bestellung der gewählten Person zur Rektorin 
oder zum Rektor erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten der Universität Kassel. Das 
Nähere zum Besetzungsverfahren und zu den Einstellungsvoraussetzungen regelt die Universität 
Kassel durch Satzung. 

(7) Der Kunsthochschulrat kann die Rektorin oder den Rektor mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder abwählen, wenn die Präsidentin oder der Präsident der Universität Kassel die-
sem Antrag vor der Beschlussfassung über die Abwahl zugestimmt hat. 

(8) Zur Weiterentwicklung der Teilautonomie können der Kunsthochschule durch die Grundord-
nung weitere Aufgaben übertragen werden; die Gesamtverantwortung der Universität nach § 10 
Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 

ZEHNTER TEIL 
Nichtstaatliche Hochschulen 

§ 99  

Staatliche Anerkennung 

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft des Landes stehen, dürfen nur mit staat-
licher Anerkennung des Ministeriums als Hochschulen betrieben werden. 

(2) Träger einer nichtstaatlichen Hochschule ist, wem ihr Handeln rechtlich zuzurechnen ist. Be-
treiber einer nichtstaatlichen Hochschule sind die natürlichen und juristischen Personen, die ihren 
Träger wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich maßgeblich prägen. 

(3) Die staatliche Anerkennung kann erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass die Bildungsein-
richtung 

1. Lehre, Studium und Forschung oder Kunstausübung auf Hochschulniveau wahrnimmt, insbe-
sondere nur 
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a) zum Studium zugelassen wird, wer die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entspre-
chende staatliche Hochschule erfüllt, 

b) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beschäftigt werden, die die Einstellungsvoraus-
setzungen an staatlichen Hochschulen erfüllen und unter maßgeblicher Mitwirkung von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern in einem transparenten Verfahren ausgewählt 
worden sind, das wissenschaftlichen Standards entspricht, 

c) entsprechend § 14 Abs. 2 akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten wer-
den, 

2. die Wissenschaftsfreiheit dadurch sicherstellt, dass 

a) Betreiber, Träger und Hochschule unter Trennung ihrer Aufgabenbereiche einen gegensei-
tigen Interessenausgleich verbindlich absichern; dabei sind die Rechte der bekenntnisge-
bundenen Träger zu berücksichtigen, 

b) akademische Funktionsträger der Hochschule nicht zugleich Funktionen beim Betreiber 
wahrnehmen, 

c) die Kompetenzen der Hochschulorgane transparent und eindeutig geregelt sind, 

d) die Hochschullehrer eigenverantwortlich Lehre, Forschung und Kunstausübung durchfüh-
ren können, 

e) eine akademische Selbstverwaltung besteht, in der Lehre und Forschung sowie Kunstaus-
übung unter angemessener Berücksichtigung der verschiedenen Beteiligten eigenverant-
wortlich organisiert und geregelt werden, 

f) die rechtliche Stellung der Hochschullehrer gesichert ist, 

g) die Hochschulgremien im akademischen Kernbereich von Lehre und Forschung ohne Mit-
wirkung von Funktionsträgern des Betreibers beraten und beschließen können und 

h) die Inhaber akademischer Leitungsämter in angemessenen Zeiträumen neu benannt wer-
den, 

3. die zu ihrer Aufgabenwahrnehmung nötige personelle, sächliche und finanzielle Mindestaus-
stattung sicherstellt, insbesondere,  

a) ihre Lehrangebote zu angemessenen Anteilen von hauptberuflich beschäftigten Hochschul-
lehrern und nichtprofessoralem Lehrpersonal erbringt, 

b) über eine Anzahl von Hochschullehrern verfügt, die eine angemessene Aufgabenerfüllung 
ermöglicht, 

c) von ihrer Größe und Ausstattung her wissenschaftlichen und künstlerischen Diskurs ermög-
licht und 

d) nach ihrer Mindestausstattung und ihren strukturellen Rahmenbedingungen eine ihrer Auf-
gabenwahrnehmung angemessene, auf Dauer angelegte Gestaltung und Durchführung 
des Lehr- und Studienbetriebs sowie von Forschung, Kunstausübung und Verwaltung er-
möglicht, insbesondere ausreichenden Zugang zu fachbezogenen Medien, 

4. ausreichende Vorkehrungen trifft, um den aufgenommenen Studierenden eine geordnete Be-
endigung ihres Studiums zu ermöglichen, 

5. keine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern fördert. 
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(4) Das Promotionsrecht kann einer nichtstaatlichen Hochschule verliehen werden, wenn 

1. sie auf der Grundlage von Forschungsschwerpunkten ein erkennbares wissenschaftliches 
Profil entwickelt hat, das an andere Hochschulen anschlussfähig ist, 

2. die an der Hochschule erbrachten Forschungsleistungen der Professorinnen und Professoren 
sowie die Forschungsbasierung der Studiengänge den für promotionsberechtigte staatliche 
Hochschulen geltenden Maßstäben entsprechen und 

3. die Hochschule über ein geregeltes, transparentes Promotionsverfahren verfügt. 

(5) Das Habilitationsrecht kann einer nichtstaatlichen Hochschule verliehen werden, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 4 vorliegen und sichergestellt ist, dass mit der Habilitation die wissen-
schaftliche und pädagogische Eignung für eine Professur in einem bestimmten Fachgebiet an 
Universitäten förmlich festgestellt werden kann. 

(6) Mit der Anerkennung erhält die Hochschule das Recht, auf privatrechtlicher Grundlage einen 
Studien- und Prüfungsbetrieb durchzuführen, der mit einem akademischen Grad abschließt; § 26 
gilt entsprechend. Die Anerkennung kann befristet und mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den; sie erstreckt sich auch auf die Namensführung der Hochschule. Die Studiengänge und die 
verliehenen Grade bedürfen der Akkreditierung entsprechend § 14 Abs. 2. Vor der Aufnahme des 
Studienbetriebs in einem neuen Studiengang ist das Ministerium zu unterrichten; es kann Aufla-
gen erteilen. 

(7) Die nichtstaatlichen Hochschulen berichten dem Ministerium jährlich über die Eckdaten ihrer 
Tätigkeit, insbesondere im Hinblick auf das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen. 

(8) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre Verleihung nicht mehr 
vorliegen oder nachträglich Tatsachen bekannt werden, die eine Versagung der Anerkennung 
zur Folge gehabt hätten. 

(9) Staatliche oder staatlich anerkannte Hochschulen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union dürfen betrieben werden, soweit sie ihre im Herkunftsstaat anerkannte Ausbildung 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes anbieten, ihre im Herkunftsstaat anerkannten Grade verlei-
hen und diese Tätigkeit in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen des Herkunfts-
staates steht. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 ist dem Ministerium nachzuwei-
sen und wird vor Aufnahme des Betriebs durch dieses festgestellt. Satz 1 gilt entsprechend für 
staatlich anerkannte Hochschulen aus anderen Bundesländern. 

§ 100  

Anerkennungsverfahren und Akkreditierung 

(1) Vor der Entscheidung über die staatliche Anerkennung soll das Ministerium eine gutachterli-
che Stellungnahme einer für die Akkreditierung geeigneten Einrichtung (Akkreditierungseinrich-
tung) einholen, in der das eingereichte Konzept für die geplante nichtstaatliche Hochschule an-
hand der in § 99 Abs. 3 genannten Kriterien bewertet wird (Konzeptprüfung). Darüber hinaus 
kann in regelmäßigen Abstanden die gutachterliche Stellungnahme einer Akkreditierungseinrich-
tung eingeholt werden, mit der das Vorliegen der in § 99 Abs. 3 genannten Kriterien bei staatlich 
anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen überprüft wird (institutionelle Akkreditierung und 
Reakkreditierung). Vor Verleihung des Promotionsrechts und Habilitationsrechts an eine nicht-
staatliche Hochschule soll eine gutachterliche Stellungnahme einer Akkreditierungseinrichtung 
zur Überprüfung der in § 99 Abs. 4 genannten Kriterien für die Verleihung des Promotionsrechts 
(Promotionsrechtsverfahren) und der in § 99 Abs. 5 genannten Kriterien für die Verleihung des 
Habilitationsrechts eingeholt werden. 



- 69 - 
 

/ 70 

(2) Der Träger der nichtstaatlichen Hochschule wirkt bei der Erarbeitung der gutachterlichen Stel-
lungnahmen nach Abs. 1 mit. Die vom Ministerium beauftragte Akkreditierungseinrichtung setzt 
eine Gutachterkommission ein, die mehrheitlich mit externen, unabhängigen, fachlich einschlägig 
qualifizierten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern besetzt sein muss, darunter mindes-
tens eine Professorin oder ein Professor einer nichtstaatlichen Hochschule und ein studentisches 
Mitglied. Die nichtstaatliche Hochschule, ihr Träger, ihr Betreiber sowie das Ministerium erhalten 
Gelegenheit, vor der abschließenden Entscheidung über die Akkreditierung zu dem Gutachten 
Stellung zu nehmen. Für Streitfälle richtet die Akkreditierungseinrichtung eine interne Beschwer-
destelle ein, die mit drei externen Wissenschaftlern besetzt ist, und regelt das Verfahren ein-
schließlich der einzuhaltenden Fristen. Die abschließende Entscheidung über die Akkreditierung 
setzt die Zustimmung zumindest eines mehrheitlich mit externen Hochschullehrern besetzen Gre-
miums der Akkreditierungseinrichtung voraus. In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 und 3 ist der we-
sentliche Inhalt der gutachterlichen Stellungnahme zu veröffentlichen. 

(3) Mit der gutachterlichen Stellungnahme berichtet die Akkreditierungseinrichtung dem Ministe-
rium, ob die nichtstaatliche Hochschule im Wesentlichen den Voraussetzungen des § 99 Abs. 3, 
4 oder 5 entspricht. Sie benennt hinreichend bestimmt die Punkte, in denen die nichtstaatliche 
Hochschule diesen Anforderungen nicht oder nur eingeschränkt gerecht wird. Sie kann die Ak-
kreditierung oder Reakkreditierung von der Behebung von Mängeln innerhalb von angemessenen 
Fristen abhängig machen. Akkreditierungen und Reakkreditierungen werden in der Regel auf 
mindestens fünf Jahre befristet. 

(4) Die gutachterliche Stellungnahme erweitert durch die im Verfahren erbrachte sachverständige 
Bewertung die Erkenntnisgrundlagen des Ministeriums. Sie nimmt dessen Entscheidung im An-
erkennungsverfahren weder ganz noch teilweise vorweg. 

(5) Für die in Abs. 1 genannten Akkreditierungsverfahren werden Auslagen nach § 9 des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes erhoben. Für die Durchführung der Akkreditierungsverfahren 
kann eine Vorausleistung auf die Auslagen gefordert werden. Die Durchführung der Akkreditie-
rungsverfahren kann von der Vorausleistung abhängig gemacht werden. Das Recht zur Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung des Anerkennungsverfahrens bleibt unberührt. 

§ 101  

Lehrende an nichtstaatlichen Hochschulen 

(1) Die Beschäftigung von Lehrenden an nichtstaatlichen Hochschulen ist dem Ministerium vor 
Aufnahme der Lehrtätigkeit anzuzeigen. Die Beschäftigung ist durch das Ministerium zu untersa-
gen, wenn die Anforderungen des § 99 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b nicht erfüllt werden oder Tatsachen 
vorliegen, die bei Lehrkräften an staatlichen Hochschulen die Entlassung oder die Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis rechtfertigen würden. 

(2) Das Ministerium kann hauptberuflich Lehrenden, die die Voraussetzungen des § 68 oder des 
§ 70 Abs. 3 oder 5 erfüllen, für die Dauer der Beschäftigung die Bezeichnung „Professorin an ..." 
oder „Professor an ..." (Bezeichnung der nichtstaatlichen Hochschule) verleihen. Das Ministerium 
kann auf Antrag der Hochschule gestatten, dass eine nach Satz 1 verliehene Bezeichnung nach 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses weitergeführt wird. 

§ 102  

Außerplanmäßige Professur, Honorarprofessur 

Die §§ 31 und 79 sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Verleihung der 
Bezeichnungen durch das Ministerium auf Vorschlag des Hochschulgremiums erfolgt, das die 
Aufgaben des Senats einer Hochschule des Landes wahrnimmt. Die zu verleihende Bezeichnung 
im Fall des § 31 lautet „außerplanmäßige Professorin an…“ oder „außerplanmäßiger Professor 
an…“ (Bezeichnung der nichtstaatlichen Hochschule). 
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§ 103  

Staatliche Finanzhilfe 

Das Land kann Trägern staatlich anerkannter nichtstaatlicher Hochschulen Beihilfen zu den 
Vergütungskosten ihrer Lehrkräfte gewähren, wenn 

1. ein besonderes Interesse des Landes an einer Förderung festgestellt wird, 

2. der anerkannte Studiengang in Übereinstimmung mit der Entwicklungsplanung für die Hoch-
schulen des Landes steht, 

3. die Voraussetzungen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit erfüllt sind und 

4. für einen Teil der besonders befähigten Studierenden Stipendien vorgesehen sind. 

Die Höhe der Finanzhilfe und die von der Hochschule zu erbringenden Leistungen sind in 
einer Vereinbarung festzulegen. Eine Vereinbarung, die über das laufende Haushaltsjahr hinaus 
Zuwendungen festlegt, bedarf der Zustimmung des Landtags. 

§ 104  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine Einrichtung des Bildungswesens ohne die nach diesem Gesetz erforderliche Anerken-
nung in Hessen errichtet oder betreibt, 

2. die Bezeichnungen Universität, Fachhochschule, Kunsthochschule, Gesamthochschule oder 
Hochschule allein oder in Wortverbindungen im Zusammenhang mit einer Bildungseinrichtung 
führt, ohne hierzu aufgrund einer Anerkennung nach § 99 berechtigt zu sein, 

3. einer aufgrund dieses Gesetzes erteilten vollziehbaren Auflage oder Anordnung zuwiderhan-
delt, 

4. entgegen § 101 Abs. 1 Satz 1 an einer nichtstaatlichen Hochschule Lehrende beschäftigt, 
deren Einstellung dem Ministerium nicht angezeigt worden ist, 

5. akademische Grade verleiht oder vorgibt, verleihen zu dürfen, ohne hierzu aufgrund gesetzli-
cher Regelungen ermächtigt zu sein. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 bis 3 können mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro, 
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 4 und 5 mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet 
werden. 

ELFTER TEIL 
Schlussbestimmungen 

§ 105  

Verträge mit den Kirchen und 

Rechtsstellung der kirchlichen theologischen Hochschulen 

Die Verträge mit den Kirchen und die Rechtsstellung der kirchlichen theologischen Hochschu-
len bleiben unberührt. Soweit den Hochschulen durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes Zuständigkeiten für Maßnahmen übertragen worden sind, bei denen aufgrund der in 
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Satz 1 genannten Verträge eine Beteiligung der Kirchen erforderlich ist, erfolgt diese über das 
Ministerium. Für die Anerkennung als staatlich anerkannte Hochschule gelten die §§ 99, 103 
und 104 entsprechend. 

§ 106  

Verleihungsform 

Die Verleihung von akademischen Graden, die Zuerkennung der Habilitation und die Verlei-
hung der Bezeichnung „Privatdozentin“ oder „Privatdozent“, „außerplanmäßige Professorin“ oder 
„außerplanmäßiger Professor“ sowie „Professorin“ oder „Professor“ in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. 

§ 107  

Gebührenfreiheit 

Die Hochschulen des Landes und ihre Studierendenschaften sind von der Zahlung der Ge-
bühren, die die Behörden des Landes Hessen, die ordentlichen Gerichte und die Justizverwal-
tungsbehörden erheben, in demselben Umfang wie Behörden des Landes Hessen befreit. 

§ 108  

Ministerium 

Ministerium nach diesem Gesetz ist das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium. 

§ 109  

Übergangsvorschriften 

(1) Beschäftigte nach § 73 des Hessischen Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. November 2007 (GVBl. I S. 710, 891) verbleiben in ihren bisherigen Beschäfti-
gungsverhältnissen. 

(2) § 200 des Hessischen Beamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Ja-
nuar 1989 (GVBl. I S. 25) findet für den dort genannten Personenkreis weiterhin Anwendung. Die 
für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung H, die sich aus 
den für Hessen geltenden Besoldungsanpassungen ergeben, im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen bekanntzumachen. 

(3) Für den Status und die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren, deren Berufungsverfahren bis zum Ablauf des 9. Dezember 2015 eingeleitet wur-
den, gelten die §§ 32, 60, 63 und 64 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (GVBl. S. 435), in der 
am 9. Dezember 2015 geltenden Fassung. Sie erhalten unter der Voraussetzung des § 64 Abs. 4 
Satz 2 des Hessischen Hochschulgesetzes in der am 9. Dezember 2015 geltenden Fassung ab 
dem Zeitpunkt der ersten Verlängerung des Beamtenverhältnisses auf Zeit eine nicht ruhegeh-
altfähige Zulage nach Anlage VII des Hessischen Besoldungsgesetzes. 

(4) Für den Status und die Arbeitsverhältnisse der bis zum Ablauf des 9. Dezember 2015 einge-
stellten studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskräfte gelten die §§ 32 und 75 des Hessischen 
Hochschulgesetzes in der am 9. Dezember 2015 geltenden Fassung. 
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(5) Bis zum Erlass von Satzungen nach § 23 Abs. 6, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2022, können die Hochschulen elektronische Fernprüfungen auf der Grundlage der Verordnung 
über die Durchführung elektronischer Fernprüfungen vom 8. Dezember 2020 (GVBl. 2020, 944) 
durchführen. Mit dem Inkrafttreten von Satzungen nach § 23 Abs. 6 gehen deren Bestimmungen 
den Regelungen der Verordnung nach Satz 1 vor. 

§ 110  

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Hessische Hochschulgesetz vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (GVBl. S. 435), wird aufgehoben 

§ 111  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Artikel 2 2) 

Gesetz über die Studierendenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen 

§ 1  

Rechtsform 

Die Studierendenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen sind rechtsfähige An-
stalten des öffentlichen Rechts. 

§ 2  

Studierendenwerke 

 Es bestehen folgende Studierendenwerke: 

1. Studierendenwerk Darmstadt für die Technische Universität Darmstadt und für die Hoch-
schule Darmstadt, 

2. Studierendenwerk Frankfurt am Main für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt 
am Main, für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, für die 
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, für die Frankfurt University of Applied Sci-
ences, für die Hochschule RheinMain und für die Hochschule Geisenheim, 

3. Studierendenwerk Kassel für die Universität Kassel, 

4. Studierendenwerk Gießen für die Justus-Liebig-Universität Gießen, für die Technische Hoch-
schule Mittelhessen und für die Hochschule Fulda, 

5. Studierendenwerk Marburg für die Philipps-Universität Marburg. 

                                                
2 FFN 70-241 
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§ 3  

Aufgaben 

(1) Aufgabe der Studierendenwerke ist die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche, sportliche 
und kulturelle Förderung der Studierenden. Die Studierendenwerke berücksichtigen die beson-
deren Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern, Studierenden mit Behinderung und ausländi-
schen Studierenden. Sie fördern die Vereinbarkeit von Studium und Familie sowie Studium und 
Behinderung. 

(2) Der Förderung von Studierenden können insbesondere folgende Bereiche, Einrichtungen und 
Maßnahmen dienen: 

a) Verpflegungsbetriebe, 

b) studentisches Wohnen, 

c) Förderung kultureller, sportlicher und sozialer Interessen, 

d) Kinderbetreuung, 

e) Gesundheitsförderung und Beratung, 

f) soziale Betreuung ausländischer Studierender, 

g) Beratung und Betreuung der Studierenden in Fragen der Organisation des Studiums jen-
seits des Lehrbetriebs sowie der Studienfinanzierung. 

(3) Ausschließlich den Studierendenwerken obliegt die Durchführung des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952, 
2012 I S. 197), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2020 (BGBl. I S. 2416), im 
Hochschulbereich und des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. August 2020 (BGBI. I S. 1936), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. No-
vember 2020 (BGBI. I S. 2466). 

(4) Die Studierendenwerke dürfen sich darüber hinaus wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentli-
che Zweck die Betätigung rechtfertigt, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemes-
senen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Studierendenwerks und zum voraussichtlichen Be-
darf steht und der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann. Die Studierendenwerke gestatten ihren Bediensteten und den Be-
diensteten der ihnen zugeordneten Hochschulen die Nutzung ihrer Verpflegungseinrichtungen. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Abs. 1 bis 4 können sich die Studierendenwerke Dritter 
bedienen, sich an Unternehmen beteiligen und selbst Unternehmen gründen. Dabei stellt das 
Studierendenwerk das Prüfungsrecht des Hessischen Rechnungshofs nach § 111 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 1999 (GVBl. 
I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), sicher. Die Haftung der 
Studierendenwerke ist in den Fällen des Satz 3 auf die Einlage oder den Wert des Geschäftsan-
teils zu beschränken. Die für die Aufgaben nach den Abs. 1 bis 3 geltende Gewährträgerhaftung 
des Landes Hessen für die Studierendenwerke ist insoweit ausgeschlossen. 

(5) Die Studierendenwerke können eigene Tarifvertragsregelungen abschließen, sofern diese 
mindestens 25 Prozent der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfassen. 

(6) Die Studierendenwerke regeln mit den jeweils zugeordneten Hochschulen in Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen den gewünschten Umfang und die Qualität der zu erbringenden Leistun-
gen; jedes Studierendenwerk soll eine gemeinsame Vereinbarung mit den Hochschulen abschlie-
ßen, die ihm zugeordnet sind. Die Studierendenwerke und die Hochschulen sind bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zur engen Zusammenarbeit verpflichtet. Sie regeln ihre Zusammenarbeit durch 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung. 
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(7) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird 
ermächtigt, den Studierendenwerken nach Anhörung der betroffenen Hochschulen, Studieren-
denwerke und Studierendenschaften im Wege der Rechtsverordnung weitere Aufgaben nach 
Abs. 1 zu übertragen. Hierbei ist die Finanzierung zu regeln. 

(8) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die von einem Studierendenwerk wahrzunehmenden Auf-
gaben, auf Antrag einer Hochschule, in Teilen oder insgesamt einer Hochschule, einem anderen 
Studierendenwerk oder privaten Dritten zu übertragen. Die Betreuung und Förderung der nicht 
durch die Aufgabenübertragung betroffenen Studierenden muss weiterhin sichergestellt bleiben 
und die Finanzierung geregelt sein. Die jeweils betroffenen Studierendenwerke, Hochschulen und 
Studierendenschaften sind vor der Übertragung zu hören.  

(9) Die Studierendenwerke sind von der Zahlung von Gebühren, die die Behörden des Landes 
Hessen, die ordentlichen Gerichte und die Justizverwaltungsbehörden erheben, in demselben 
Umfang wie Behörden des Landes Hessen befreit.  

§ 4  

Organe 

Organe der Studierendenwerke sind: 

1. der Verwaltungsrat, 

2. die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. 

§ 5  

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Dem Verwaltungsrat gehören an: 

1. die Präsidentin oder der Präsident der Universität, 

2. eine Professorin oder ein Professor der Universität, 

3. zwei Studierende der Universität, 

4. zwei Bedienstete des Studierendenwerks. 

(2) Dem Verwaltungsrat des Studierendenwerks Darmstadt gehören ferner an: 

1. die Präsidentin oder der Präsident der Hochschule Darmstadt, 

2. eine Studierende oder ein Studierender der Hochschule Darmstadt. 

(3) Dem Verwaltungsrat des Studierendenwerks Frankfurt am Main gehören ferner an: 

1. die Präsidentin oder der Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences, der Hoch-
schule RheinMain und der Hochschule Geisenheim, 

2. die Präsidentin oder der Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
am Main oder der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, die oder der sich von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten der jeweils anderen Hochschule vertreten lassen kann, 
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3. eine weitere Professorin oder ein weiterer Professor der Johann-Wolfgang-Goethe-Universi-
tät, 

4. jeweils eine Studierende oder ein Studierender der Frankfurt University of Applied Sciences 
und der Hochschule RheinMain, 

5. eine Studierende oder ein Studierender der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt am Main oder der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main in turnusmäßigem 
Wechsel und 

6. eine Studierende oder ein Studierender der Hochschule Geisenheim. 

(4) Dem Verwaltungsrat des Studierendenwerks Gießen gehören ferner an: 

1. die Präsidentin oder der Präsident der Hochschule Fulda und der Technischen Hochschule 
Mittelhessen, 

2. jeweils eine Studierende oder ein Studierender der Hochschule Fulda und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident einer Hochschule kann sich von einem anderen Mitglied 
des Präsidiums vertreten lassen. Die Professorin oder der Professor wird von den Präsidien der 
zugeordneten Hochschulen benannt. Die Studierenden werden von den Präsidien der jeweiligen 
Studierendenparlamente benannt. Die Bediensteten werden vom jeweiligen Personalrat benannt. 
Die Präsidentin oder der Präsident der Universität führt den Vorsitz des Verwaltungsrats. 

(6) Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt für zwei Jahre. Im Falle des vorzeitigen 
Ausscheidens ist eine Nachbenennung möglich. 

(7) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer sowie die Stellvertreterin oder der Stellvertre-
ter nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teil. Die Geschäftsfüh-
rerin oder der Geschäftsführer hat ein Antragsrecht. Die Hinzuziehung Sachkundiger zur Bera-
tung ist nach Maßgabe der Geschäftsordnung möglich. Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind 
nicht öffentlich. 

§ 6  

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat trifft Entscheidungen, die strategischer Natur sind und über die gewöhnli-
che Geschäftsführungstätigkeit hinausgehen. Aufgabe des Verwaltungsrats ist darüber hinaus: 

1. Erlass der Satzung des Studierendenwerks, 

2. Erlass der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats, 

3. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers, 

4. Aufstellung und Überwachung der Richtlinien für die Arbeit der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers, 

5. Beschluss eines ausgeglichenen Wirtschaftsplans, 

6. Bestellung des Wirtschaftsprüfers, 

7. Entgegennahme und Erörterung des Jahresberichts der Geschäftsführerin oder des Ge-
schäftsführers sowie Feststellung des Jahresabschlusses und Kenntnisnahme des Lagebe-
richts, 
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8. Beschluss über die Entlastung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers auf Basis 
des Prüfungsberichtes des Wirtschaftsprüfers, 

9. Erlass der Beitragsordnung, 

10. Festsetzung der Essenpreise in den Mensen und der Nutzungsentgelte für die Wohnheime 
und für andere Einrichtungen, 

11. Beschluss über den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und 
Grundstücksrechten, 

12. Beschluss über die Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften, 

13. Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen. 

(2) Der Verwaltungsrat hat die Tätigkeit der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers insbe-
sondere im Hinblick auf die Organisation, das Rechnungswesen sowie auf die Einhaltung der 
Grundsätze der Finanzierung und Wirtschaftsführung zu überwachen. Gegenüber der Geschäfts-
führerin oder dem Geschäftsführer wird das Studierendenwerk von der den Vorsitz des Verwal-
tungsrats führenden Person vertreten. 

§ 7  

Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Studierendenwerks 
in eigener Verantwortung. Sie oder er ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter des Personals; ihr oder 
ihm obliegt die Einstellung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eigener Ver-
antwortung. Sie oder er ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt und vertritt das Stu-
dierendenwerk gerichtlich und außergerichtlich. 

(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist an die Beschlüsse des Verwaltungsrats 
gebunden. Hält sie oder er einen Beschluss des Verwaltungsrats für rechtswidrig oder wegen 
fehlender Mittel für nicht vollziehbar, kann sie oder er diesen gegenüber dem Verwaltungsrat 
innerhalb von zwei Wochen schriftlich unter Angabe von Gründen beanstanden. Die Beanstan-
dung hat aufschiebende Wirkung. Der Verwaltungsrat hat über die Angelegenheit erneut zu be-
schließen. Wird eine Klärung oder Einigung nicht innerhalb von sechs Wochen erzielt, ist die 
Entscheidung des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums herbeizuführen. Die auf-
schiebende Wirkung bleibt bis zu einer Entscheidung nach Satz 5 bestehen. 

§ 8  

Wirtschaftsführung 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Studierendenwerke bestimmen sich 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Studierendenwerke haben durch eine Satzung und 
durch die tatsächliche Geschäftsführung zu gewährleisten, dass ihre wirtschaftlichen Betriebe 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgen. Die Betriebsführung hat so zu 
erfolgen, dass die Erlöse die Kosten, auch die kalkulatorischen Kosten, bei Gewinnverzicht de-
cken. Es ist eine angemessene Rücklage zu bilden; etwaige Überschüsse dürfen nur für sat-
zungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

(2) Das Geschäftsjahr der Studierendenwerke entspricht dem Haushaltsjahr des Landes. Für je-
des Geschäftsjahr ist rechtzeitig vor Beginn ein ausgeglichener Wirtschaftsplan aufzustellen, der 
aus Erfolgsplan, Finanzplan und Stellenübersicht besteht. Dabei sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
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(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften zum 
Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres aufgestellt und von einem öffentlich bestellten Wirtschafts-
prüfer geprüft. Die Prüfung erfolgt auch nach den für die Beteiligung der öffentlichen Hand gel-
tenden besonderen Prüfungsbestimmungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 
19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3122); der Jahresabschluss samt Prüfvermerk ist in den Hochschulen im Zuständigkeitsbe-
reich des jeweiligen Studierendenwerks zu veröffentlichen. 

(4) Der Hessische Rechnungshof ist berechtigt, den Jahresabschluss und die Wirtschaftsführung 
der Studierendenwerke zu prüfen. 

(5) Die Hessische Landeshaushaltsordnung findet nur Anwendung bei der haushaltsrechtlichen 
Behandlung der Erstattung der Verwaltungskosten in Auftragsangelegenheiten. 

(6) Die Überlassung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Gebäuden oder Gebäudeteilen des 
Landes oder seiner Hochschulen an die Studierendenwerke zum Zwecke der gesetzlichen Auf-
gabenerfüllung erfolgt unentgeltlich. Dies gilt auch für die Bestellung von Erbbaurechten. 

(7) Die Bauunterhaltung der Wohnheime obliegt den Studierendenwerken auch bei landeseige-
nen Gebäuden; in diesem Fall ist das Benehmen mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen herzustellen. 

(8) Für die Bauunterhaltung der Wohnheime soll eine zweckgebundene Erhaltungsrücklage in 
Höhe von jährlich 2 Prozent und für die Erneuerung des Mobiliars eine solche von 10 Prozent der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gebildet werden. Reicht das Jahresergebnis hierfür nicht 
aus, ist die Rücklagenzuführung entsprechend zu begrenzen und der Unterschiedsbetrag zum 
Rücklagen-Soll nachrichtlich zu vermerken. 

§ 9  

Finanzierung 

(1) Zur Finanzierung der Aufgaben der Studierendenwerke dienen: 

1. Einnahmen aus Wirtschaftsbetrieben, Wohnheimen und sonstigen Einrichtungen und Dienst-
leistungen, 

2. Beiträge der Studierenden, 

3. Zuschüsse des Landes nach Maßgabe seines Haushaltsplans, 

4. Erstattung der Kosten, die durch die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben entstehen, 

5. Zuwendungen Dritter sowie 

6. Darlehensaufnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 12. 

(2) Die Studierenden der Hochschulen des Landes sind verpflichtet, Beiträge zur Finanzierung 
der Aufgaben des Studierendenwerkes zu leisten. Die Beiträge werden aufgrund einer Beitrags-
ordnung erhoben, die der Verwaltungsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung beschließt. Die 
Beitragsordnung wird der Aufsichtsbehörde nach § 10 Abs. 1 übersandt und tritt einen Monat 
nach Zugang in Kraft, sofern die Aufsichtsbehörde nicht widerspricht. Diese kann widersprechen, 
wenn die beschlossene Höhe der Beiträge unter Berücksichtigung sonstiger Zuwendungen für 
die Erfüllung der Aufgaben nicht ausreicht oder nicht erforderlich ist; in diesem Fall kann die Auf-
sichtsbehörde die Festsetzung des angemessenen Beitrags verlangen. Wird ein solcher durch 
den Verwaltungsrat nicht festgesetzt, kann die Aufsichtsbehörde den Beitrag durch Beitragsord-
nung festsetzen. Sofern die Aufsichtsbehörde keinen Widerspruch beabsichtigt, kann sie die Frist 
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zum Inkrafttreten nach Satz 3 durch schriftliche Zustimmung zur Beitragsordnung verkürzen. Die 
in Kraft getretene Beitragsordnung ist von der Aufsichtsbehörde im Staatsanzeiger zu veröffent-
lichen. Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder der Rückmeldung fällig. Die jeweilige Hoch-
schule zieht die Beiträge unentgeltlich ein. 

(3) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium schließt mit den Studierendenwerken 
oder einer Einrichtung, welche die Betreuung und Förderung der Studierenden übernommen hat, 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen ab, die die gegenseitigen Verpflichtungen konkretisieren. In 
den Vereinbarungen nach Satz 1 sind auch Ziele und Maßgaben festzulegen, die der Effizienz-
steigerung und der Qualitätssicherung der Aufgabenerfüllung der Studierendenwerke oder der 
Einrichtungen nach Satz 1 dienen. 

(4) Als Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse des Landes dient der von 
einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresabschluss. 

§ 10  

Aufsicht 

(1) Die Studierendenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht des für das Hochschulwesen zustän-
digen Ministeriums. 

(2) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse und 
Maßnahmen beanstanden; es kann dabei eine Frist zur Abhilfe setzen. Beanstandete Beschlüsse 
und Maßnahmen dürfen nicht ausgeführt werden; sind sie bereits ausgeführt, kann das für das 
Hochschulwesen zuständige Ministerium anordnen, dass sie rückgängig gemacht werden. 

(3) Soweit Auftragsangelegenheiten nach § 3 Abs. 3 übertragen sind, unterstehen die Studieren-
denwerke der Fachaufsicht des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums. 

(4) Der Wirtschaftsplan einschließlich etwaiger Änderungen, der Jahresabschluss sowie die Sat-
zung sind dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium anzuzeigen. 

(5) Die Prüfungsrechte des Hessischen Rechnungshofs bleiben unberührt. 

§ 11  

Übergangsvorschriften 

Die Studierendenwerke sind berechtigt, die bisherige Bezeichnung „Studentenwerk“ 
nach § 2 des Gesetzes über die Studentenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen 
vom 26.Juni 2006 (GVBl. S. 345), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. September 2019 
(GVBI S.229), bis zum 31. Dezember 2023 fortzuführen. 

§ 12  

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gesetz über die Studentenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen wird 
aufgehoben. 

§ 13  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Artikel 3 3) 

Änderung des Hessischen Ingenieurgesetzes 

In § 1 Abs. 3 Satz 1 des Hessischen Ingenieurgesetzes vom 30. November 2015 (GVBl. S. 
457), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 950), wird die Angabe 
„§ 22 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (GVBl. S. 435),“ durch „§ 27 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

 

Artikel 4 4) 

Änderung des TUD-Gesetzes  

Das TUD-Gesetz vom 5. Dezember 2004 (GVBl. I S. 382), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 1. Oktober 2020 (GVBl. S. 714), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „26. Juni 2013 (GVBl. S. 447)“ durch „3. Mai 2018 
(GVBl. S. 82)“ ersetzt. 

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Das Ministerium übt die Aufsicht nach § 12 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] aus. § 13 Abs. 1 des 
Hessischen Hochschulgesetzes findet keine Anwendung.“ 

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Nr. 1 wird die Angabe „§ 63“ durch „§ 69“ ersetzt. 

bb)  In Nr. 2 wird die Angabe „§ 69“ durch „§ 76“ ersetzt. 

cc)  In Nr. 3 wird die Angabe „§ 12 Abs. 1“ durch „§ 14 Abs. 1“ ersetzt. 

dd)  In Nr. 4 wird die Angabe „13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622)“ durch „23. Juni 2018 
(GVBl. S. 330)“ ersetzt. 

d) Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „20. Juni 2005 (GVBl. I S. 532)“ durch „22. April 2021 
(GVBl. S. 230)“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 Abs. 1 sowie Abs.“ durch „§ 11 Abs. 1 und“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „21“ durch „25,5“ ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter „Der Hochschulrat“ durch „Die Findungskommission“ 
ersetzt. 

4. § 8 wird aufgehoben. 

                                                
3 Ändert FFN 50-51 
4 Ändert FFN 70-233 
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5. Die bisherigen §§ 9 und 10 werden die §§ 8 und 9 und in § 9 Satz 2 wird die Angabe „2022“ 
durch „2026“ ersetzt. 

Artikel 5 5) 

Änderung des Sozialberufeanerkennungsgesetzes 

§ 2 des Sozialberufeanerkennungsgesetzes vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I S. 614), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. August 2018 (GVBl. S. 362), wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 12 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 
(GVBl. S. 482),“ durch „§ 14 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]" ersetzt. 

b)  In Satz 2 wird die Angabe „§ 12“ durch „§ 14“ ersetzt. 

2. In Abs. 3 wird die Angabe „§ 16 Abs. 3 Satz 1“ durch „§ 20 Abs. 5 Satz 1 bis 3“ ersetzt. 

Artikel 6 6) 

Änderung des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien  

Das Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien vom 15. September 
2016 (GVBl. S. 162), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 482), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe „geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2014 
(GVBl. S. 250)" durch „zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 402)" ersetzt. 

2. Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium kann in besonders begründeten Fäl-
len die Frist nach Satz 1 auf Antrag um bis zu weitere drei Jahre verlängern." 

3. § 8 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 Abs. 2 Satz 1 und 4 bis 6 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] gilt entsprechend." 

4. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Als neue Nr. 4 wird eingefügt: 

„4. den Prüfungsrücktritt aus wichtigem Grunde und Nachteilsausgleich nach Abs. 3," 

b) Die bisherigen Nr. 4 und 5 werden die Nr. 5 und 6. 

c) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7 und wie folgt gefasst: 

„7. die vor der Ablegung der Prüfung zu beachtenden Fristen für die Anmeldung zu den 
Prüfungen, die Bearbeitungszeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten so-
wie deren Umfang, die Dauer der Aufsichtsarbeiten und mündlichen Prüfungen,“ 

                                                
5 Ändert FFN 70-265 
6 Ändert FFN 70-285 
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d) Die bisherigen Nr. 7 und 8 werden die Nr. 8 und 9. 

e) Die bisherige Nr. 9 wird Nr. 10 und die Angabe „und Fähigkeiten nach § 10 Abs. 2“ wird 
durch ein Komma und die Angabe „Fähigkeiten und Leistungen nach § 10 Abs. 2 und 3" 
ersetzt. 

f) Die bisherige Nr. 10 wird Nr. 11 und nach dem Wort „sowie" werden die Wörter „jeweils 
möglichen" eingefügt. 

g) Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 12. 

h) Die bisherige Nr. 12 wird Nr. 13 und wie folgt gefasst: 

„13. die Folgen von Verstößen gegen Bestimmungen der Studien- und Prüfungsord-
nung," 

i) Die bisherige Nr. 13 wird Nr. 14 und die Wörter „abgeschlossener Prüfung" werden durch 
„abgeschlossenen Prüfungen" ersetzt. 

5. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 

Inkrafttreten“ 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 7 7) 

Änderung des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen 

Das Gesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen vom 30. Oktober 2019 
(GVBl. S. 290) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 „Gesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen (Hessisches Hochschul-
zulassungsgesetz – HHZG)“  

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Studiengänge" ein Komma und die Wörter „die 
nicht in das Zentrale Vergabeverfahren einbezogen sind," eingefügt 

b) Abs. 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität der Studiengänge nach Abs. 1 Satz 1 blei-
ben Maßnahmen zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen aufgrund der bisherigen Ent-
wicklung der Studienanfängerzahl und der Zahl der Studierenden unberücksichtigt. Glei-
ches gilt für aus Haushalts- oder Drittmitteln mit der Zweckbindung der Verbesserung der 
Qualität der Studienbedingungen und der Lehre finanzierte Maßnahmen sowie aus Dritt-
mitteln für Forschung finanziertes Personal. Maßnahmen und Personal nach Satz 1 und 
2 sind gesondert auszuweisen.“ 

3. In § 4 Abs. 1 Nr. 5 wird die Angabe „§ 54 Abs. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 

                                                
7 Ändert FFN 70-294 
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2017 (GVBl. S. 482)," durch „§ 60 Abs. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]" ersetzt. 

4. In § 5 Abs. 7 Satz 1 wird die Angabe „§ 54" durch „§ 60" ersetzt. 

Artikel 8 8) 

Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes 

In § 24 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsfachhochschulgesetzes vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 
95, 97), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. S. 359), wird die An-
gabe „§ 62 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 5 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2014 (GVB1. S. 218)“ 
durch „§ 68 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 5 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

Artikel 9 9) 

Änderung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes 

In § 7 Abs. 1 des Hessischen Weiterbildungsgesetzes vom 25. August 2001 (GVBl. I S. 
370), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), wird die Angabe „§ 3 Abs. 
3 und § 16 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), ge-
ändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I S. 617),“ durch „§ 3 Abs. 1 und 7 und § 
20 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes]“ ersetzt.  

Artikel 10 10) 

Änderung des Hessischen Beamtengesetzes 

In § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218, 508), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), wird die Angabe 
„§ 54 Abs. 2 bis 4 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218)," durch „§ 60 Abs. 2 bis 4 
des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes]“ ersetzt.  

Artikel 11 11) 

Änderung des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes 

In § 18 Abs. 1 Satz 4 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 
(GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 430), wird die 
Angabe „§ 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 
(GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218),“ durch „§ 68 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

                                                
8 Ändert FFN 70-92 
9 Ändert FFN 73-19 
10 Ändert FFN 320-198 
11 Ändert FFN 320-199 
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Artikel 12 12) 

Änderung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes 

Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 637) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 65 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2014 
(GVBl. S. 218),“ durch „§ 72 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 64“ durch „§ 70“ ersetzt. 

2. In § 21 Abs. 2 Satz 6 wird die Angabe „§ 5“ durch „§ 6“ ersetzt. 

Artikel 13 13) 

Änderung des Juristenausbildungsgesetzes 

Das Juristenausbildungsgesetz vom 15. März 2004 (GVBl. I S. 158), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. September 2019 (GVBl. S. 232), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 2 wird die Angabe „§ 61 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666)“ durch „§ 67 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt.  

2. In § 5 Abs. 3 wird die Angabe “§ 18“ durch „§ 22“ ersetzt. 

Artikel 14 14) 

Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz vom 28. September 2011 (GVBl. I S. 590), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (GVBl. S. 166), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 20 Abs. 3 bis 5 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes]“ gilt entsprechend." 

2. In § 5 Abs. 4 wird die Angabe „§ 12“ durch „§ 14“ ersetzt. 

3. In § 18 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 18“ durch „§ 22“ ersetzt.  

Artikel 15 15) 

Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes 

Das Hessische Besoldungsgesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 430), wird wie folgt geändert: 

                                                
12 Ändert FFN 320-207 
13 Ändert FFN 322-67 
14 Ändert FFN 322-125 
15 Ändert FFN 323-153 
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1. In Anlage I Besoldungsordnung B Besoldungsgruppe B 3 werden die Wörter „Direktorin der 
Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten" durch „Direktorin der Staatlichen Schlös-
ser und Gärten Hessen" ersetzt, werden die Wörter „Direktor der Verwaltung der Staatlichen 
Schlösser und Gärten" durch „Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen" er-
setzt und werden die Wörter „Direktorin der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein" und 
„Direktor der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein" gestrichen. 

2. Anlage II Zweiter Teil Besoldungsordnung W wird wie folgt geändert: 

a) Die Besoldungsgruppe W 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Fußnote 1 wird die Angabe „§ 64" jeweils durch „§ 70" ersetzt. 

bb) In Fußnote 2 wird die Angabe „§ 101 Abs. 4" durch „§ 109 Abs. 3" ersetzt. 

b) In der Besoldungsgruppe W L1 werden nach den Wörtern „Kanzler der Hochschule für 
Gestaltung Offenbach am Main" die Wörter „Kanzlerin der Hochschule für Bildende 
Künste – Städelschule" und „Kanzler der Hochschule für Bildende Künste – Städel-
schule“ eingefügt. 

c) In der Besoldungsgruppe W L2 werden die Angaben „§ 45" jeweils durch „§ 51" ersetzt 
und werden nach den Wörtern „Präsident der Hochschule für Gestaltung Offenbach am 
Main" die Wörter „Rektorin der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule" und 
„Rektor der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule“ eingefügt. 

3. In Anlage VII wird die Angabe „§ 101 Abs. 4 Satz 2" durch „§ 109 Abs. 3 Satz 2" ersetzt. 

Artikel 16 16) 

Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 

In § 97 Abs. 1 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes vom 24. März 1988 (GVBl. I S. 
103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), werden nach dem Wort 
„Professoren“ ein Komma und das Wort „Tandem-Professoren“ eingefügt. 

Artikel 17 17) 

Änderung des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken 

Das Gesetz für die hessischen Universitätskliniken vom 26. Juni 2000 (GVBl. I S. 344), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. August 2018 (GVBl. S. 362), wird wie folgt geändert: 

1.     § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das Universitätsklinikum wirkt mit dem Fachbereich Medizin zusammen, um diesen 
bei seiner Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre zu unterstützen. Die Wahrneh-
mung dieser Aufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Medizin. 
Das Universitätsklinikum gewährleistet mit der Universität die Verbindung der Kran-
kenversorgung mit Forschung und Lehre. Die Erfüllung dieser Aufgaben obliegt dem Uni-
versitätsklinikum als eigene hoheitliche Aufgabe. Das Universitätsklinikum wahrt die der 
Universität eingeräumte Freiheit in Forschung und Lehre und stellt sicher, dass die Mit-
glieder der Universität die durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten 
Grundrechte und die in Art. 10 der Verfassung des Landes Hessen verbürgten Freiheiten 
wahrnehmen können. Die Erfüllung der vorstehenden Aufgaben ist Gegenstand der nach 
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§ 15 zu treffenden Vereinbarung. Dem Universitätsklinikum obliegt die Personal- und 
Wirtschaftsverwaltung des Fachbereichs Medizin nach Maßgabe der nach § 15 zu tref-
fenden Vereinbarung, soweit die Personal- und Wirtschaftsverwaltung nicht durch die 
Universität selbst wahrgenommen wird.“ 

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 

„(3) Das Universitätsklinikum darf die nach diesem Paragrafen der Universität obliegen-
den Aufgaben nur bei dieser nachfragen; die Universität darf die nach diesem Paragra-
fen dem Universitätsklinikum obliegenden Aufgaben nur bei diesem nachfragen. Diese 
Aufgaben dürfen grundsätzlich nur von den Kooperationspartnern erbracht werden.“ 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 und 5. 

2.    In § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 wird die Angabe „§ 5 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 4“ er-                                            
 setzt. 

3.    § 15 wird wie folgt geändert: 

a)   Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Universität, insbesondere deren Fachbereich Medizin, und das Universitätsklini-
kum sind verpflichtet, zur Erfüllung ihrer gemeinsamen Aufgaben eng zusammenzuarbei-
ten. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit sind in einer öffentlich-rechtlichen Kooperati-
onsvereinbarung zwischen Klinikumsvorstand, Dekanat und Präsidium zu regeln. Dabei 
sind insbesondere Bestimmungen über die Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Lehre, 
Verwaltung und Krankenversorgung zu treffen.“ 

b)    Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Kommt eine Einigung zwischen Universität und Universitätsklinikum Frankfurt nicht 
zustande, entscheidet auf Antrag des Universitätsklinikums oder des Dekanats binnen 
vier Wochen eine Schlichtungskommission. Der Schlichtungskommission gehören ein 
Vertreter der Universität, ein Vertreter des Universitätsklinikums und ein Vertreter des für 
das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums an. Die Beschlüsse der Schlichtungs-
kommission unterliegen der Rechtsaufsicht des für das Hochschulwesen zuständigen 
Ministeriums.“ 

c)   Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.  

4. In § 22 Abs. 1 wird die Angabe „§ 88 Abs. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. 
Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 
(GVBl. S. 482),“ durch „§ 95 Abs. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

5. § 25a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Satz 1 werden die Wörter "zur Universität" durch "zum Land Hessen" ersetzt. 

b) In Abs. 7 wird die Angabe „3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ durch „4. September 2020 (GVBl. 
S. 573)“ ersetzt.  

Artikel 18 18) 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an hessi-
schen Hochschulen vom 1. Oktober 2020 (GVBl. S. 756) wird aufgehoben. 

                                                
18 Hebt auf FFN 70-301 
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Artikel 19  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 

Zu Art. 1: 

1. Allgemeines: 

Die vorliegende Neufassung des Hessischen Hochschulgesetzes folgt dem Leitbild der Hoch-
schule als Herz unserer Wissensgesellschaft.  

Noch nie waren wir Menschen so vernetzt wie heute, noch nie standen wir vor so vielen ge-
meinsamen Aufgaben. Weltweite Herausforderungen wie Klimakrise, Veränderungen der Natur-
räume und Artensterben, Armut, Ungleichheit, Urbanisierung, rapides Bevölkerungswachstum, 
technologische Revolution und Digitalisierung sowie in jüngster Zeit eine globale Pandemie und 
ihre Auswirkungen bestimmen Gegenwart und Zukunft. Auf allen Feldern liegen Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung, der sich Deutschland verpflichtet hat und die im Rahmen einer Nach-
haltigkeitsstrategie verfolgt werden. In unserer Industriegesellschaft kommen viele Anforderun-
gen hinzu, u.a. Transformationsprozesse in Wirtschaft, Landwirtschaft und Verkehr, Verände-
rungen der Arbeitsformen, Individualisierung und Vereinsamung, Migration und Integration, Si-
cherung der Innovationsfähigkeit und des Wohlstands, die Weiterentwicklung der Sozialsysteme 
und der Gesundheitsversorgung.  

Um diese Herausforderungen zu meistern, sind wir auf wissenschafts- und forschungsbasierte 
Erkenntnisse, Antworten und Lösungen angewiesen. Wir können diese Herausforderungen nur 
als Wissensgesellschaft bewältigen. Das Herz dieser Wissensgesellschaft sind unsere Hoch-
schulen als Orte des Lehrens, des Lernens und des Forschens, des Beratens von Institutionen 
und der Wissenschaftskommunikation. Dies gilt umso mehr, als die Grundlagen der Wissensge-
sellschaft in jüngster Zeit durch sich in der vernetzten Welt in Sekundenbruchteilen verbreitende 
Formen vermeintlicher Erkenntnis und unsicherer Information einer Belastungsprobe ausgesetzt 
sind, die eine gesellschaftliche Verständigung und demokratische Entscheidungsprozesse ge-
fährden können. Denn das demokratische Ringen um sowohl zielführende als auch mehrheits-
fähige Lösungen und deren Akzeptanz kann nur faktenbasiert gelingen. Deshalb gilt es, Wis-
senschaft als methodischen Prozess nachvollziehbaren Forschens und Erkennens zu bewahren 
und tief in der Gesellschaft zu verankern, als Prozess, der ein begründetes, geordnetes und in 
einen rationalen Begründungszusammenhang gestelltes Wissen hervorbringt, welches kommu-
nizierbar und nach wissenschaftlichen Kriterien überprüfbar ist. 

Das Leitbild der Hochschulen als Herz der so verstandenen Wissensgesellschaft ist dialogisch 
angelegt. Es erkennt die Hochschulen an als Teil der Gesellschaft, in deren Mitte sie stehen, 
und der sie durch ihre Leistungen in Wissenschaft und in den Künsten, durch Forschung und 
Lehre die unverzichtbaren Impulse für deren Fortschritt geben.  

Die Umsetzung des Leitbilds baut auf den grundlegenden Novellierungen der vergangenen 
zwei Jahrzehnte auf. Die tiefgreifenden Reformen im Hochschulrecht unter den Aspekten von 
Hochschulautonomie und Wettbewerb waren und sind erforderlich, um die Leistungsfähigkeit 
und internationale Konkurrenzfähigkeit des hessischen Wissenschaftssystems zu gewährleis-
ten. Wichtige Regelungen, für die Hessen eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen hat, 
haben sich bewährt. Die Neujustierungen gründen sich auf die genannten Herausforderungen:  

Die Hochschulen benötigen stärker die Möglichkeit, Strukturen ihrem jeweiligen Profil anzupas-
sen zu können. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Hochschulen in ihrer Governance werden da-
her gestärkt. Sie können mittels Grundordnung hochschulautonom neue Organisationsmodelle 
erproben. Sie erhalten zusätzliche Möglichkeiten, die Partizipation an den Entscheidungspro-
zessen auszubauen. Diese Stärkung der Hochschulautonomie wird flankiert durch Präzisierun-
gen der Steuerungsinstrumente sowie der Qualitätssicherung. 
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Die Hochschulen können nur das Herz der Wissensgesellschaft sein, wenn sie offen und durch-
lässig sind. Die Hochschulen werden daher stärker unterstützt bei der Aufgabe, auch jenen Be-
völkerungsgruppen ein erfolgreiches Studium zu ermöglichen, die aktuell unter den Studieren-
den unterrepräsentiert sind. Denn Teilhabe an Hochschulbildung stärkt neben der Perspektive 
für die individuelle Lebensgrundlage durch eine qualifizierte Ausbildung auch die Basis für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Diskursfähigkeit in einer Bevölkerung, die von Diversifi-
zierung geprägt ist, von Unterschieden in Herkunft, Weltanschauung und Bildungsbiographie. 
Notwendig ist daher eine weitere Verbesserung der Chancengleichheit beim Zugang zu Hoch-
schulbildung und -qualifikation. Die Stärkung von Teilzeitstudium, lebenslangem Lernen und 
wissenschaftlicher Weiterbildung und die Fokussierung auf den Studienerfolg ermöglichen dies. 
Diskriminierungsfreiheit gehört zum Kernbestand der Werte in hessischen Hochschulen ebenso 
wie der konstruktive Umgang mit Vielfalt und den verschiedenen Lebenslagen der Studierenden 
und Beschäftigten. Zur Erfüllung des Verfassungsauftrags zur tatsächlichen Gleichstellung von 
Frau und Mann sind weitere Instrumentarien geboten.  

Die Hochschulen nutzen in der Lehre die vielfältigen möglichen Vermittlungs- und Diskursfor-
men. Auf die besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben die hessi-
schen Hochschulen mit der Entwicklung neuartiger digitaler Lehr- und Prüfungsformate reagiert, 
welche eine Verankerung im Hochschulrecht erfahren, und damit nun auch über die Pandemie 
hinaus weitere Optionen der Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit oder Care-Aufgaben 
sowie der Inklusion eröffnen. 

Die Hochschulen benötigen erweiterte Handlungsmöglichkeiten bei der Gewinnung von sehr 
gutem Personal und bei der Entwicklung von Forschungsvorhaben. Gute Beschäftigungsbedin-
gungen und das Ziel, dass Daueraufgaben in Forschung und Lehre mittels unbefristeter Stellen-
besetzungen wahrgenommen werden, sind bereits Gegenstand des Hessischen Hochschulpa-
kts 2021-2025; sie werden nunmehr durch den hochschulgesetzlichen Regelungsrahmen flan-
kiert. Die Hochschulen erhalten darüber hinaus neue Handlungsspielräume bei Berufungsver-
fahren, erweiterte Rahmenbedingungen für das Personal im Bereich der Drittmittelforschung 
und bei der Gewinnung von wissenschaftlich und berufspraktisch qualifiziertem Lehrpersonal an 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften.  

Hochschulen sind darauf angewiesen, dass das Land als Träger eines im Wesentlichen aus 
Steuermitteln finanzierten Hochschulsystems seine Verantwortung partnerschaftlich wahrnimmt. 
Die Neuregelung schafft daher in konsequenter Ausrichtung an den eingangs genannten Ziel-
setzungen für die Weiterentwicklung der Hochschulen die notwendige Verzahnung der staatli-
chen Steuerungs- und Regelungsinstrumente in Gestalt der Budgetierungsgrundsätze durch 
den Hochschulpakt, der Umsetzung der Entwicklungsplanung durch die Zielvereinbarungen und 
des durch den Gesetzgeber zu schaffenden ordnungspolitischen Regelungsrahmens.  

Weitere Modifikationen gründen sich auf Anpassungen an aktuelle rechtliche Rahmenbedingun-
gen, etwa durch geänderte umsatzsteuerrechtliche Regelungen zum Leistungsaustausch zwi-
schen Hochschulen untereinander sowie mit Institutionen außerhalb des Hochschulbereichs, 
sowie zur institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen als Voraussetzung für die 
Erteilung einer staatlichen Anerkennung. Darüber hinaus werden für den Bereich der verfassten 
Studierendenschaft vom Hessischen Rechnungshof formulierte Anforderungen umgesetzt. 

Im Einzelnen verfolgt der vorliegende Gesetzentwurf die genannten Ziele im Wesentlichen 
durch folgende Regelungen: 

a) Anpassung des Aufgabenportfolios der Hochschulen an sich wandelnde gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen und Anforderungen: 

- Nachhaltige Entwicklung als Grundlage der Wahrnehmung der Aufgaben, 

- Verankerung der allgemein anerkannten Grundsätze wissenschaftlicher Praxis als Leitli-
nie des Hochschulsystems, 
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- Förderung der Digitalisierung,  

- Nutzbarmachung von Forschungsergebnissen in der Praxis, Förderung von Start-Ups, 

- Diversity Management,  

- gute Beschäftigungsbedingungen,  

- Verankerung der Verpflichtung zur hochschuldidaktischen Weiterbildung von Lehrenden,  

- Berücksichtigung der Belange von Studierenden und Studienbewerberinnen und -bewer-
bern mit Behinderung (Barrierefreiheit), 

- besondere Berücksichtigung beruflich Qualifizierter ohne Hochschulzugangsberechti-
gung und von Studierenden mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zur besseren Ver-
einbarkeit von Studium mit Familie, Pflege und Berufstätigkeit. 

b) Förderung des Studienerfolgs, der Qualität der Lehre, der Partizipation an Hochschulbildung 
und des lebenslangen Lernens: 

- Studienerfolg als Ziel des Studiums, Verpflichtung zu einem Leitbild für die Lehre, 

- Verpflichtung zur Untersuchung der Gründe für Studienabbruch, Beteiligung der Studie-
renden an Evaluation der Lehrveranstaltungen und Transparenz über die Ergebnisse 
der Evaluationen 

- Präzisierung der Aufgabe der Studienberatung, 

- Weiterentwicklung des Orientierungsstudiums einschließlich der Möglichkeit der Einfüh-
rung individueller Regelstudienzeiten, 

- Präzisierung der pädagogischen Eignung als Berufungsvoraussetzung, 

- Nachweis oder Erwerb hochschuldidaktischer Kenntnisse bei Lehrbeauftragten, 

- Präzisierung der Aufgabe der Studiendekaninnen und -dekane sowie deren Beteiligung 
an Berufungsverfahren, 

- Ausbau der Teilzeitstudienmöglichkeiten durch Verpflichtung, grundsätzlich geeignete 
Studiengänge auch teilzeitkompatibel zu gestalten und entsprechende Hemmnisse ab-
zubauen, 

- Stärkung digitaler Studien- und Prüfungsformate, 

- Differenzierung der Weiterbildungsstudiengänge auch zur akademischen Erstqualifika-
tion unter klaren Kriterien bei Möglichkeit der Gebührenreduzierung im öffentlichen Inte-
resse. 

c) Gleichstellung und Antidiskriminierung, Behindertenbeauftragte für Studierende: 

- Anwendung AGG für Mitglieder und Angehörige, die keine Beschäftigten sind und 
Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle mit expliziter Berücksichtigung von Transgen-
der-Belangen. 

- Verpflichtung zum Hinwirken auf eine geschlechterparitätische Besetzung des Perso-
nals,  
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- Aufnahme einer Dokumentationspflicht bei der Rekrutierung von geeigneten Frauen für 
Professuren, 

- Zielsetzung, dass Frauen und Männer bei der Besetzung der Gremien gleichberechtigt 
berücksichtigt werden.  

- Verbindliche Besetzung des Hochschulrates mit mindestens 40 Prozent Frauen, 

- Familienzeiten dürfen bei der Beurteilung der wissenschaftlichen Qualifikation nicht 
nachteilig bewertet werden, 

- Einrichtung einer/eines Beauftragten für die Belange von Studierenden mit Behinderun-
gen. 

d) Stärkung der Hochschulautonomie, der Partizipation, der Transparenz und des Zusammen-
wirkens mit dem Land: 

- Durch Grundordnung kann eine Hochschulversammlung zur Beratung grundlegender 
Fragen der Hochschulentwicklung eingerichtet werden, 

- Die Experimentierklausel zur Abweichung von Organisationsstrukturen wird um weitere 
Zielsetzungen erweitert, 

- Zustimmung des Senats zur Entwicklungsplanung und zur Besetzung der Kanzlerposi-
tion, 

- kapazitätsneutrale Integration der Mittel zur Verbesserung der Qualität der Lehre und 
der Studienbedingungen (QSL-Mittel) in das Sockelbudget, 

- Einrichtung von paritätisch mit Studierenden besetzten Fachbereichskommissionen für 
Studium und Lehre auf dezentraler Ebene zur Vorbereitung aller Studium und Lehre be-
treffenden Entscheidungen des Fachbereichs und zur Entwicklung des Verteilungsvor-
schlags für die dezentralen Mittel zur Verbesserung der Qualität der Lehre und der Stu-
dienbedingungen, 

- Der Hochschulrat, dessen Mitglieder im Interesse der Innovationsfähigkeit das Amt in 
der Regel nicht mehr als 8 Jahre wahrnehmen sollen, berät mindestens einmal im Jahr 
mit Interessenvertretungen und erstattet gegenüber dem Ministerium einen Rechen-
schaftsbericht; dieser sowie Tagesordnungen und Beschlüsse werden hochschulöffent-
lich gemacht, 

- Teilautonomie der Kunsthochschule Kassel wird gesetzlich verankert, 

- auch bei der Stiftungsuniversität - sowie bei der TUD - wird der Wahlvorschlag für die 
Präsidentin oder den Präsidenten von der Findungskommission erstellt, 

- Präzisierung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung unter Berücksichtigung der 
systematischen und regelmäßigen Qualitätsbewertungen sowie der Zielvereinbarungen 
und der Bewertung der Zielerreichung. 

e)  Handlungsspielräume im Personalbereich und der Drittmittelforschung sowie gute Beschäfti-
gungsbedingungen: 

- Erweiterungen der Möglichkeiten zur Berufung ohne Ausschreibung zur Gewinnung 
hochqualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch in Leitungsfunktionen 
der Hochschule, 
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- Ermöglichung von „Tandem-Professuren“, d.h. Teilzeitprofessur mit gleichzeitiger be-
rufspraktischer Tätigkeit an HAWs, 

- Abweichungen vom Kostendeckungsprinzip bei der Drittmittelforschung bei öffentlichem 
oder Hochschulinteresse am Forschungsvorhaben, 

- Erhöhung der Transparenz und Verlässlichkeit bei Tenure-Track-Verfahren, 

- Möglichkeit der dauerhaften Einstellung von besonders qualifizierten promovierten wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur selbstständigen Wahrnehmung 
von Aufgaben in der Lehre, 

- durch Integration der QSL-Mittel in das Sockelbudget wird die Schaffung von Dauerstel-
len aus den Mitteln eröffnet. 

f) Anpassung an geänderte rechtliche Anforderungen: 

- Die bis Ende 2022 verlängerte Umsetzungsfrist zur Anpassung an die aufgrund EU-
rechtlicher Vorgaben zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen strengeren Anfor-
derungen an eine Umsatzsteuerbefreiung der öffentlichen Hand beim Leistungsaus-
tausch zur (gemeinsamen) Erfüllung öffentlicher Aufgaben erfordert die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Kooperation und deren Ausgestaltung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag; 
dies betrifft insbesondere den Leistungsaustausch der Hochschulen untereinander so-
wie mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, etwa im Rahmen von gemeinsa-
men Berufungen, die Hochschulmedizin und die Universitätsklinika, sowie die Studieren-
denwerke, 

- differenzierte Ausgestaltung des Verfahrens der institutionellen Akkreditierung durch den 
Gesetzgeber als Voraussetzung für die Erteilung der staatlichen Anerkennung an nicht-
staatliche Hochschulen in Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Akkreditierung, 

- Auf Anregung des Hessischen Rechnungshofs werden für die verfassten Studierenden-
schaften Regelungen geschaffen über die maximale Höhe von Rücklagen, den Einsatz 
qualifizierten Fachpersonals bei der Buchführung, die Verpflichtung externer Rech-
nungsprüfung in Hochschulen mit mehr als 6000 Studierenden (Universitäten und 
HAWs), die Festlegung der Aufwandsentschädigungen in der Satzung sowie die Unter-
stützung durch die Hochschulleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben, 

- Darüber hinaus wurden im Interesse der Rechtssicherheit redaktionelle Klarstellungen 
und präzisierende Änderungen von Regelungen vorgenommen, die eine uneinheitliche 
Rechtsanwendung bewirkt haben. 

2. Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Zu § 1: 

Die Regelung in Abs. 1 entspricht, bis auf die mit Teilautonomie ausgestattete Kunsthochschule 
an der Universität Kassel, die auch weiterhin keine eigenständige Körperschaft sein soll, der 
bisherigen Fassung der Vorschrift.  

Die Neufassung von Abs. 2 stärkt die Bedeutung der anerkannten Grundsätze guter wissen-
schaftlicher Praxis, wie sie etwa in den „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft ihren Ausdruck finden. Damit trägt das Gesetz dem 
hohen Stellenwert Rechnung, den diese Grundsätze in der Praxis bisher schon erlangt haben.  
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Die Neuformulierung des Abs. 3 hebt die gesellschaftliche Verantwortung der Hochschulen stär-
ker hervor und weitet ihre Pflicht zum Bedenken der Folgen auch auf den bloßen Prozess der 
Forschung aus, ungeachtet dessen, ob Erkenntnis daraus resultiert. 

Zu § 2: 

Entsprechend der gesetzlichen Verankerung Ihrer Teilautonomie im 9. Abschnitt wird nun auch 
die Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel unter den Kunsthochschulen des Landes 
aufgeführt. 

Zu § 3: 

Die Neufassung gewährleistet die erforderliche Anpassung des Aufgabenportfolios der Hoch-
schulen an sich wandelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Anforderungen 

Abs. 1 entspricht der bisherigen Fassung. 

Die Neuregelung in Abs. 2 hebt die Rolle der Hochschulen im Bereich des lebenslangen Ler-
nens hervor und ist insbesondere im Zusammenhang mit der Stärkung des Teilzeitstudiums und 
der Weiterbildung in §§ 17 ff. zu sehen. 

Die stetig fortschreitende Digitalisierung in Wissenschaft, Arbeitswelt und Alltag ist zuletzt durch 
die SARS-CoV-2-Pandemie nochmals verstärkt worden. Die Regelung in Abs. 3 trägt der Eigen-
schaft der Hochschulen als Träger und Treiber dieser Entwicklung Rechnung und stärkt sie in 
dieser Rolle. Daneben betont sie die Bedeutung der Verzahnung von Wissenschaft und Praxis 
hinsichtlich der Nutzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen.  

Mit Abs. 4 werden die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung dem gesamten Wirken der 
Hochschulen zu Grunde gelegt. Diese Prinzipien sind Gegenstand der von den Vereinten Natio-
nen entwickelten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie mit den Leitlinien Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und 
internationale Verantwortung. Diesen Leitlinien ist auch Hessen verpflichtet, die Hochschulen in 
staatlicher Verantwortung haben die Aufgabe, bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie mitzuwirken. 
 
Neben der Geschlechtergleichstellung wird das Thema „Vielfalt der Hochschulmitglieder“ immer 
wichtiger. Die Hochschulen haben sich in den vergangenen Jahren über die klassischen Studie-
renden mit Abitur hinaus für beruflich qualifizierte Studierende geöffnet. Die Einführung der Ba-
chelor-Master-Struktur führte zu einer Internationalisierung der Studiengänge. Die Attraktivität 
der hessischen Hochschulen für ausländische Studierende wurde gesteigert. Außerdem ist fest-
zustellen, dass die Zahl der Studierenden mit Migrationshintergrund zunimmt.  
Ein besonderes Anliegen ist es darüber hinaus, für Studierende mit Behinderungen oder chroni-
schen Krankheiten Benachteiligungen abzubauen und ihre Teilnahmemöglichkeiten am Hoch-
schulbetrieb zu erleichtern, um ihre Potentiale für die Wissenschaft stärker zu nutzen.  
Dies stellt die Hochschulen insgesamt vor neue Herausforderungen. Im Aufgabenkatalog der 
Hochschulen wird dementsprechend mit Abs. 5 eine Regelung aufgenommen, nach der die 
Hochschulen auf den Abbau bestehender Nachteile und Hindernisse der unterschiedlichen 
Gruppen hinwirken. Zu diesem Zweck sollen sie Diversity-Management Konzepte implementie-
ren. 
Die Regelung konkretisiert weiterhin die Fürsorgepflicht der Hochschulen dahingehend, dass 
sie – gemeinsam mit den Studierendenwerken – allgemein an der sozialen Förderung ihrer Stu-
dierenden mitwirken. 

Die Neuregelung des Abs. 6 trägt gewandelten gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung. In 
einem Bildungssystem, das zunehmend auf Durchlässigkeit und Bildungsmobilität bedacht sein 
muss, sind die Hochschulen bereits bei der Gestaltung der Curricula und der Studienbedingun-
gen aufgerufen, den Übergang zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu erleichtern. 
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Ausschlaggebend für die Produktivität und Attraktivität einer Hochschule ist ein leistungsfähiger 
und motivierter Personalbestand. Grundlage hierfür wiederum sind gute Beschäftigungsbedin-
gungen, auch z.B. hinsichtlich eines verantwortungsvollen Umgangs mit Befristungen. Das bis-
her schon selbstverständliche Gebot steter Weiterbildung wird mit dem neuen Abs. 7 auf zwei 
an Hochschulen besonders bedeutsame Schlüsselqualifikationen konkretisiert, nämlich dieje-
nige zur Wissensvermittlung und die zur Personalführung. 

Die Abs. 8 bis 11 sind inhaltlich gegenüber der bisherigen Fassung unverändert. 

Klarstellend und präzisierend bietet die neue Regelung in Abs. 12 den Hochschulen eine aus-
drückliche Rechtsgrundlage für die Unterstützung Ihrer Mitglieder und ehemaligen Mitglieder bei 
deren Existenzgründung, insbesondere während des Studiums und unmittelbar danach. Ziel ist 
nicht nur die Förderung einer bleibenden Verbindung zwischen der Hochschule und ihren Ehe-
maligen, sondern auch eine Stärkung der Innovationskraft am Wirtschaftsstandort Hessen. Zu-
gleich gewährleistet die Regelung, dass die Hochschule ihre Kernaufgaben nicht vernachläs-
sigt, indem sie bestimmt, dass diese unbeeinträchtigt bleiben müssen, und indem sie die Förde-
rung Ehemaliger auf die ersten drei Jahre nach dem Ausscheiden begrenzt. 

Zu § 4: 

Die Ergänzung des Abs. 1 schafft die notwendige Verknüpfung der Bereiche von Hochschule 
und Universitätsklinikum durch einen Verweis auf das UniKlinG. 

Die Neuformulierung von Abs. 3 trägt den anstehenden Evaluationsverfahren und ihren Ergeb-
nissen Rechnung. Bei der auf deren Grundlage gegebenenfalls zu verlängernden Verleihung 
des Promotionsrechts soll grundsätzlich auch eine Entfristung ermöglicht werden. Da die Verlei-
hung weiterhin an dauerhaft zu erfüllende Bedingungen zu knüpfen ist, deren Nichterfüllung o-
der Entfallen zum Wegfall des Promotionsrechts führen kann, ist der Qualitätssicherung auch 
weiterhin hinreichend Rechnung getragen. 

Zu § 5: 

Die Regelung dient dazu, den Leistungsaustausch im Bereich der Kooperationen zur gemeinsa-
men Aufgabenerfüllung entsprechend den Anforderungen des § 2b sowie gegebenenfalls unter 
Nutzung des § 4 Nr. 29 Umsatzsteuergesetz (UStG) so zu regeln, dass eine Befreiung von der 
Umsatzsteuerpflicht bewirkt werden kann.  

Mit der Verordnungsermächtigung in Abs. 3 wird einerseits ermöglicht, die dem Kooperations-
zwang unterliegenden Leistungsbeziehungen im Rahmen einer Rechtsverordnung präzise zu 
definieren und flexibel anzupassen, andererseits wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, 
gegebenenfalls kurzfristig auf Vorgaben des zuständigen Bundesministeriums oder auf Erkennt-
nisse der Rechtsprechung und Praxis zu der umsatzsteuerrechtlichen Neuregelung reagieren 
zu können. 

Zu § 6: 

Mit der Neufassung der Regelungen zur Gleichstellung anstelle des bisherigen Paragraphen zur 
Frauenförderung wird einem umfassenden Anspruch auf Verwirklichung der Gleichstellung und 
Maßnahmen, die jedweder Form der Diskriminierung entgegenwirken, Rechnung getragen. 
Durch die Einbeziehung von Geschlechtsidentitäten werden auch Transgender-Belange berück-
sichtigt, und zwar bereits während des rechtlich erforderlichen Transformationsprozesses, der 
durch abweichende Personaldokumente und gegebenenfalls vorzulegende Urkunden regelmä-
ßig spezifische Gefahren der Diskriminierung birgt. Durch die Regelung sind die Hochschulen 
gehalten, alle vorhandenen rechtlichen Spielräume zu nutzen, um dem entgegenzuwirken, etwa 
bei der Ausstellung der Studierendenausweise oder einer Neuausfertigung von Urkunden, die 
im Interesse der Betroffenen nicht als Zweitschrift erfolgen soll. 
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Die Zielsetzung einer geschlechterparitätischen Besetzung beschränkt sich nicht auf bestimmte 
Ämter und Funktionen, erfordert aber eine jeweils angemessene Repräsentanz. Diese ange-
messene Repräsentanz wird sich bei Stellenbesetzungs- und anderen Auswahlverfahren auch 
danach zu richten haben, in welchem Umfang geeignete Kandidatinnen zur Verfügung stehen, 
was sich nach dem Kaskadenmodell, also der jeweiligen Repräsentanz auf den einzelnen Qua-
lifikationsstufen, zu bemessen hat. Flankierend ist die Dokumentationspflicht für die aktive Su-
che nach geeigneten Bewerberinnen ein mittlerweile als zielführend erkanntes Instrument, um 
qualifizierte Frauen zu einer Bewerbung zu motivieren. 

Mit der neu eingeführten Funktion einer Ansprechperson für Antidiskriminierung in Abs. 2 wird 
über die nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz erforderliche Bestellung einer 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten hinaus dem grundrechtlichen Anspruch auf Gleichbe-
handlung entsprochen. Schon in der 19. Wahlperiode hat die Landesregierung gemeinsam mit 
den hessischen Hochschulen eine Antidiskriminierungsrichtlinie erarbeitet und in den Zielverein-
barungen auf die Schaffung von Antidiskriminierungsstellen hingewirkt. Diese Maßnahmen ha-
ben sich bewährt und sollen daher eine gesetzliche Verankerung erfahren. Die Regelung fördert 
auch die flankierende Umsetzung der europäischen Richtlinien 2000-43-EG des Rates und 
2000-78-EG des Rates im Hochschulbereich. 
Die entsprechende Anwendung maßgeblicher und einschlägiger Bestimmungen des AGG auf 
Mitglieder und Angehörige der Hochschule schließt eine Lücke für den Hochschulbereich, da 
die gesetzlichen Regelungen unmittelbar nur für Beschäftigte und Bewerberinnen und Bewerber 
Geltung beanspruchen. 

Die Gleichstellungsbeauftragte kann mit ihrer Zustimmung zugleich für Antidiskriminierung be-
stellt werden, was in kleineren Organisationseinheiten der Effizienz der Aufgabenerfüllung und 
Bündelung dient. 

Zu § 7: 

Der neue Paragraph führt Beauftragte für die Belange behinderter Studierender ein und über-
nimmt dabei Regelungen, die sich in anderen Bundesländern schon bewährt haben. Da sich die 
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung nach SGB IX auf die Wahrnehmung der Belange 
behinderter Beschäftigter beschränken, bestand hier bisher eine Regelungslücke, die nun ge-
schlossen wird. 

Zu § 8: 

Der neu formulierte Abs. 1 stellt klar, dass die Hochschulen – ähnlich wie Gemeinden – auch im 
Rahmen der Auftragsverwaltung im eigenen Namen tätig werden. Das beseitigt bisherige Zwei-
fel insbesondere in Abgrenzung zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Landes in Grund-
stücks- und Bauangelegenheiten. 

Die redaktionelle Änderung in Abs. 2 Nr. 2 dient der Klarstellung. 

Zu § 9: 

Die in Abs. 2 eingefügten Regelungen schließt zwei systemische Lücken. Indem sie vorsehen, 
dass die Entwicklungsplanung die Qualitätssicherung berücksichtigen muss, wird die erforderli-
che Verzahnung zwischen beidem hergestellt. Zum andern wird das Instrument der Zielverein-
barung dahingehend vervollständigt, dass künftig auch geregelt werden soll, wie der Erfolg zu 
bemessen und welche Konsequenzen ggf. an das Ergebnis geknüpft werden.  

Zu § 10: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 8. 
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Zu § 11: 

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 9, der gestrichene Passus in Abs. 2 ist durch Zeitab-
lauf erledigt. 

Zu §§ 12 und 13: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 10 und 11. 

Zu § 14: 

Neben Konkretisierungen dessen, worauf besonderes Augenmerk zu richten ist, verpflichtet die 
Neuregelung in Abs. 1 die Hochschulen vor allem zur Ursachenforschung hinsichtlich abgebro-
chener Studienverläufe sowie dazu, in die Evaluation von Studium und Lehre verstärkt die stu-
dentische Perspektive einfließen zu lassen, um einen bestmöglichen Studienerfolg aus Sicht 
derjenigen herbeizuführen, für deren Werdegang er Grundlage ist. 

Die Einfügung in Abs. 5 komplettiert die Berichtsfrist gegenüber dem Ministerium. 

Die Einfügung in Abs. 7 schließt Informationslücken im Qualitätssicherungswesen und der 
Alumni-Arbeit der Hochschulen, die deshalb bestehen, weil an den Hochschulen nicht akten-
kundig ist, wer ein Staatsexamen bestanden hat, während staatliche Prüfungsämter sich bisher 
aus Gründen des Datenschutzes gehindert sehen, Auskunft über den genannten Personenkreis 
nebst aktuellen Adressdaten zu geben. Nach der Neuregelung stehen datenschutzrechtliche 
Einwände einer Auskunft im Wege der Amtshilfe grundsätzlich nicht mehr entgegen. 

Die Änderung in Satz 3 stellt klar, dass die Hochschulen nicht zum Satzungserlass verpflichtet 
sind, so lange sich kein Regelungsbedarf zeigt.  

Zu § 15: 

Die Einfügung in Abs. 1 ergänzt die Ziele des Studiums um die Bildung für nachhaltige Entwick-
lung und trägt damit dem zunehmend relevanten gesellschaftlichen Erfordernis nachhaltigen 
Handelns und Wirtschaftens Rechnung. 

Der neue Abs. 2 greift eine Vorschrift aus der Studienakkreditierungsverordnung auf, wonach 
ein Leitbild für die Lehre Voraussetzung für die Akkreditierung von Studiengängen ist, und 
macht die Bestimmung damit auch für Staatsexamensstudiengänge verbindlich, für welche die 
genannte Verordnung nicht gilt. Mit Hilfe eines eigenen Leitbilds sollen Lehre und Studium in-
nerhalb des Aufgabenkanons und des Profils der Hochschulen eine sichtbare und in der Hoch-
schule gelebte Stärkung erfahren. 

Zu § 16: 

Das Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an hessi-
schen Hochschulen (QSL-Gesetz) wird ins Hessische Hochschulgesetz integriert. Die Aufgaben 
der bisherigen Studienkommissionen nach dem QSL-Gesetz werden künftig von den Kommissi-
onen nach § 42 Abs. (3) und § 50 Abs. (2) übernommen (siehe die dortigen Erläuterungen). 

Zu § 17: 

Die Neuregelung in Abs. 1 unterstützt den Aufbau eines koordinierten Beratungssystems und 
trägt der Heterogenität der Studierenden und ihrer Belange Rechnung. 

Die Einfügungen im neu abgetrennten Abs. 2 konkretisieren die Aufgaben der allgemeinen Stu-
dienberatung. 
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Die Einfügungen im neu abgetrennten Abs. 3 konkretisieren die Aufgaben der Studienfachbera-
tung und unterstreichen die Bedeutung der Studienberatung, indem sie eine Soll-Regelung zur 
Teilnahme der Studierenden enthalten. Zudem werden die Aufgaben der Studienberatung zur 
frühzeitigen Orientierung auch auf Studienanfängerinnen und Studienanfänger ausgedehnt. 

Zu § 18: 

Im Interesse einer Flexibilisierung des Studiums dient der in Abs. 1 neu eingefügte Satz 4 zur 
Stärkung der Digitalisierung und der Nutzbarmachung von Online-Angeboten.  

Mittels der individualisierten Regelstudienzeit kann für besondere Angebote im Rahmen des 
Orientierungsstudiums der zusätzliche zeitliche Aufwand in einer vom zuständigen Bundesmi-
nisterium akzeptierten Weise kompatibel mit den Anforderungen des BAföG gestaltet werden. 
Dies erweitert die Optionen der Hochschulen zur Einführung von Orientierungsstudien und an-
deren Modellen der Qualifikationsanpassung heterogener Studierender. 

Der bisherige § 15 Abs. 2 kann im Rahmen dieser Regelung entfallen, da das Teilzeitstudium 
nun in § 19 geregelt ist. 

Zu § 19: 

Mit dem neuen § 19 erhält das Teilzeitstudium eine eigene, wesentlich differenziertere Rege-
lung, nach der die Hochschulen stärker als bisher gehalten sind, das Studium in Teilzeit zu er-
möglichen und zu erleichtern. In der Neuregelung setzt sich zum einen das Bestreben fort, die 
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu erhöhen (s. dazu auch oben 
zu § 3 Abs. 5), zum andern soll sie dem Ausschluss von Personen entgegenwirken, die durch 
familiäre Aufgaben belastet sind. 

Neben der Weiterbildung soll auch im Bereich der berufsqualifizierenden Studiengänge dem As-
pekt des lebenslangen Lernens sowie der Vereinbarkeit des Studiums mit Care-Aufgaben und 
damit der heterogenen Lebenswirklichkeit der Studierenden Rechnung getragen werden. Dies 
erfordert zunächst ein Screening durch die Hochschulen, welche Studiengänge grundsätzlich 
zum Teilzeitstudium geeignet sind, und den Abbau bestehender Hindernisse, etwa durch Fris-
tenregelungen zum Absolvieren von Modulen und Prüfungsleistungen. Damit wird eine weitge-
hende Möglichkeit eröffnet, zeitlich flexibel einen grundsätzlich als Vollzeitstudium konzipierten 
Studiengang erfolgreich zu absolvieren. Es steht den Studierenden dabei in den nicht zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen frei, ob sie sich als Teilzeitstudierende immatrikulieren bzw. 
zurückmelden. Die bislang noch als Konsequenz der früheren Langzeit- und Studiengebühren 
in der ImmatrikulationsVO enthaltenen Restriktionen für die Einschreibung als Teilzeitstudie-
rende (formelles Teilzeitstudium) werden flankierend im Verordnungsweg abgebaut. Sowohl für 
das informelle als auch für das formelle Teilzeitstudium sollen auch die positiven Effekte der 
Entwicklung digitaler Lehrformate im Zuge der Corona-Semester Eingang finden (digitales Stu-
dium). 

Davon unterschieden werden die als Teilzeitstudiengänge konzipierten und organisierten Ange-
bote, die nach Maßgabe der insoweit vorhandenen Möglichkeiten und Kapazitäten der Hoch-
schulen erfolgt.  

Zu § 20: 

Die Regelungen über die Weiterbildung erfahren eine grundsätzliche Neustrukturierung, die den 
Erwerb eines Weiterbildungsbachelors explizit vorsieht und definiert, weiterbildende Masterstu-
diengänge und deren Voraussetzung näher beschreibt und ansonsten ein Zertifikat vorsieht und 
den Status der Gaststudierenden insoweit vorschreibt. Die Gebührenregelung sieht Ausnahmen 
vom Prinzip der Kostendeckung insbesondere im Interesse des gesellschaftlichen Bedarfs an 
akademischer Weiterbildung für bestimmte Berufsgruppen und Tätigkeitsfelder oder der Erpro-
bung der Marktgängigkeit von Weiterbildungsangeboten vor. 
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Zu §§ 20 und 21: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 16 und 17: 

Zu § 23: 

Diese neue Bestimmung greift Regelungen der Verordnung über Fernprüfungen auf, die ge-
stützt auf § 96 der bisherigen Gesetzesfassung anlässlich der Corona-Pandemie erlassen 
wurde, und schafft damit eine dauerhafte, tragfähige Rechtsgrundlage für elektronische Fern-
prüfungen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Datenschutz und Chancengleichheit 
im Prüfungswesen. Ausdrücklich wird klargestellt, dass die Teilnahme daran für die Studieren-
den freiwillig ist. Von einer freiwilligen Teilnahme ist auszugehen, wenn ein Studierender oder 
eine Studierende an einer Prüfung teilnimmt und das Angebot einer den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechenden Präsenzprüfung besteht. Eine automatisierte Prüfungsaufsicht darf nur 
in den im Gesetz genannten Fällen und mit Einwilligung der Studierenden erfolgen. Die Einwilli-
gung ist durch die Hochschulen in beweisgeeigneter Weise zu dokumentieren. 
Bis zum Erlass der erforderlichen Regelungen durch Satzung der Hochschulen können elektro-
nische Fernprüfungen - längstens bis Ende 2022 - gestützt auf die Rechtsverordnung durchge-
führt werden, auf § 23 basierende Satzungen der Hochschulen sollen den Regelungen der bis 
Ende 2022 befristeten Verordnung vorgehen. Siehe hierzu auch die Regelung des § 109 Abs. 
5. 

Zu § 24: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einführung individueller Regelstudienzei-
ten und ansonsten um redaktionelle Änderungen. 

Zu § 25: 

Die Änderung zu Beginn von Abs. 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass – zumal im Bereich der 
der Bachelor- und Masterstudiengänge und ihrer Akkreditierung – Studien- und Prüfungsord-
nungen in der Regel eine Einheit bilden. Die in Nr. 1 genannten Punkte „Ziel, Inhalt und Aufbau 
des Studiums“ waren schon bisher eher Regelungsgegenstand von Studien- als von Prüfungs-
ordnungen. In Nr. 4 (neu) werden typische Inhalte von Studien- und Prüfungsordnungen er-
gänzt. In Nr. 7 (neu) werden die Anforderungen an die Regelung von Hausarbeiten und ähnli-
chen schriftlichen Prüfungen ohne Aufsicht um deren Umfang ergänzt, welcher bei solchen Ar-
beiten eine maßgebliche Größe ist. Es soll überdies klargestellt werden, dass es hier um Fristen 
geht, die im Interesse einer geordneten Prüfungsorganisation für die Anmeldung zur Prüfung 
vor deren Ablegung zu beachten sind. Nicht umfasst sind Regelungen, die vorsehen, wann eine 
Prüfung im Studienverlauf spätestens unternommen oder absolviert sein muss, derartige Rege-
lungen müssten unter Geltung des neuen § 19 Abs. 2 Satz 1 als Erschwernis für ein Teilzeitstu-
dium betrachtet werden. Im Übrigen handelt es sich um Klarstellungen und um redaktionelle 
Folgeänderungen. 

Die neue Bestimmung in Abs. 4 stärkt die Freiheit der Religionsausübung im Bereich der Hoch-
schulprüfungen. Insbesondere im jüdischen Religionskreis sind an einigen Feiertagen strikte Ar-
beitsverbote einzuhalten, die auch die Teilnahme an Prüfungen ausschließen. Hierfür sind Er-
satztermine vorzusehen. 

Zu § 26: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 21. 

Zu § 27: 

Es handelt sich in Abs. 1 um eine redaktionelle Klarstellung. 
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Zu § 28: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 23. 

Zu § 29: 

Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben, da der ergänzte Abs. 2 sich jetzt auch auf die Eignungsprüfung 
bezieht. Stattdessen wird der bisherige Abs. 5 hier angefügt, was wegen dessen grundsätzlicher 
Bedeutung naheliegt. Der neu eingefügte Satz 4 eröffnet die Möglichkeit, einen nach der jeweili-
gen Promotionsordnung als „Ph.D“ verliehenen Grad je nach Kontext auch in der in Deutsch-
land üblichen Form als „Dr.“ zu führen. 

Abs. 2 wird um einen kurzen Katalog von Mindestinhalten für Promotionsordnungen ergänzt 
(ähnlich dem Katalog für Studien- und Prüfungsordnungen in § 25). Dieser Katalog berücksich-
tigt einerseits die Anforderungen des Wissenschaftsrats an die Qualitätssicherung im Promoti-
onswesen, belässt aber andererseits den Hochschulen ausreichend Spielraum zur Abbildung 
unterschiedlicher Gepflogenheiten und Fachkulturen. 

Zu § 30: 

Die Ergänzung in Abs. 1 dient zur Vereinheitlichung der Gradführung, die bislang den einzelnen 
Habilitationsordnungen überlassen ist, und damit der Transparenz der jeweiligen wissenschaftli-
chen Qualifikation. 

Zu §§ 31 und 32: 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 

Zu § 33: 

Der neu angefügte Abs. 2 fördert die Schwerpunktbildung an den Hochschulen und ihre Koope-
ration mit anderen Hochschulen und Einrichtungen – solchen der Forschung ebenso wie der 
Berufspraxis. Die Regelung ist im Zusammenhang mit der Änderung umsatzsteuerrechtlicher 
Regelungen zu sehen (siehe auch Begründung zu § 5). 

Zu § 34: 

Der neu eingefügte Abs. 5 bestätigt im Bereich der Drittmittelforschung die grundsätzliche Pflicht 
zur Vollkostendeckung, sieht jedoch Ausnahmen vor, soweit Forschungsvorhaben im öffentli-
chen Interesse oder überwiegenden Eigeninteresse der Hochschule betrieben werden. Das er-
leichtert den Hochschulen in der Praxis die bisweilen schwierige Abgrenzung zwischen 
fremdnütziger Auftragsforschung (vollkostenpflichtig) und eigennütziger Forschung mit finanziel-
ler Unterstützung durch Dritte (nicht vollkostenpflichtig). 

Die Einfügung in Abs. 10 (neu) dehnt den Anwendungsbereich der vorstehenden Absätze auf 
die zunehmend durch Drittmittel finanzierten Forschungsaktivitäten der Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften aus. 

Zu § 35: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 30. 

Zu § 36: 

Die Einfügung in Abs. 1 trägt der Bedeutung guter wissenschaftlicher Praxis Rechnung, indem 
das Hochschulgesetz den Senat verpflichtet, Regeln zu ihrer Einhaltung und zum Umgang mit 
Fehlverhalten zu erlassen, und ihm nicht nur einen entsprechenden Kompetenztitel einräumt (s. 
dazu unten § 42 Abs. 2 Nr. 1). Eine faktische Pflicht zum Erlass solcher Regelungen ergibt sich 
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bereits aus den ab August 2021 geltenden Förderrichtlinien der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. 

Mit den Einfügungen in Abs. 2 wird die bisherige Experimentierklausel so erweitert, dass über 
Wirtschaftlichkeits- und Effizienzerwägungen hinaus auch zu Gunsten der Verbesserung von 
Entscheidungsfindungsprozessen sowie der Strategiefähigkeit im Bereich der Kernaufgaben 
von den in Bezug genommenen Bestimmungen abgewichen werden kann. 

Zu § 37: 

Die Neufassung von Abs. 2 stellt klar, dass bei gemeinsamen Berufungsverfahren keine Not-
wendigkeit besteht, mindestens ein Jahr in der Hochschule zu arbeiten, und die Mitgliedschaft 
auf entsprechenden Antrag einzuräumen ist. Damit wird die Kooperation gerade mit außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen gestärkt. 

Die Einfügung in Abs. 4 ist im Hinblick auf die Erweiterung der Bestimmung über wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Daueraufgaben in der selbstständigen Lehre geboten, 
sofern diese über die Promotion hinaus die weiteren Berufungsvoraussetzungen erfüllen. 

Zu §§ 38 bis 40: 

Die Vorschriften entsprechen bis auf eine redaktionelle Anpassung den bisherigen §§ 33 bis 35. 

Zu § 41: 

Die Option der Einführung einer Hochschulversammlung stärkt die Partizipation bei Grundsatz-
fragen der Hochschulentwicklung und setzt die Koalitionsvereinbarung um. Hierbei wird ein er-
heblicher Spielraum für die Ausgestaltung in der Grundordnung eröffnet. Die gesetzlichen Vor-
gaben beschränken sich auf die ausschließlich beratende Funktion des Gremiums, die Höchst-
zahl seiner stimmberechtigten Mitglieder sowie die zwingend vorzusehenden mindestens bera-
tenden Mitglieder. Durch die Grundordnung ist dabei möglichst zu präzisieren, welche Gegen-
stände im Einzelnen neben dem Leitbild als Grundsatzfragen der Hochschulentwicklung der Er-
örterung durch die Hochschulversammlung zugeführt werden sollen. 

Zu § 42: 

Parallel zur Verpflichtung des Senats nach § 36 Abs. 1, Regeln zur Einhaltung guter wissen-
schaftlicher Praxis zu erlassen, räumt ihm die neu gefasste Bestimmung des Abs. 2 Nr. 1 einen 
entsprechenden Kompetenztitel mi verpflichtendem Charakter entsprechend der Grundordnung 
ein. 

Die Neuformulierung in Abs. 2 Nr. 2 stellt klar, dass mit „Prüfungsordnungen“ Studien- und 
Prüfungsordnungen gemeint sind (s. schon oben zu § 25). Sie stellt ferner klar, dass das Organ 
der Studierendenschaft nicht zu Allgemeinen Bestimmungen für Promotionsordnungen gehört 
werden muss, soweit man letztere bisher schon unter „Prüfungsordnungen“ gefasst hat. Soweit 
man das nicht getan hat, wird der Kompetenztitel nun auf Allgemeine Bestimmungen für Promo-
tionsordnungen erweitert. Gleiches gilt in Bezug auf Allgemeine Bestimmungen für Habilitations-
ordnungen. 

Nr. 6 stärkt das Mitspracherecht des Senats bei der Entwicklungsplanung, indem es diese von 
seiner Zustimmung abhängig macht und ihm nicht nur das Recht zur Stellungnahme einräumt. 
Die neue Nr. 7 wird redaktionell von Nr. 6 abgetrennt. 

Der neue Abs. 3 regelt die Studienkommissionen auf zentraler Ebene für den Vorschlag zur Ver-
teilung der QSL-Mittel nach § stärkt die studentische Mitbestimmung bei der Entwicklung von 
Studien- und Prüfungsordnungen und in sonstigen Studium und Lehre betreffenden Angelegen-
heiten ganz erheblich. Bisher schon bestehen an vielen Hochschulen Senatskommissionen (o-
der -ausschüsse) unter Vorsitz des für Studium und Lehre zuständigen Präsidiumsmitglieds, die 



- 100 - 
 

/ 101 

für den Senat die Beschlussfassung über Studien- und Prüfungsordnungen sowie sonstige Fra-
gen von Studium und Lehre vorbereiten. Zum einen wird nun die Einrichtung solcher Senats-
kommissionen nun verbindlich vorgesehen, und zum andern wird in ihnen das Gewicht der Stu-
dierendenschaft deutlich durch die Maßgabe gestärkt, dass die Kommissionsmitglieder zur 
Hälfte aus Studierenden bestehen müssen. Im Zuge dessen kann das bisherige Anhörungs-
recht des Organs der Studierendenschaft entfallen. Sein Initiativrecht verbleibt ihm, bezieht sich 
aber künftig auf die Einbringung von Initiativen in die Senatskommission statt in den Senat. 

Die redaktionelle Änderung in Abs. 6 ist Folge der Neuregelung in § 6 Abs. 3. 

Zu § 43: 

Die redaktionelle Änderung in Abs. 1 dient zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs. 

Die Ergänzung in Abs. 4 beschränkt das Letztentscheidungsrecht des Präsidiums zur Entwick-
lungsplanung nach Satz 1 in Hinblick auf die erforderliche Zustimmung des Hochschulrats auf 
die Fassung der Vorlage an den Hochschulrat. 

Zu § 44: 

Die Änderung in Abs. 2 stellt klar, dass die Präsidentin oder der Präsident in sämtlichen Prü-
fungsangelegenheiten als Widerspruchsbehörde zuständig ist (z.B. auch dort, wo kein Prü-
fungsgremium, sondern ein einzelner Prüfer entschieden hat). 

Zu § 45: 

Die Einfügungen in Abs. 3 stellen klar, dass die Regelung ebenso für Beamtenverhältnisse an 
Hochschulen mit eigener Dienstherreneigenschaft gilt. 

Zu § 46: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 41. 

Zu § 47: 

Die Einfügung in Abs. 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Begründung eines Beamten-
verhältnisses auf Zeit aus verfassungsrechtlichen Gründen an den Willen des Wahlorgans der 
Hochschule gekoppelt sein muss. 

Zu § 48: 

Die Änderung in Abs. 1 ist eine Folge der Neuregelung in § 42 Abs. 2 Nr. 6. 

Die redaktionelle Änderung in Abs. 2 Nr. 2 dient zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs. 

Die Ergänzung von Abs. 4 stärkt die Transparenz der Arbeit des Hochschulrats und seiner Ko-
operation mit den Interessenvertretungen an der Hochschule. Der hiernach vorgesehene Re-
chenschaftsbericht des Hochschulrats kann nach der Neuregelung oben in § 14 Abs. 5 mit den 
dort genannten Berichten verbunden werden, die dem Hessischen Landtag vorzulegen sind. 

Die Begrenzung der Amtsdauer von Hochschulratsmitgliedern in Abs. 7 auf in der Regel acht 
Jahre soll ein Mindestmaß an Fluktuation von Personen und Ideen gewährleisten, damit der 
Hochschulrat seiner intendierten Rolle als Innovationsmotor gerecht werden kann. Der neu ein-
gefügte Satz 6 stärkt die Geschlechterparität. Er ergänzt die Sollregelung des § 13 des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes, wonach bei der Besetzung von Kommissionen, Beiräten, 
Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie sonstigen Gremien, soweit Dienststellen des Landes ein 
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Entsendungs-, Bestellungs- oder Vorschlagsrecht haben, mindestens zur Hälfte Frauen berück-
sichtigt werden sollen, durch eine zwingende Besetzung von mindestens 40 % der Sitze mit 
Frauen. 

Zu § 49: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 43. 

Zu § 50: 

Die Änderungen in Abs. 1 Nr. 1 entsprechen denjenigen in § 42 Abs. 2 Nr. 1: Es wird klargestellt, 
dass der Erlass von Promotions- und Habilitationsordnungen in die Satzungskompetenz des 
Fachbereichsrats fällt, dass jedoch der Fachschaftsrat hierzu nicht gehört werden muss. 

Entsprechend dem in § 42 neu eingefügten Abs. 3 sieht der hier neu eingefügte Abs. 2 die Bil-
dung dezentraler Studienkommissionen auf Fachbereichsebene vor, deren Zuständigkeiten sich 
auf alle Angelegenheiten von Studium und Lehre erweitern. Auch hier entfällt das bisherige An-
hörungsrecht des Fachschaftsrats, während ihm das Initiativrecht mit modifiziertem Inhalt ver-
bleibt. 

Zu § 51: 

Die redaktionelle Änderung in Abs. 1 dient zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs. 

Abs. 4 wird im Interesse von Studium und Lehre um eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben 
von Studiendekaninnen und -dekanen erweitert. Abgesehen von der Zusammenarbeit mit der 
dezentralen Studienkommission dürften die genannten Aufgaben im Wesentlichen der schon 
bisher geübten Praxis entsprechen. 

Zu §§ 52 und 53: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 46 und 47. 

Zu § 54: 

Die Änderung in Abs. 2 Nr. 1 ist redaktioneller Art. 

Abs. 5 ist infolge der Veränderungen des Budgetierungsmodells anzupassen. Nach den Ergeb-
nissen der Kostenträgerrechnung waren in der Vergangenheit die Ausgaben der Hochschulen 
in diesem Bereich regelmäßig höher als in der bisherigen Festlegung gefordert. 

Die Änderung in Abs. 6 dient der präzisierenden Klarstellung. 

Zu § 55: 

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 49. 

Zu § 56: 

Hintergrund der klarstellenden Anpassungen in Abs. 1 S. 1 ist die Neuregelung des § 2b UStG. 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 (BGBl 2015 I S. 1834 ff) wurde die Umsatzbesteue-
rung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts umfassend neu geregelt. Mit der Neu-
fassung von § 2 b Umsatzsteuergesetz unterliegen die juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts nun auch mit Tätigkeiten im Rahmen ihres Hoheitsbetriebes der Umsatzsteuer, sofern 
die Behandlung der juristischen Person des öffentlichen Rechts als Nichtunternehmer zu größe-
ren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Von dieser Neuregelung des § 2 b UStG kann mit-
hin privilegiert sein der Leistungsaustausch zwischen Universitätsklinikum und Universität bzw. 
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Fachbereich Medizin im Rahmen der nach § 15 UniKlinG zu treffenden Kooperationsvereinba-
rung. Abs. 1 HHG ist klarstellend anzupassen, indem die Verpflichtung zur engen Zusammenar-
beit herausgestellt wird. 

Zu den §§ 57 und 58: 

Die Regelungen entsprechen den bisherigen §§ 51 und 52. 

Zu § 59: 

Bei den Ergänzungen in Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 S. 2 handelt es sich um klarstellende Anpassun-
gen an das aktuelle Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) vom 
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1474). Die §§ 40 bis 42 a des Arzneimittelgesetzes enthalten für Ethik-
kommissionen, die Aufgaben nach § 40 Abs. 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes wahrnehmen, 
u.a. besondere Verfahrensvorgaben. Beispielsweise dürfen an dem Verfahren zur Bewertung 
eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung nach der Verordnung (EU) Nr. 
536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prü-
fungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 1) nur öffentlich-rechtliche Ethik-Kommissionen der Länder teilnehmen, die nach 
§ 41 a des Arzneimittelgesetzes registriert sind. 

Zu § 60: 

Die Änderungen in Abs. 2 und Abs. 4 sind redaktioneller Art. 

Der neue Abs. 8 eröffnet optional für die Hochschulen die Möglichkeit einer Zugangsprüfung 
zum Studium für Studienbewerber, die die Voraussetzungen zur Aufnahme in ein Studienkolleg 
erfüllen. Die Regelung entlastet die Studienkollegs und stärkt die Attraktivität des Studienstand-
orts für Studienbewerber mit im Ausland erworbener schulischer Qualifikation. Durch die Er-
mächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung kann nach entsprechender Abstimmung mit 
den Hochschulen eine fachliche Bündelung der Zugangsprüfungen und eine entsprechende 
Aufteilung unter die Hochschulen erfolgen sowie das Verfahren für den Bereich der nichtstaatli-
chen Hochschulen geregelt werden, um eine Vergleichbarkeit der Anforderungen zu gewähr-
leisten. 

Zu § 61: 

Mit der Änderung in Abs. 3 wird eine eindeutige Verordnungsermächtigung für die materiellen 
Inhalte der Immatrikulationsverordnung geschaffen. Die bisherige Ermächtigung bezog sich nur 
auf „das Verfahren“ von Immatrikulation, Beurlaubung etc. Demgegenüber regelt auch die bis-
herige Immatrikulationsverordnung zum Teil schon Näheres zu deren Inhalt und Bedeutung 
(z.B. Rechtsfolgen der Beurlaubung). 

Die Ergänzung in Abs. 4 dient zur Klarstellung, nachdem in der Vergangenheit nicht unstrittig 
war, ob personenbezogene Daten der Genannten verarbeitet werden dürfen (z.B. Geburtsda-
tum und -name auf dem Abschlusszeugnis). 

Zu § 62: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 56. 

Zu § 63: 

Die Änderung von Abs. 2 Nr. 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht jeder Studiengang 
Deutschkenntnisse erfordert, sondern je nach Studiengang auch andere Sprachkenntnisse not-
wendig sein können. Die Regelung entspricht den Vorschriften aller anderen Bundesländer. 
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Die Neuformulierung von Abs. 2 Nr. 6 stellt klar, dass die Bestimmung nicht nur dann zur An-
wendung kommt, wenn im selben Studiengang derselben Hochschule eine Leistung endgültig 
nicht bestanden wurde, sondern dass ihr Tatbestand auch erfüllt wird, wenn eine Leistung in ei-
nem inhaltlich vergleichbaren Studiengang einer anderen Hochschule endgültig nicht bestanden 
wurde. Jedoch muss die nicht bestandene Leistung einer solchen entsprechen, die an der auf-
nehmenden Hochschule für den Abschluss des angestrebten Studiengangs erforderlich wäre. 
Es erschiene unverhältnismäßig, die Immatrikulation wegen einer nicht bestandenen auswärti-
gen Leistung zu versagen, die im Curriculum der aufnehmenden Hochschule keine Rolle spielt. 

Zu § 64 und 65: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 58 und 59. 

Zu § 66: 

Die Einfügung in Abs. 2 stellt klar, dass die Hochschulen die Aufgabe der obersten Dienstbe-
hörde für nebenamtliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten weiterhin wahrnehmen. 

Die Einfügung in Abs. 3 stellt klar, dass ein Eignungsvorsprung nur gegenüber solchen Nächst-
platzierten bestehen muss, die nach wie vor für eine Berufung zur Verfügung stehen und sich 
nicht etwa anderweit entschieden haben (‚abgesprungen sind‘).  

Zu § 67: 

Die Neuformulierung von Abs. 1 dient zur Präzisierung und Klarstellung, dass das Dienstverhält-
nis näherer Ausgestaltung zugänglich und bedürftig ist. 

Die Aufnahme der Mitwirkung an Eignungs- und Auswahlprüfungen in Abs. 1 Nr. 5 ist wegen der 
gestiegenen Bedeutung solcher Verfahren im geänderten Hochschulzulassungsrecht nötig ge-
worden. 

Die Neufassung von Abs. 1 Nr. 6 stellt ihren Inhalt klarer dar, von dem die bisher ausdrücklich 
geregelte Mentorenschaft jedenfalls mit umfasst ist. 

Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Art. 

Zu § 68: 

Der in Abs. 2 neu eingefügte Satz 3 stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (entspre-
chend den Aufgaben der Hochschule, s. oben § 3 Abs. 5). Die mittelbaren Auswirkungen von 
Familienzeiten zeigen sich bisher insbesondere bei der Bewertung der Relation von wissen-
schaftlicher Produktivität und Lebensalter, was eine strukturelle Benachteiligung von Frauen zur 
Folge hat. 

Darüber hinaus werden die Kriterien für pädagogische Eignung unter Betonung der Hochschul-
didaktik flexibilisiert. 

Zu § 69: 

Die Ergänzung von Abs. 1 Satz 1 stellt klar, dass von der Neuausschreibung einer Professur 
auch abgesehen werden oder dass die Professur mit geänderter Funktionsbeschreibung ausge-
schrieben oder einem anderen Bereich zugewiesen werden kann. Dabei soll eine möglichst effi-
ziente Nutzung vorhandener Stellen und ein möglichst breiter Einsatz von Professorinnen und 
Professoren gewährleistet werden. 

Die Möglichkeit zum Verzicht auf eine Ausschreibung wird um einen Katalog weiterer einschlä-
giger Fälle erweitert, wie es schon in den Hochschulgesetzen anderer Länder der Fall ist. 
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Hinsichtlich des schon bislang möglichen Ausschreibungsverzichts im Falle eines auswärtigen 
Rufs auf eine höherwertige Professur (jetzt Nr. 1) wird klargestellt, dass hierbei die Hochschule 
ein besonderes Interesse am Verbleib haben muss. 

Die Möglichkeit zur erleichterten Gewinnung herausragend qualifizierter Persönlichkeiten unter 
Ausschreibungsverzicht nach Nr. 2 (‚Leuchtturm-Berufungen‘) dient zur Stärkung der Strategie-
fähigkeit insbesondere im Bereich der Forschung. 

Wählt die Hochschule eine externe Professorin oder einen externen Professor zum Präsidenten 
oder zur Präsidentin, soll der Ausschreibungsverzicht nach Nr. 3 es ihr oder ihm erleichtern, 
Professorin oder Professor an der neuen, eigenen Hochschule zu werden. 

Nr. 4 soll wissenschaftliche Nachwuchskräfte, die schon für ihr bisheriges, nichtprofessorales 
Beschäftigungsverhältnis ein Auswahlverfahren durchlaufen mussten, welches dem für Profes-
sorinnen und Professoren geltenden vergleichbar ist, von der erneuten Durchführung eines sol-
chen Verfahrens ausnehmen. 

In ähnlicher Weise soll Nr. 5 ein zusätzliches Verfahren erübrigen, wenn die zu besetzende Pro-
fessur aus einem hochschulübergreifenden Förderprogramm finanziert wird, nach dessen 
Vergabebestimmungen schon ein entsprechendes Verfahren erforderlich ist. 

Die Einfügung in Abs. 3 ist die Folge der Ermöglichung dezentraler Gleichstellungsbeauftragter 
in § 15 Abs. 5 HGlG. 

Der neu eingefügte Abs. 5 dient zur Stärkung der Geschlechterparität. 

Zu § 70: 

Die Einfügungen in Abs. 1 und Abs. 2 verbessert die Transparenz und die Qualitätssicherung in 
Tenure-Track-Verfahren. 

Die Einfügung in Abs. 3 dient zur Gewinnung wissenschaftlicher Nachwuchskräfte, die aus EU-
Programmen gefördert werden. 

Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Änderungen. 

Zu § 71: 

Die Regelung verbessert die Rekrutierungsmöglichkeiten der Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften, da dort häufig bei sehr guter wissenschaftlicher Qualifikation die für den Anwen-
dungsbezug der Lehre erforderliche Berufspraxis noch fehlt. Die Tandem-Professur bietet damit 
für die HAWs ein Pendant zur Qualifikationsprofessur an Universitäten und eröffnet gleichzeitig 
zusätzliche Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Zu § 72: 

Der neu eingefügte Abs. 5 ermöglicht den Hochschulen die Beschäftigung von wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. Hochschuldozentinnen und -dozenten zur dauer-
haften Wahrnehmung von Lehraufgaben. Damit werden sowohl Perspektiven dauerhafter Be-
schäftigung auf einer Ebene unterhalb der Personalkategorie der Professorinnen und Professo-
ren für qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschaffen als auch die Möglich-
keit zur weiteren Verbesserung der Betreuungsrelationen eröffnet. 

Zu § 73 und 74: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 66 und 67, in § 74 wurden redaktionelle Anpas-
sungen vorgenommen. 
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Zu § 75: 

Die Ergänzung in Abs. 1 dient der Klarstellung. 

Die Ergänzung in Abs. 4 dient dazu, durch Satzung die Grundlage für einen geordneten Ablauf 
des Genehmigungsverfahrens zu legen und dabei auf die Veröffentlichung der Forschungser-
gebnisse hinzuwirken. 

Zu §§ 76 und 77: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 69 und 70. 

Zu § 78: 

Der neu eingefügte Abs. 2 präzisiert die an die Lehrbeauftragten gestellten Qualifikationsvoraus-
setzungen sowie die Verpflichtung der Hochschule, die hochschuldidaktischen Kompetenzen 
der Lehrbeauftragten zu gewährleisten. 

Abs. 5 wird redaktionell geändert. 

Zu § 79: 

Abs. 1 wird redaktionell geändert. 

Zu §§ 80 bis 82: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 73 bis 75, in § 82 Abs. 2 wurde eine redaktio-
nelle Änderung vorgenommen. 

Zu § 83: 

Die Ergänzung von Abs. 1 soll gewährleisten, dass den Studierendenschaften bei ihrer Aufga-
benerfüllung von Seiten der Hochschule professionelle Hilfe zu Teil wird; sie ist in Zusammen-
hang mit der Ergänzung von § 86 weiter unten zu sehen. Die Aufwandsentschädigung der Mit-
glieder des Organs der Studierendenschaft muss nach der Ergänzung in Abs. 2 Nr. 2 künftig in 
der Satzung der Studierendenschaft festgelegt werden; ihre Veröffentlichung im Rechenschafts-
berichts nach § 85 Abs. 4 kann dafür entfallen. Mit den Einfügungen in Abs. 3 soll gewährleistet 
werden, dass die Leistungen aus den Beiträgen der Studierenden auch im Wesentlichen den 
Beitragszahlern und nicht späteren Generationen von Studierenden zu Gute kommen; daneben 
sollen hohe Vermögensansammlungen vermieden werden.  

Zu § 84: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 77. 

Zu § 85: 

Neben einer redaktionellen Vereinfachung beschränkt die Neuformulierung von Abs. 4 die Ver-
öffentlichung des Rechenschaftsberichts aus Datenschutzgründen auf die Hochschulöffentlich-
keit. 

Zu § 86: 

Die neu eingefügten Sätze 2 und 3 verfolgen das Ziel einer Professionalisierung der Studieren-
denschaft hinsichtlich ihrer Wirtschaftsführung Die gewählte Grenze von 6000 Studierenden für 
die Verpflichtung zur Beauftragung einer externen Wirtschaftsprüfung erfasst die Universitäten 
und HAWs, für die anderen Hochschulen entfaltet die Regelung keine Wirkung, was sich durch 
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das erheblich geringere Haushaltsvolumen der Studierendenschaften an den Kunsthochschulen 
und der Hochschule Geisenheim rechtfertigt. 

Die Einfügung im (nunmehrigen) Satz 4 stellt klar, dass der Haushaltsplan auch die Beiträge zur 
Studierendenschaft abbilden muss, was auch im Rahmen des § 87 zur Verfahrensvereinfa-
chung dient. 

Zu § 87: 

Die Beiträge zur Studierendenschaft müssen nicht separat von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten genehmigt werden, da sie im Haushaltsplan enthalten sind, der vom Präsidium geneh-
migt wird (oben § 86 Satz 4). Demgegenüber sind auch Ordnungen der Studierendenschaft, die 
nicht die Rechtsqualität von Satzungen aufweisen, der Rechtsaufsicht zu unterstellen. 

Zu §§ 88 bis 92: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 81 bis 85, wobei der Titel des Neunten Teils um 
die „Kunsthochschule Kassel an der Universität Kassel“ ergänzt wurde. 

Zu § 93: 

Die erstmals mit dem TUD-Gesetz in das hessische Hochschulrecht eingeführte Findungskom-
mission zur Vorbereitung der Wahl einer Präsidentin oder Präsidenten hat sich bewährt und 
wurde zunächst für die Stiftungsuniversität und sodann auch in das Hessische Hochschulgesetz 
für die anderen Hochschulen des Landes übernommen, wobei allerdings auch die Erstellung 
des Wahlvorschlags der Findungskommission obliegt. Auch dies hat sich im Interesse einer 
Konsensbildung zwischen Hochschulrat und Wahlsenat als zielführend erwiesen, weshalb diese 
Regelung nunmehr auch für die Stiftungsuniversität umgesetzt werden soll. 

Zu § 94: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu § 95: 

Die Vorschrift entspricht bis auf eine redaktionelle Änderung dem bisherigen § 88. 

Zu § 96: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 89. Die gesonderte Berichterstat-
tung der Stiftungsuniversität gegenüber dem Hessischen Landtag ist vor dem Hintergrund der 
Berichtspflichten nach § 14 Abs. 5 sowie der geübten parlamentarischen Praxis zur regelmäßi-
gen Konsultation der Hochschulen des Landes entbehrlich. 

Zu § 97: 

Die Regelung in Abs. 5 hat sich durch Zeitablauf erledigt und kann entfallen. 

Zu § 98: 

Der neu eingefügte Paragraph übernimmt die vom Konvent der Universität Kassel beschlosse-
nen Regelungen zur dortigen Kunsthochschule ins Hochschulgesetz und entwickelt sie auf der 
Grundlage der vom Senat der Universität beschlossenen und mit der Kunsthochschule abge-
stimmten Stärkung der Teilautonomie weiter. 
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Zu § 99: 

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 17.02.2016, Az. 1 BvL 8/10, die rechtli-
chen Anforderungen an das System der Programmakkreditierung als Qualitätssicherungsinstru-
ment im Hochschulbereich definiert. In dem Beschluss hatte es die inhaltlichen, verfahrens- und 
organisationsbezogenen Anforderungen genannt, die durch den Gesetzgeber zu treffen sind, 
und insbesondere hinsichtlich der wissenschaftsadäquaten Zusammensetzung der Akteure so-
wie der Verfahren zu Aufstellung und Revision der Bewertungskriterien förmlichen Regelungs-
bedarf festgestellt. 

Diese Grundsätze sind sinngemäß auf das Verfahren zur Institutionellen Akkreditierung bzw. 
Konzeptprüfung, das sich seit Jahren im Bereich der nichtstaatlichen Hochschulen als wissen-
schaftsgeleitetes, externes Begutachtungsverfahren bewährt hat, anwendbar. 

Um möglichst einheitliche Rahmenbedingungen für institutionelle Akkreditierungsverfahren zu 
erreichen, hat die Kultusministerkonferenz eine Mustervorschrift verabschiedet, an der sich die 
neu geschaffenen Regelungen der §§ 99 und 100 orientieren.  

Hierbei werden in § 99 die Anerkennungsvoraussetzungen für nichtstaatliche Hochschulen so-
wie für die Vergabe des Promotions- und Habilitationsrechts festgeschrieben, insbesondere im 
Hinblick auf die notwendigen Qualifikationen Studierender und Lehrender, die Organisations-
struktur, die Ausstattung und die wissenschaftlichen Leistungen. Sie entsprechen im Wesentli-
chen den auch bislang in abstrakterer Form niedergelegten gesetzlichen Anerkennungsvoraus-
setzungen. Diese Anerkennungsvoraussetzungen bilden zugleich den wesentlichen inhaltlichen 
Rahmen für die institutionelle Akkreditierung bzw. Konzeptprüfung als gutachterliche Stellung-
nahme  

Zu § 100: 

§ 100 beschreibt das Verfahren zur institutionellen Akkreditierung bzw. der Konzeptprüfung. 
Hiernach kommt den Stellungnahmen in den genannten Verfahren die Rolle einer gutachterli-
chen Stellungnahme im Hinblick auf Anerkennungsentscheidungen zu; dies betrifft auch die im 
Ergebnis eines Reakkreditierungsverfahrens zu treffende Entscheidung über die Aufrechterhal-
tung der staatlichen Anerkennung. 

Die Gutachterkommissionen sind überwiegend mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
zu besetzen. Ein internes Beschwerdeverfahren ist künftig vorgesehen.  

Die für die institutionelle Reakkreditierung anfallenden Kosten werden künftig durch das Land 
als Auslagen auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes geltend gemacht. 

Zu § 101: 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu §§ 102 bis 104: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 93 bis 95. 

Der bisherige § 96 (Verordnungsermächtigung aus Anlass der SARS-CoV-2-Pandemie) läuft 
Ende 2021 aus und kann daher mit der unbefristet in Kraft zu setzenden Novellierung entfallen. 

Zu §§ 105 bis 108: 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 97 bis 100. 

Zu § 109: 
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Es handelt sich um redaktionelle Änderungen hinsichtlich des Erfordernisses der Fortgeltung 
bisheriger Regelungen. 

In Abs. 5 wird das Verhältnis zwischen der noch bis Ende 2022 wirksamen Rechtsverordnung 
über die Durchführung elektronischer Fernprüfungen und den nunmehr in § 23 vorgesehenen 
Bestimmungen, deren Umsetzung eine Satzung der Hochschule voraussetzt, geregelt.  

Zu § 110: 

Das bisher in Kraft befindliche Hochschulgesetz ist aufzuheben. 

Zu § 111: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. 2: 

Im Hinblick auf eine geschlechtergerechte Rechtssprache wird künftig die Bezeichnung Studie-
rendenwerke (StW) sowohl hinsichtlich der Institutionen als auch in der Bezeichnung des Ge-
setzes verwendet. 

Weitere Änderungen betreffen folgende Regelungen: 

Die Hessischen StW haben Anfang 2020 gemeinsam einen Aktionsplan Inklusion als Rahmen-
aktionsplan vorgelegt, die einzelnen StW haben individuelle Aktionspläne mit ihren örtlichen Be-
sonderheiten entwickelt. Mit den Aktionsplänen tragen die StW bereits jetzt zur aktiven Förde-
rung von Menschen mit Behinderung bei. Die Ergänzung in § 3 Abs. 1 unterstreicht die grund-
sätzliche Bedeutung entsprechender Maßnahmen und der in den Aktionsplänen gesetzten 
Ziele. 

Mit der Ergänzung in § 3 Abs. 4 kann rechtsicher klargestellt werden, dass es sich bei der Nut-
zung der Verpflegungseinrichtungen durch Bedienstete um eine rechtlich zulässige wirtschaftli-
che Betätigung handelt, ohne dass stets im Einzelnen die kumulativen Tatbestandsvorausset-
zungen des § 3 Abs. 4 StWG vorliegen müssen. Eine weitere Öffnung des § 3 Abs. 4 StWG ist 
nicht geboten, da sich die gesetzliche Bestimmung, welche auch die Interessen der Privatwirt-
schaft berücksichtigt, insgesamt bewährt hat. Die Nutzung durch Dritte ist bereits jetzt im Wege 
einer kapazitätsauslastenden Randnutzung zulässig. 

Die Formulierung in § 3 Abs. 6 definiert den öffentlich-rechtlichen Charakter der Zusammenar-
beit zwischen den StW und den Hochschulen und gestaltet die Zusammenarbeit näher aus. Sie 
stellt sicher, dass damit kein umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch im Sinn des § 2 b UStG 
begründet wird, sondern die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerbefreiung i.S.d. § 2 b Abs. 
3 Nr. 2 UStG gegeben ist. 

Die Ergänzung in § 3 Abs. 7 und Abs. 8 trägt der eigenen Rechtspersönlichkeit der verfassten 
Studierendenschaft Rechnung, die als weitere Beteiligte und durch die Übertragung der Aufga-
ben Betroffene angehört werden soll. Eine Zustimmung des Landtags zur Aufgabenübertragung 
soll künftig entfallen. 

Die Streichung der Passage „in turnusmäßigem Wechsel“ in § 5 Abs. 4 Nr. 2 führt zur Erweite-
rung des Verwaltungsrats des StW Gießen um einen oder eine Studierende. Die Technische 
Hochschule Mittelhessen und die Hochschule Fulda sind von der Anzahl der Studierenden ste-
tig gewachsen, die fehlende Kontinuität bei der studentischen Vertretung im Verwaltungsrat er-
schwert die Interessenvertretung. Trotz dieser Erweiterung um eine Person bleibt das Gleichge-
wicht (Hochschulvertretung/ Studierendenvertretung) der Grundnorm in § 5 Abs. 1 StWG immer 
noch gewährleistet. Es sind dann jeweils gleich viele Studierendenvertreter/innen und Hoch-
schulvertreter/innen mit jeweils vier Personen im Verwaltungsrat Gießen vertreten. 
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Die Terminologie in § 5 Abs. 5 wurde der zwischenzeitlich geänderten Terminologie des Hoch-
schulgesetzes angepasst. 

Der Halbsatz in § 6 Abs. 1 Nr. 3 kann gestrichen werden. Dem Verwaltungsrat obliegt auch 
ohne diesen Halbsatz die Entscheidung, wie die Stelle der Geschäftsführung ausgeschrieben 
wird (also befristet oder unbefristet) und wie die Stelle besetzt wird. Bereits der TV-H, den die 
StW entsprechend anwenden, schafft die Möglichkeit der befristeten Einstellung. Eine geson-
derte Regelung im StWG ist dazu nicht notwendig. 

Die Erweiterung des § 6 Abs. 1 Nr. 7 StWG ist notwendig, um dem Informations- und Kontroll-
bedürfnis des Verwaltungsrates Rechnung zu tragen. Nach § 8 Abs. 3 StWG werden der Jah-
resabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften zum Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres aufgestellt. Dementsprechend sollten auch alle relevanten Unterlagen dem 
Verwaltungsrat vorgelegt werden. Hierzu gehört der Lagebericht. 

§ 8 Abs. 7 soll aus Klarstellungsgründen vereinfacht werden. Die Bauunterhaltung der Wohn-
heime obliegt in vollem Umfang den StW. Der LBIH wird bei Baumaßnahmen der StW im Be-
reich der Wohnheime nur bei landeseigenen Gebäuden tätig. 

In dem neu geschaffenen § 11 wird den StW eine zweijährige Übergangsfrist für die Namensän-
derung entsprechend der Bezeichnung im Gesetz eingeräumt. Eine Übergangsfrist für damit 
verbundenen kostenintensiven öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (Erstellung eines neuen 
Logos, Schilder) soll auf dem Erlasswege geregelt werden, da es sich insoweit lediglich um eine 
Ausführungsbestimmung handelt.  

Im neuen § 12 wird die Aufhebung des bisher geltenden Gesetzes über die Studentenwerke bei 
den Hochschulen des Landes Hessen normiert. 

Aus Sicht der am Evaluierungsprozess Beteiligten haben sich die Bestimmungen des StWG be-
währt. Die StW in Hessen bestehen seit mehr als 90 Jahren und wirken seitdem gemeinsam mit 
den Hochschulen als Partner an der wirtschaftlichen und sozialen Förderung der Studierenden 
mit. Die soziale Infrastruktur rund um das Studium ist konstitutiv für den Studienerfolg. Hoch-
schulen sind daher nicht ohne die StW zu denken. Die StW bieten als Alleinstellungsmerkmal 
im Hochschulraum ein breites und vernetztes Leistungsangebot von Verpflegung über Wohnen, 
Studienfinanzierung, Beratungs- und Unterstützungsangeboten, Kinderbetreuung, Internationa-
les bis hin zur Kultur für Studierende. Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der StW und 
der Notwendigkeit ihrer gesetzlichen Regelung im StWG kann die in § 11 vorgesehene Befris-
tung des StWG zukünftig entfallen. Die Rechtsvorschriften des StWG gehören zum originären 
Hessischen Landesrecht und sind als solche unzweifelhaft erforderlich. 

Zu Art. 3: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 4: 

Zu 1.: 

a) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

b) Aus rechtlichen Gründen kann die Beschränkung der Aufsicht auf die Rechtsaufsicht auch in 
Auftragsangelegenheiten nicht aufrecht erhalten bleiben, da mit der Durchführung des Stipendi-
enprogramm-Gesetzes (Deutschlandstipendium) eine Auftragsangelegenheit durch die Hoch-
schulen auszuführen ist, bei der es sich wegen der Finanzierung durch den Bund um eine Auf-
tragsverwaltung durch die Länder nach Art. 85 GG handelt, bei der die Landesbehörden den 
Weisungen der obersten Bundesbehörden unterstehen und deren Ausführung sicherzustellen 
haben. 
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c) Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 

d) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung sowie um eine Folgeänderung aus 1. b). 

Zu 2.: 

a) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

b) Die Landesmittel für Baumaßnahmen und Geräteinvestitionen werden auf jährlich 25,5 Millio-
nen Euro erhöht. 

Zu 3.: 

Die erstmals mit dem TUD-Gesetz in das hessische Hochschulrecht eingeführte Findungskom-
mission zur Vorbereitung der Wahl einer Präsidentin oder Präsidenten hat sich bewährt und 
wurde auch für das Hessische Hochschulgesetz übernommen, wobei im HHG auch die Erstel-
lung des Wahlvorschlags der Findungskommission obliegt. Auch dies hat sich im Interesse ei-
ner Konsensbildung zwischen Hochschulrat und Wahlsenat als zielführend erwiesen, weshalb 
diese Regelung nunmehr auch für die TUD umgesetzt werden soll. 

Zu 4.: 

In der parlamentarischen Praxis des Hessischen Landtags erhalten alle staatlichen Hochschu-
len einmal jährlich Gelegenheit zur Erörterung wichtiger und aktueller hochschulpolitischer Fra-
gen mit dem zuständigen Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. In Hinblick darauf, dass we-
sentliche Regelungen des TUD-Gesetzes inzwischen auch Gegenstand des für alle Hochschu-
len geltenden gesetzlichen Rahmens sind, erscheint eine gesonderte Pflicht zur Berichterstat-
tung für die TUD nicht mehr erforderlich. 

Zu 5.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung sowie um die Verlängerung der Geltungs-
dauer des Gesetzes um weitere fünf Jahre. 

Zu Art. 5: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 6: 

Zu 1.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu 2.: 

Die Möglichkeit zur Verlängerung der Frist zum vollständigem Nachweis der Anerkennungsvo-
raussetzungen ist insbesondere in Fällen erforderlich, in denen ein konzipierter und akkreditier-
ter zweiter Studiengang aufgrund nicht von der Berufsakademie zu vertretender Umstände nicht 
innerhalb der Frist aufgenommen werden kann. Auch in anderen Fällen kann eine Fristverlän-
gerung geboten sein, etwa im Hinblick auf die Rekrutierung geeigneten hauptberuflichen Lehr-
personals bei Engpässen auf dem entsprechenden Arbeitsmarkt für die geforderte Qualifikation. 

Zu 3.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu 4.: 
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Die Regelung bildet die im Hessischen Hochschulgesetz vorgenommen Präzisierungen und Er-
gänzungen der Anforderungen an Prüfungsordnungen auch für den Bereich der Berufsakade-
mien ab. 

Zu 5.: 

Für die Berufsakademien als dauerhafte Einrichtungen des Qualifizierungssystems ist eine un-
befristete gesetzliche Grundlage als Kernbestand des Landesrechts erforderlich. Die Befristung 
des Gesetzes soll daher entfallen. 

Zu Art. 7: 

Zu 1.: 

Die Einführung einer Kurzbezeichnung erleichtert den Umgang mit den rechtlichen Regelungen 
in der administrativen Praxis. 

Zu 2.: 

Der Einschub in Abs. 5 stellt klar, dass die Regelung nur für örtlich zulassungsbeschränkte Stu-
diengänge gilt und dient der Abgrenzung zu Absatz 7, der künftig für alle zulassungsbeschränk-
ten Studiengänge gelten soll. 

Die bisher abschließende Aufzählung der bei der Kapazitätsermittlung nicht zu berücksichtigen-
den Mittel wird in Abs. 7 ersetzt durch eine allgemeine Definition, die es erlaubt, alle Mittel mit 
der Zweckbindung der Qualitätsverbesserung zu erfassen. Zusätzlich werden in Bestätigung 
der Rechtsprechung ausdrücklich Drittmittel für Forschung kapazitätsneutral gestellt. 

Von den „Drittmitteln für Forschung“ nicht erfasst sind Mittel, die nach den Bedingungen der Ex-
zellenzstrategie des Bundes von 2016 an sog. „Exzellenzuniversitäten“ als Landesmittel weiter-
gereicht werden. Dies könnte gegebenenfalls über das Instrument der Forschungsprofessur 
nach § 61 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes gelöst werden. Danach können Professu-
ren mit ausschließlicher oder überwiegender Forschungstätigkeit ausgeschrieben werden. Sie 
unterliegen damit keiner oder einer entsprechend geringerer Lehrverpflichtung und wären bei 
der Bestimmung des Lehrangebots nur mit der jeweiligen Lehrverpflichtung bzw. mit keiner zu 
berücksichtigen. Die Herkunft der Mittel, aus denen diese Stellen finanziert werden, ist insoweit 
ohne Belang. Diese Möglichkeit, die Mittel aus der Förderung für Exzellenzuniversitäten kapazi-
tätsneutral einzusetzen, stünde den Universitäten daher schon jetzt zur Verfügung. 

Zu 3.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu 4.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 8: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 9: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 10: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
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Zu Art. 11: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 12: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 13: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 14: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 15: 

Zu 1.: 

Die Änderung zu 1. resultiert aus der Umbenennung der Verwaltung der Staatlichen Schlösser 
und Gärten sowie aus der Eingliederung der Forschungsanstalt Geisenheim in die Hochschule 
Geisenheim. 

Zu 2.: 

Mit der Aufnahme der Hochschule für Bildende Künste Städelschule in den Kreis der Hochschu-
len des Landes sind die entsprechenden Leitungsfunktionen grundsätzlich für die Begründung 
eines Beamtenverhältnisses auf Zeit zu öffnen, was deren Aufnahme in die Anlage zum Besol-
dungsgesetz erfordert. Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Änderungen. 

Zu 3.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 16: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 17: 

Zu 1.: 

Hintergrund der klarstellenden Anpassungen ist die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz 
(UStG). Durch das Steueränderungsgesetz 2015 (BGBl 2015 I S. 1834 ff) wurde die Umsatzbe-
steuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts umfassend neu geregelt. Mit der 
Neufassung von § 2b Umsatzsteuergesetz unterliegen die juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts nun auch mit Tätigkeiten im Rahmen ihres Hoheitsbetriebes der Umsatzsteuer, so-
fern die Behandlung der juristischen Person des öffentlichen Rechts als Nichtunternehmer zu 
größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

Von dieser Neuregelung des § 2b UStG kann mithin privilegiert sein der Leistungsaustausch 
zwischen Universitätsklinikum und Universität bzw. Fachbereich Medizin im Rahmen der nach § 
15 UniKlinG zu treffenden Kooperationsvereinbarung. Die Anpassungen basieren u.a. auf dem 
Anwendungsschreiben des BMF zu § 2 b UStG vom 28.01.2020 zur „Umsatzsteuerlichen Be-
handlung von Kooperationen zwischen Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten“. 

Zu 2.: 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu 3.: 

Die Änderung gründet sich auf die auch für die Änderung des § 5 maßgeblichen Erwägungen 
und ist im Übrigen redaktioneller Natur. 

Zu 4.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu 5.: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Art. 18: 

Die Vorschrift hebt das Gesetzes zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und 
der Lehre an hessischen Hochschulen auf, dessen Regelungen in § 16 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes integriert wurden. 

Zu Art. 19: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Mantelgesetzes. 
 

 Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Hessen Teil I zu verkünden.  

 

Wiesbaden, den Datum der Ausfertigung/Unterzeichnung   
 

 

Die Hessische Ministerpräsidentin/Der 
Hessische Ministerpräsident 

 

([Nachname der Hessischen 
Ministerpräsidentin/des Hessischen 

Ministerpräsidenten]) 
 

[Amtsbezeichnung der Ministerin/der 
Ministerinnen oder des Ministers/der Minister]   

 

([Nachname der Ministerin/der Ministerinnen 
oder des Ministers/der Minister])  

 

 
 


